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Editorial

Justin Kadi

Die erste Ausgabe des Öffentlichen Sektors im Jahr 2019 
gibt Einblick in aktuelle Arbeiten am Forschungsbereich 
Finanzwissenschaft und Infrastrukturpolitik. Die Beiträge 
bieten neue Perspektiven und Erkenntnisse zu drei thema-
tischen Schwerpunkten: Infrastruktur, Bodenpolitik und 
kleinräumige Stadtentwicklung, sowie Umwelt- und Ener-
gieplanung.

Zu Beginn stehen drei Beiträge zum Themenbereich Infra-
struktur. Leonhard Plank stellt in seinem Beitrag die Frage, 
wie Infrastrukturpolitik ausgehend von den Bedürfnissen 
des Alltagslebens neu gedacht werden kann. Der von 
Plank vorgestellte Forschungsansatz der Ökonomie des 
Alltagslebens bietet dafür einen neuartigen analytischen 
Rahmen. Astrid Krisch und Leonhard Plank fokussieren 
das Thema Internetplattformen. Sie plädieren für ein Ver-
ständnis von Plattformen wie Google, Amazon oder Face-
book als Infrastrukturen des digitalen Zeitalters und zeigen 
auf, dass diese nicht nur ökonomisch komplexe Funktions-
weisen haben, sondern demokratiepolitisch wirkmächtige 
Akteure geworden sind, die öffentliche Meinungen und 
Diskurse mehrdimensional beeinflussen. Michael Getz-
ner liefert einen methodisch-konzeptionellen Beitrag und 
stellt die Frage, wie sich das Konzept der Intersektionalität 
in der Erhebung von Zahlungsbereitschaften für öffentli-
che Güter und Dienstleistungen berücksichtigen lässt. 

Der zweite Abschnitt versammelt Beiträge zum Themen-
bereich Bodenpolitik und kleinräumige Stadtentwicklung. 
Matthias Thalinger fragt danach, wie die gemeindefiska-
lischen Wirkungen von Wohnbaulandreserven gemessen 
werden können und stellt eine dafür entwickelte Methode 
vor. Lena Rücker und Antonia Schneider widmen sich 
dem Problem der Verfügbarkeit von leistbarem Wohn-
raum in Großstädten. Sie analysieren, inwiefern das vor 
allem im amerikanischen Kontext entwickelte Konzept des 

„Inclusionary Zoning“ einen Beitrag zu mehr leistbarem  
Wohnraum in Wien liefern kann. Justin Kadi widmet sich 
dem Thema Gentrifizierung. Er fragt wie geographisch 
inklusiv die internationale Gentrifizierungsforschung der 
letzten 40 Jahre war und analysiert mittels bibliometri-
scher Methode, über welche europäischen Hauptstädte 
international über Gentrifizierung publiziert wurde. 

Der dritte Abschnitt vereint Beiträge zum Thema Umwelt- 
und Energieplanung. Den Auftakt macht ein Beitrag von 
Stefan Bindreiter, der die rechtlichen Grundlagen des 
Lärmschutzes im österreichischen Planungsrecht erörtert. 
Johannes Prieler analysiert die rechtliche Verankerung 
des Umweltschutzes in der Raumplanung in unterschied-
lichen Bundesländern. Julijan Kodric liefert einen Beitrag 
an der Schnittstelle von Umwelt- und Energieplanung. Er 
erläutert die historisch, naturräumlich und institutionell 
bedingten Unterschiede in der Energienutzung der Mur in 
Österreich und Slowenien.

In mittlerweile guter Tradition der Zeitschrift beinhaltet 
die vorliegende Ausgabe Beiträge von Mitarbeiter_innen 
des Forschungsbereichs, sowie Studierendenarbeiten, 
die am Forschungsbereich entstanden sind. Im Sinne der 
gelebten Zweisprachigkeit der Zeitschrift gibt es neben 
deutschsprachigen auch drei englischsprachige Beiträge. 

An dieser Stelle möchte ich Lena Rücker herzlich begrü-
ßen, die als neue Studienassistentin am Forschungsbe-
reich auch die Leitung des Redaktionssekretariats der Zeit-
schrift übernommen hat und die vorliegende Ausgabe in 
dieser Funktion bereits souverän betreut hat. Mein großer 
Dank gilt allen Autor_innen für die spannenden Beiträge.

Ich wünsche eine spannende Lektüre!

Editorial
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Ökonomie des Alltagslebens 
Ein sozioökonomischer Forschungsansatz 

Leonhard Plank

1 Einführung

Aus Sicht der raumbezogenen Forschung wird nicht 
wenigen ökonomischen Denkschulen Raumblindheit 
vorgeworfen. Die Foundational Economy – wörtlich mit 
Fundamentalökonomie oder sinngemäß mit Ökonomie 
des Alltagslebens übersetzt - schließt sich dieser Kritik an 
der (Punkt-)Ökonomie im Singular an. Sie geht allerdings 
darüberhinaus, denn sie weist nicht nur auf die territo-
riale Dimension wirtschaftlicher Aktivitäten hin, sondern 
betont die Vielfalt von Ökonomien und spricht in diesem 
Zusammenhang von unterschiedlichen Zonen innerhalb  

 
 
der Ökonomie mit verschiedenen Akteurslogiken und 
Organisationsformen (Abbildung 1). Im Kern geht es ihr  
dabei darum, auf die fundamentale bzw. grundlegende 
(foundational) Rolle bestimmter wirtschaftlicher Aktivi-
täten hinzuweisen, die für alle BürgerInnen - unabhängig 
von ihrem Status - elementar sind, um im Alltag gut leben 
zu können. Damit soll mit den Vorstellungen gebrochen 
werden, dass es nur die eine Wirtschaft gibt, die auf Basis 
eines abstrakten, ahistorischen Markt-Mechanismus ope-
rieren würde. Vielmehr weist die Foundational Economy 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Zonen-Ökonomie

Quelle: Froud et al. 2018

Ökonomie des Alltagslebens 
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auf die institutionelle Vielfalt und auf die gesellschaftliche 
Einbettung von wirtschaftlichen Aktivitäten im Sinne der 
Sozioökonomie hin. Als erste grobe Annäherung können 
darunter die Bereiche der Daseinsvorsorge und Nahversor-
gung verstanden werden. Diese stellen die zentralen Infra-
strukturen des Alltagslebens dar, wobei ein umfassender, 
gesellschaftsbezogener Infrastruktur-Begriff unterstellt ist 
(siehe etwa auch Matzner 1982). 

Diese grundlegenden, aber oft unsichtbaren Aktivitäten 
werden im wirtschaftspolitischen Diskurs in der Regel 
kaum beachtet. Nicht zuletzt hängt dies damit zusam-
men, wie der wirtschaftswissenschaftliche Mainstream 
sein Objekt - die Wirtschaft - konstruiert und dabei gewisse 
Dinge in den Vordergrund - und andere in den Hintergrund 
- treten. „As with other discourses, economics reveals as 
it conceals through rhetorical devices. In this case the two 
classical devices are metaphor and metonymy. Through 
metaphor, the concept of GDP and growth has, for over 
fifty years, created an image of a singular economy: the 
metric brackets heterogeneous parts of economic life as 
alike, on the basis that they all create market income which 
can be added up by economists. At the same time, through 
metonymy, the part is taken for the whole. Economists and 
policymakers have for the past thirty years increasingly 
focused on the competitive and high-tech part of the eco-
nomy, and mundane activities have vanished from view“ 
(Foundational Economy Collective 2018: 12).

Das erste Mal wurde die Idee der Foundational Economy 
in einem Manifest in Manchester im Jahr 2013 präsen-
tiert, das eine Gruppe rund um Karel Williams verfasst 
hatte (Bowmann et al. 2014). Das Manifest entstand im 

Rahmen einer interdisziplinären Forschungsgruppe (Cen-
tre for Research on Socio-Cultural Change), die sich insbe-
sondere aus SozialwissenschafterInnen der Open Univer-
sity und der University of Manchester zusammensetzte. 
Zentrales Ziel hinter dem Manifest war es, sich in die 
Debatte um eine neue Industrie- und Regionalpolitik im 
Vereinigten Königreich einzumischen. Diese wich zwar in 
einzelnen Punkten von früheren neoliberalen Politikemp-
fehlungen ab. Im Wesentlichen war diese „neue“ Debatte 
aber immer noch selektiv gerahmt von einer vorranging 
nach außen gerichteten Ökonomie des globalen Standort-
wettbewerbs, die nur einen Teil von wirtschaftlichen Akti-
vitäten in den Blick nahm.

Vor diesem Hintergrund positionierte das Manifest die 
Foundational Economy als einen alternativen Rahmen, 
der die Bedeutung von grundlegenden Sektoren der 
Wirtschaft aufzeigt. Dazu zählt zum einen die materielle 
Alltagsökonomie mit ihren technischen Infrastrukturen 
(z.B. Energie, Wasser, Abfall, Transport), die im Rahmen 
der Kommunalisierungsbewegungen im ausgehenden 
19. und beginnenden 20. Jahrhundert durch die öffentli-
che Hand geschaffen wurden. Ebenfalls Teil dieser mate-
riellen Sphäre der Alltagsökonomie sind nahversorgende 
Branchen, insbesondere Banken und Supermärkte durch 
ihre weitgehend lokal orientierten Vertriebs- und Filialsys-
teme. Die zweite zentrale Sphäre der Ökonomie des All-
tagslebens, die fundamental für ein gutes Leben für Alle 
ist, stellt die vorsorgende (providential) Alltagsökonomie 
dar, die während des 20. Jahrhunderts den lokalen Wohl-
fahrtsstaat ergänzt hat. Diese umfasst insbesondere zen-
trale Bereiche der sozialen Infrastrukturen wie etwa Bil-
dungseinrichtungen, Gesundheitsversorgung oder Pflege. 

Abbildung 2: Bedeutung der Alltagsökonomie für die Beschäftigung in deutschen Bundesländern (2017, gereiht nach BIP je 
Kopf)

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung auf Basis Bundesagentur für Arbeit (2018) 
Zuordnung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten zu den Sphären der Alltagsökonomie gem. der in Annex 2.1 darge-
legten Klassifikation in Foundational Economy Collective (2018: 40f); online verfügbar: unter https://foundationaleconomy.com/
activity-classification/ 

Leonhard Plank
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Dieser häufig unsichtbare Bereich der Ökonomie ist selbst 
nach den konventionellen Standards ein wichtiger Teil der 
offiziellen Ökonomie1 und macht im europäischen Schnitt 
rund 40% der Arbeitsplätze aus (Foundational Economy 
Collective 2018). Abbildung 2 illustriert die Bedeutung 
der alltagsökonomischen Aktivitäten für die Beschäfti-
gung am Beispiel der deutschen Bundesländer. Daraus ist 
ersichtlich, dass sich der Beschäftigungsanteil fast durch-
wegs jenseits der 40% bewegt. Ebenso erkennt man, dass 
der Anteil in den westdeutschen Bundesländern ver-
gleichsweise geringer ist als in den ostdeutschen. Relativ 
bedeutender ist der Anteil in den nach konventionellen 
Standards als ökonomisch schwach eigenstuften Bundes-
ländern mit niedrigem BIP je Kopf (Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg). Am anderen Ende 
der Reihung liegen die international wettbewerbsfähigen 
Industrieregionen wie Bayern oder Baden-Württemberg. 

Neben dieser ökonomisch-funktionalen Sicht sind diese 
grundlegenden Aktivitäten insbesondere auch für das 
Wohlergehen aller BürgerInnen von zentraler Bedeutung. 
Die Foundational Economy ist daher auch eine Moral-Öko-
nomie - denn sie ist die Übersetzung der abstrakten Idee 
des „Guten Lebens für Alle“ (Novv 2013) in die Praxis 
unserer Gesellschaften.

Die Abgrenzung der Ökonomie des Alltagslebens ist not-
wendigerweise ungenau. Das liegt zum einen daran, dass 
die Grenzziehung historisch kontingent ist: denn was frü-
her nur den Wenigen als Luxus vorbehalten war, wie etwa 
Altenpflege, wurde im Laufe einiger Jahrzehnte zu einem 
Anspruch für die Vielen. Zum anderen - und grundlegen-
der - geht es nicht darum, eine abschließende Liste zu defi-
nieren, sondern um eine gesellschaftspolitische Aufgabe: 
durch die Konstruktion der Alltagsökonomie werden jene 
(wirtschaftlichen) Aktivitäten in den Fokus gerückt, die den 
Alltag stützen. Damit werden sie sichtbar, wenn wir über 
wirtschaftliche Vorgänge sprechen. Dies wirkt auch als 
Korrektiv zum Fokus auf Groß-Projekte und High-Tech-In-
dustrien. Darüberhinaus unterstreicht es auch die Bedeu-
tung von den wenig beachteten Fähigkeiten vieler Bürge-
rInnen, etwa jeneR, die sich um andere kümmern bzw. für 
andere Sorge tragen.

Der Ansatz der Foundational Economy gründet auf der 
innovativen Kombination existierender heterodoxer The-
orie-Traditionen. Den wichtigsten Bezugspunkt stellt 
dabei das Werk des französischen Historikers Fernand 
Braudel dar – einer prägenden Figur der französischen 
Annales-Schule, die die Geschichtswissenschaften im 20 
Jahrhundert entscheidend beeinflusste. In einem seiner 
Hauptwerke Civilization and Capitalism, 15th-18th Cen-

1 In der ebenfalls marginalisierte Core Economy leisten vor allem 
Frauen in etwa gleich viele – in der Regel unentgeltliche – Arbeits-
stunden wie in der offiziellen Zählung der VGR. (Plank / Blaas 2015). 
Vor diesem Hintergrund scheint die vorrangige Beschäftigung der 
gängigen Wirtschaftspolitik mit einem relativ kleinen Teil der Öko-
nomie nochmals problematischer.

tury zeichnete Braudel eine präzise Strukturgeschichte der 
Ökonomie und Gesellschaft nach. Dabei unterschied er 
drei Sphären bzw. Zonen der Ökonomie: Eine Markt-Öko-
nomie, eine Infra- sowie eine Supra-Ökonomie. Die Sup-
ra-Ökonomie war geprägt von einer kleinen Elite, die den 
internationalen Handel organisierte. Im Gegensatz dazu 
bestritten die meisten Menschen ihren Alltag in der Inf-
ra-Ökonomie, die nach anderen Grundsätzen operierte. 
Hier wurde vor allem für die Eigen- bzw. Nahversorgung 
produziert und konsumiert. An dieser Infra-Ökonomie 
schließt das Projekt der Foundational Economy - unter 
veränderten historischen Bedingungen des 21. Jahrhun-
derts - an. 

2 Ausblick auf die zukünftige 
Forschungsagenda 

Nach diesem knappen Überblick zu zentralen Aspekten 
der Ökonomie des Alltagslebens werden im folgenden 
Abschnitt einige Elemente der zukünftigen Forschungs-
agenda skizziert. Dazu zählen die Auseinandersetzung 
mit den neuen digitalen Infrastrukturen ebenso wie die 
Beschäftigung mit neuen Metriken zur Frage von grundle-
gender Lebensqualität und die bisher in der Alltagsökono-
mie vernachlässigte „ökologische Frage“.

2.1 Neue Infrastrukturen des Digitalen 
Zeitalters 

Die bisherige Rahmung der Foundational Economy war 
stark geprägt von Bezug auf die vergangenen infrastruk-
turellen Errungenschaften seit der ersten Kommunali-
sierungsbewegung im ausgehenden 19. Jahrhundert. 
Damals wie heute bringen technologische Umwälzungen 
Chancen, aber auch zahlreiche Risiken für Wirtschaft und 
Gesellschaft, die es systematischer in den Blick zu nehmen 
gilt. 

Vor allem die plattform-basierten Geschäftsmodelle der 
großen Digital-Konzerne wie Google, Facebook, Amazon, 
Airbnb oder Uber stellen eine neue Herausforderung für 
eine funktionierende Alltagsökonomie dar. Für viele Nutze-
rInnen sind die positiven Errungenschaften der Digitalkon-
zerne nicht mehr aus ihrem Alltag wegzudenken. Gleich-
zeitig werden aber auch die negativen Konsequenzen 
dieser Geschäftsmodelle verstärkt problematisiert (Krisch/
Plank 2018). Zentraler Kritikpunkt ist, dass sie mit ihren 
Geschäftsmodellen bestehende Regulierungen unterlau-
fen. Neben der allgemeinen Flucht aus ihrer gesellschaft-
lichen Verantwortung – Stichwort Steuerleistung bzw. das 
Fehlen einer solchen – sind es kontextspezifische Regulie-
rungen, die etwa Airbnb im Bereich Wohnen oder Uber im 
Bereich Mobilität bestimmte Vorteile verschaffen. 

Ökonomie des Alltagslebens 
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Legt man einen erweiterten Infrastrukturbegriff zugrunde, 
der die Nahversorgung in Wohnumgebung als wichtiges 
Element im Alltagsleben berücksichtigt, dann kommt auch 
die zentrale Rolle von Amazon, insbesondere für die Ent-
wicklung lokaler Ökonomien in den Blick. Die Vorboten 
einer Entwicklung, die den Quasimonopolisten Amazon 
weitgehend ungehindert gewähren lassen, sind in den 
USA zu beobachten (taz 2017; heise 2017). Im Jahr 2017 
sind dort einige Traditionsunternehmen des Einzelhandels 
in Konkurs gegangen oder mussten zumindest massive 
Stellenstreichungen und Filialschließungen vornehmen. 
Die Liste umfasst unter anderem Sears, Macy´s, JC Penney 
sowie Toys R Us, GAP oder RadioShack. Diese Ereignisse 
stellen zwar nicht den Endpunkt, aber doch einen Punkt 
in einer langen Entwicklung dar. Laut offiziellen Arbeits-
marktstatistiken gingen zwischen 2002 und 2016 knapp 
450.000 Arbeitsplätze im Einzelhandel verloren. Dabei 
sind die Krisen aus 2017 noch gar nicht berücksichtigt. 
Im gleichen Zeitraum sind im Online-Handel nur rund 
180.000 Arbeitsplätze entstanden. Mehr als 10% der Jobs 
in den USA hängen direkt am Einzelhandel und diese stel-
len insbesondere auch eine wichtige Jobmöglichkeit für 
wenig qualifizierte Beschäftigte dar. Angesichts der von 
vielen Seiten kritisierten Arbeitsbedingungen bei Amazon 
wiegt dieser quantitative Verlust nochmals schwerer. Aus 
ökologischer Sicht wirft dieses Geschäftsmodell ebenfalls 
zusätzliche Fragen – nicht zuletzt durch stark steigendes 
Verkehrsaufkommen - auf (Fischbach / Kissinger 2018).

Mindestens so wichtig wie die Neuerungen in der Bereit-
stellung bestimmter infrastruktureller Leistungen sind die 
den Transaktionen zugrundeliegenden Datenströme, die 
den zentralen Rohstoff des digitalen Zeitalters darstellen. 
Der Pionier in diesem Feld war Google - von dem man 
mittlerweile nicht mehr so genau sagen kann, in welcher 
Branche er eigentlich tätig ist, zumal der Datenhunger die 
Expansion in immer neue Geschäftsfelder treibt (Zuboff 
2019). Mit Blick auf die Stadtplanung ist hier vor allem das 
von Google lancierte Projekt Sidewalk Labs in Toronto zu 
nennen, dass für ein bisweilen euphorisches Verständnis 
der Anwendungsmöglichkeiten in der Planung steht. Im 
Unterschied zu den ebenfalls häufig technologiegetriebe-
nen „Smart City“-Projekten geht die Selbstentmachtung 
der öffentlichen Hand hier noch weiter. Denn die Goog-
le-Tochter bekommt weitreichende Kompetenzen etwa im 
Bereich der Flächennutzung zugesprochen, die die Privati-
sierung im urbanen Raum auf die Spitze treibt und - so wie 
manche KritikerInnen (Srnicek 2017; Zuboff 2019) argu-
mentieren - eine neue Etappe kapitalistischer Entwicklung 
darstellen. 

Vergleichsweise unbemerkt bleibt hingegen die zuneh-
mende Dominanz der Digital-Konzerne im Bereich der 
materiellen digitalen Infrastrukturen. Diese reicht von der 
einfachen privaten Nutzung (z.B. Apple´s iCloud) über die 
vollständige Auslagerung der IT-Infrastruktur im privaten 
Unternehmenssektor wie auch im öffentlichen Sektor bis 
hin zum Betrieb von Glasfasernetzwerken. Amazon hat 

auch hier die Nase vorne und fokussiert insbesondere auf 
den öffentlichen Sektor als Kunden. Zuletzt hatte man sich 
bei einer umstrittenen Ausschreibung einen 10 Milliarden 
Auftrag für das Pentagon gesichert. Auch 1500 Kommu-
nen haben letztes Jahr ihr Beschaffungswesen an Amazon 
ausgelagert. 

Die hier nur überblicksmäßig skizzierten Entwicklungen 
dieser neuen digitalen Infrastrukturen weisen auf die öko-
nomischen und gesellschaftspolitischen Notwendigkeiten 
von Regulierungen hin, die darauf abzielen die technolo-
gischen Neuerungen in gesamtgesellschaftlich produktive 
Bahnen zu lenken. Dass dies gelingen kann, haben nicht 
zuletzt die Reformer der Progressiven Ära wie Louis Brand-
eis und John Dewey gezeigt. Sie haben Vorschläge formu-
liert und umgesetzt, die den Monopolkapitalismus des 
19. Jahrhunderts, der im Kontext von technologischem 
Wandel und Industrialisierung entstanden war, eingehegt 
haben. Dazu zählten nicht zuletzt auch die direkten öffent-
lichen oder genossenschaftlichen Alternativen. Diese erle-
ben unter dem Titel „Plattform Cooperatisvism“ (Scholz 
2016) gerade eine Renaissance und bieten ein interessan-
tes Experimentierfeld für die demokratische Erneuerung 
der Ökonomie des Alltagslebens. 

2.2 Neue Metriken oder „What is the 
good we aim for“

Ein weiteres Element in der Forschungsagenda ist die 
Entwicklung eigener Metriken zur Messung von „grund-
legener Lebensqualität“ (foundational livelability). Bisher 
beruht die wirtschaftspolitische Steuerung zur Steigerung 
der gesellschaftlichen Wohlfahrt weitgehend auf Kennzah-
len, die im Kontext der volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung erarbeitet werden. BIP oder Bruttowertschöpfung je 
Kopf sind hier die maßgeblichen Größen. Diverse Defizite 
dieser Kennzahlen wurden seit geraumer Zeit vor allem 
von VertreterInnen der feministischen und ökologischen 
Ökonomie analysiert, die sich vor allem um die Frage 
drehten, welche ökonomischen Tätigkeiten überhaupt 
berücksichtigt und wie diese allenfalls bewertet werden 
(Stockhammer et al. 1997; Fioramenti 2013; Mazzucato 
2018). Ein aktuelles Beispiel stellt etwa die Reklassifikation 
im Rahmen der jüngsten Revision des ESVG 2010 dar, die 
dazu führte, dass öffentliche Ausgaben für Waffensysteme 
neuerdings als (Anlage)Investitionen gewertet werden 
und somit die öffentlichen Investitionen erhöhen, wäh-
rend dies für andere potentielle investive Ausgaben, z.B. 
im Sozialbereich, nicht vorgenommen wurde. Die feminis-
tische Ökonomin Diane Elson hat für diese Bias den Spruch 
„Investing in Death not in Life“ geprägt. Ebenso umstritten 
ist etwa die Messung der Beiträge des Finanzsektors oder 
von Online-Plattformen wie Facebook oder Google. Letz-
tere sind aus Sicht der VGR vor allem aufgrund ihrer Wer-
beumsätze relevant, während die Beiträge, die einzelne 
Plattform-Dienste für ihre NutzerInnen leisten, nicht in die 
VGR eingehen (Mazzucatto 2018).
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Im Zuge der Finanzkrise hat sich diese Kritik nochmals ver-
stärkt und ist auch im wirtschaftspolitischen Mainstream 
angekommen. Davon zeugen nicht zuletzt zahlreiche Poli-
tik-Initiativen, die danach streben, über das BIP hinaus zu 
gehen. Auf internationaler Ebene ist hier vor allem die Stig-
litz-Sen-Fitoussi-Kommission zu nennen (Stiglitz, Sen and 
Fitoussi 2009), der zahlreiche nationale Initiativen folgten 
(z.B. Statistik Austria 2012; Deutscher Bundestag 2013). 
Die aktuellste Ergänzung auf europäischer Ebene hierzu 
ist das Ende Jänner 2019 vorgestellte Papier „Towards a 
Sustainable Europe by 2030“ der EU-Kommission, das eine 
umfassende an den SDGs orientierte Reformagenda für 
die EU skizziert.

Ungeachtet der Relevanz dieser größeren und kleineren 
Kritikpunkte und Reformansätze bleiben zwei Punkte 
unberücksichtigt. Zum einen ergibt sich aus dem eingangs 
formulierten Zonen-Ansatz von Ökonomien (im Plural) 
eine Heterogenität von wirtschaftlichen Aktivitäten, die 
sich einer simplen Addition unterschiedlicher Elemente 
auf Basis von Preisen verschließt. Mit anderen Worten: 
Die Objekte sind inkommensurabel und der klassische 
Ansatz der VGR stößt an seine Grenzen, weil er „Äpfel und 
Birnen“ zusammenzählt. Denn leistbares Wohnen, saube-
res Wasser, funktionierende öffentlicher Nahverkehr oder 
qualitätsvolle, für alle zugängliche Gesundheitsversorgung 
leisten einen qualitativ anderen Beitrag zur Lebensqua-
lität, als das nächstbeste 9 Euro Fast-Fashion T-Shirt von 
H&M oder Zara. Zum anderen hat die VGR ihre Ursprünge 
in den 1930er Jahren und wurde nach dem zweiten Welt-
krieg im Kontext des kalten Krieges entwickelt. Ihre dama-
lige Grundkonzeption macht sie für viele Phänomene des 
gegenwärtigen finanzialisierten Kapitalismus ungeeignet 
(Fioramonti 2013; Coyle 2014; Mazzucato 2018). Darüber-
hinaus waren die Unzulänglichkeiten als Wohlstandsindi-
kator im Übrigen auch zentralen Mitbegründern der VGR 
wie Kuznets bekannt (Kuznets 1934).

Der hier skizzierte Alternativvorschlag der Alltagsökono-
mie entstand unter anderem in Diskussion mit Politike-
rInnen und PraktikerInnen in Wales. Wales hat 2015 den 
„Well-being of Future Generations Act“ erlassen, der alle 
öffentlichen Stellen dazu verpflichtete, die langfristigen 
Auswirkungen ihrer Entscheidungen in sozialer, kultureller, 
ökologischer und ökonomischer Hinsicht zu berücksichti-
gen (Welsh Government 2016). Zur Operationalisierung 
wurde auch ein breites Set an Indikatoren herangezogen, 
die allerdings eine hohe Komplexität aufweisen. Vor die-
sem Hintergrund hat der Vorsitzende der ministeriellen 
Arbeitsgruppe darauf gedrängt, eine einfach zu kommu-
nizierende, statistische Zahl für Lebensqualität zu defi-
nieren. Als historisches Beispiel nannte er etwa die von 
Rowntree Anfang des 20. Jahrhunderts am Beispiel von 
York entwickelte Armutsschwelle.

Der hier vorgeschlagene Ansatz geht vom Brutto-Einkom-
men bzw. dem um Steuern und Subventionen korrigierten 
verfügbaren Einkommen der Haushalte aus und subtra-
hiert elementare, unausweichliche Ausgaben, insbeson-
dere für Wohnen und Mobilität. Das so erhalten Residu-
al-Einkommen auf Haushaltsebene wirft ein anderes Licht 
auf die Unterschiede sowohl zwischen als auch innerhalb 
von Regionen im Vereinigten Königreich. 

Die Lücke zwischen London und den übrigen Regionen im 
Vereinigten Königreich, die sich bei Betrachtung des Brut-
to-Einkommens zeigt, wird deutlich kleiner, wenn man 
das durchschnittliche Residual-Einkommen (Verfügbares 
Einkommen nach Abzug von Ausgaben für Wohnen und 
Mobilität der Haushalte) heranzieht (siehe Abbildung 3). 
Zwar mag das Bruttoeinkommen in London deutlich höher 
sein - dies ist aber nur wenig vorteilhaft, wenn gleichzeitig 
elementare Ausgabenblöcke wie Wohnen ungleich höher 
sind und damit das Residualeinkommen über Gebühr 
verringern. Im Gegensatz dazu können Orte, die nach  

Abbildung 3: Brutto-Einkommen sowie Ausgaben für Wohnen und Mobilität von Ersterwerber-Haushalten (2018)

Quelle: Froud et al. (2018)
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Standardmetriken als erfolglos gelten, durchaus attraktive 
Orte sein. So wurde etwa Morriston, eine kleine Satelli-
ten-Stadt im Swansea-Becken mit rund 30.000 Einwohne-
rInnen und nur rund 70% Bruttowertschöpfung pro Kopf 
des nationalen Durchschnitts, 2015 als attraktivster Ort 
zum Leben und Arbeiten in Wales ermittelt (Wales Online 
2015). Grund dafür war die besonders hohe Gewichtung 
von leistbarem Wohnen. Darüberhinaus wurden nicht nur 
das Lohnniveau, sondern auch Jobmöglichkeiten berück-
sichtigt. 

Aber auch innerhalb einer Region zeigen sich deutliche 
Unterschiede, wobei der Fokus auf Haushalte insbeson-
dere auch die Relevanz von unterschiedlichen Wohnbe-
sitzverhältnissen (Eigentum, Miete) hervorbringt. So ist 
die Bewertung von London als einem „erfolgreichen Ort“ 
stark davon abhängig, wo man in der Hierarchie der Haus-
halte steht und ob man schon länger über Wohnraum (im 
Eigentum) verfügt, oder gerade erst versucht ebensolches 
zu erwerben (siehe auch Ronald/Kadi 2018). Mit Blick auf 
letztere hatte der durchschnittliche Ersterwerber-Haushalt 
im Jahr 2018 81.000 Pfund an Einkommen und benötigte 
auch eine Kaution in bar in der Höhe von 140.000 Pfund, 
um erstmals Eigentum zu erwerben. Zum Vergleich: Das 
Median-Einkommen betrug im selben Jahr 35.000 Pfund. 
Hatte man dagegen bereits früher Eigentum erworben, 
konnte man von den Aufwertungseffekten profitieren. So 
stiegen die Wohnpreise im Zeitraum 2008-2018 im Durch-
schnitt um 195.000 Pfund, was zu einem leistungslosen 
Einkommen von knapp 20.000 Pfund im Jahr führte. 

Diese Betrachtung nach Haushalten weist im Übrigen 
auch Vorteile im Vergleich zu so machen Städterankings 
auf. Viele dieser Rankings sind primär für eine spezifi-
sche Zielgruppe konstruiert, insbesondere global mobile 
Expats, die sich vor ihrer nächsten Entsendung ein Bild 
vom potentiellen nächsten Arbeitsort machen wollen 
(nicht zuletzt um in den Verhandlungen mehr Geld für 
schlechte Lebensqualität zu erhalten). Exemplarisch dafür 
steht das EIU Liveability Ranking, in das mehr als 30 qua-
litative und quantitative Indikatoren einfließen. Wichtig 
sind hier etwa auch die Verfügbarkeit von qualitätsvoller 
privater Gesundheitsversorgung und Bildungseinrichtun-
gen oder das Risiko von Kidnapping.

Betrachtet man die Frage nach Lebensqualität aus einer 
anderen Perspektive als jener der Expats, dann treten 
andere Aspekte in den Vordergrund. So hat etwa der 40 
Millionen Mitglieder zählende Verband der US-amerika-
nischen PensionistInnen angesichts der zunehmenden 
Alterung einen eigenen Liveability-Index konstruiert, der 
von einer anderen Definition und folglich auch anderen 
Kriterien zur Operationalisierung ausgeht. „A livable com-
munity is one that is safe and secure, has affordable and 
appropriate housing and transportation options, and has 
supportive community features and services. Once in place, 
those resources enhance personal independence; allow 
residents to age in place; and foster residents’ engage-

ment in the community’s civic, economic, and social life“ 
(Lynott et al. 2018: 1). 

Der hier gewählte Ansatz weist inhaltliche Überschei-
dungen mit letzterer Definition auf – methodisch geht 
er aber durch die Berücksichtigung verschiedener Typen 
von Haushalte anders vor. Im Unterschied zu den diversen 
Lebensqualitätsrankings, die einem Ort eine Zahl zuord-
nen, erlaubt dieser Ansatz darzustellen, wie ein Ort für 
manche Typen von Haushalten lebenswert und für andere 
lebensfeindlich sein kann. Pointiert hat dies Bertolt Brecht 
in seinen Hollywood-Elegien2 während seines US-Exils für 
Los Angeles formuliert – ein Ort der zugleich Himmel (für 
die einen) und Hölle (für die anderen) ist. 

2.3 Foundational Economy und die  
sozial-ökologische Transformation 

Ein drittes Feld für zukünftige Forschung bezieht sich dar-
auf, die Verbindungen zwischen dem Ansatz der Founda-
tional Economy und der „ökologischen Frage“ expliziter 
zu analysieren. Die Infrastrukturen unseres Alltags sind 
die „Lebensadern unserer Gesellschaft“ (van Laak 2018). 
Sie sind aufs Engste mit unserer Lebensweise verbunden. 
Ihre häufig langfristige Ausrichtung macht es schwierig, 
eingeschlagene Pfade zu ändern. Beispiele dafür liefert 
nicht zuletzt die planerischen Ideale und Paradigmen der 
Vergangenheit wie etwa die autogerechte Stadt. Gleich-
zeitig erfordern aber die globalen und lokalen Umweltkri-
sen eine mehr oder weniger radikale Abkehr von diesen 
gesellschaftlichen Pfaden, wie die Debatten um diverse 
Wenden - Energie, Verkehr, Agrar – verdeutlichen. 

Mehrere Verbindungslinien tun sich hier auf. Einen ers-
ten unmittelbaren Anknüpfungspunkt stellen eben die 
Neuausrichtungen zentraler technisch-materieller Infra-
strukturen wie Energie oder Verkehr dar. Am Beispiel der 
Verkehrswende lässt sich verdeutlichen, dass es gesamt-
gesellschaftlich effizienter ist, kollektive Mobilitäts-Infra-
strukturen zu schaffen, anstatt den Pfad der individuellen 
Automobilität weiter zu verfolgen. Die ProponentInnen 
der bisher dominanten Industrien versuchen weiter an 
diesem Pfad festzuhalten – allerdings unter neuen techno-
logischen Vorzeichen. Elektrischer Antrieb und „smarte“ 
oder „digitale“ Lösungen sollen die Verkehrsprobleme im 
etablierten System beseitigen. Wie Fischbach und Kissin-
ger (2018) pointiert festhalten, handelt es sich dabei wohl 
eher um „a solution in search of a problem […]" Das Vor-
haben, bestehende Systeme mit neuen Energiequellen zu 

2 Das Dorf Hollywood ist entworfen nach den Vorstellungen/  
Die man hierorts vom Himmel hat. Hierorts/  
Hat man ausgerechnet, daß Gott/  
Himmel und Hölle benötigend, nicht zwei/  
Etablissements zu entwerfen brauchte, sondern/  
Nur ein einziges, nämlich den Himmel. Dieser/  
Dient für die Unbemittelten, Erfolglosen/  
Als Hölle.
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versehen und zu automatisieren, führt nicht unbedingt 
zu sinnvollen oder gar eleganten Lösungen. Wenn wir 
heute unser Wasser noch in Eimern vom Brunnen holen 
würden, bestünde der Vorschlag der Digitalisierungs-Ent-
husiasten wahrscheinlich darin, dies zukünftig durch per-
sönliche Roboter – für jeden Haushalt mindestens einen 
– machen zu lassen. Die Wasserleitung läge zu weit hinter 
dem Horizont und sie wäre ja auch nicht digital!“ (Fisch-
bach und Kissinger 2018: 4). Im Gegensatz dazu zeigt etwa 
das öffentliche Verkehrssystem in Wien die Überlegenheit 
eines vergleichsweise effizient bereitgestellten öffentli-
chen Mobilitätssystems. 

Neben Effizienzstrategien, die nicht nur einzelne Elemente 
(Übergang vom Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb), 
sondern eine systemische Perspektive entwickeln, stellen 
Konsistenzstrategien einen weiteren Anknüpfungspunkt 
dar. Dabei geht um das verstärkte Schließen von stoffli-
chen und energetischen Kreisläufen. In der Umweltöko-
nomie und der kritischeren ökologischen Ökonomie hat 
die Beschäftigung mit diesem Thema eine lange Tradition. 
Die Circular Economy (CE) ist das aktuellste Label, das in 
den letzten Jahren vor allem von der EU, einigen nationa-
len Regierungen sowie Wirtschaftsverbänden vermarktet 
wird und das im Unternehmenssektor relativ breit rezi-
piert wird. In der akademischen Community war es bis vor 
kurzem vergleichsweise wenig behandelt. 

Eine der ersten Beiträge (Korhonen et al. 2018) versucht 
die vor allem von Praktikern geprägten Beiträge in dem 
Feld kritisch zu würdigen und skizziert folgende Zielset-
zungen: „The economic objective of CE is to reduce the 
economic production-consumption system's and energy 
costs, […] as well as to innovate new product designs and 
market opportunities for businesses. The social objective is 
the sharing economy, increased employment, participative 
democratic decision-making and more efficient use of the 
existing physical material capacity through a cooperative 
and community user (user groups using the value, service 
and function) as opposed to a consumer (individuals consu-
ming physical products) culture“ (Korhonen et al. 2018: 41).  
 
Aus Sicht der Ökonomie des Alltagslebens ist eine der 
am unmittelbarsten betroffenen Branchen die Abfallwirt-
schaft, deren Neuausrichtung ein kritisches Element für 
eine erfolgreiche CE darstellt. Ebenfalls in der Definition 
angesprochen sind die neuen wirtschaftlichen Aktivitäten, 
die durch eine stärkere Kreislaufführung entstehen wie 
etwa lokale Reparatur-Betriebe, die Teil der Nahversor-
gung sind. Schließlich ist auch eine Abkehr von gegenwär-
tigen Konsummustern als kritisches Element enthalten, 
um den Stoff- und Energiedurchsatz tatsächlich zu redu-
zieren. Denn Effizienz- bzw. Konsistenzstrategien benö-
tigen Suffizienzstrategien, um ihr Potential zu entfalten 
(Alexander 2015).

Eine Reduktion des Stoff- und Energiedurchsatzes impli-
ziert auch eine stärkere Regionalisierung der Wirtschaft. 

Dies bedeutet keine Rückkehr zu Autarkie, sondern viel-
mehr eine sektoral differenzierte De-Globalisierung ein-
zelner, zurzeit vorwiegend globaler oder makro-regionaler 
Wertschöpfungsketten. Einen tentativen Vorschlag dazu 
hat die New Economics Foundation in ihrem Report „The 
Great Transition“ (nef 2010) gemacht. Hier werden ange-
botsseitige ökonomische Kriterien (nicht zuletzt kritische 
Mindestgrößen) mit anderen nachfrageseitigen Kriterien 
zusammengeführt, um die Frage nach der adäquaten Maß-
stabsebene zu diskutieren. So ist es etwa unsinnig, Halb-
leiterproduktion oder die Regulierung von Online-Platt-
formen auf der lokalen Ebene anzusiedeln. Hingegen 
erscheint es sehr wohl sinnvoll, eine Reihe von wirtschaft-
lichen Aktivitäten der alltäglichen Notwendigkeiten (z.B. 
Lebensmittel, Bekleidung, Möbel) stärker auf regionaler 
oder lokaler Ebene zu fördern. Im Zusammenhang mit 
einer stärkeren Regionalisierung wird auch immer wieder 
das Potential öffentlicher Beschaffung genannt. Die letzte 
Revision der europäischen Beschaffungsregeln 2014 hat 
den Spielraum für die Förderung von lokalen KMUs sowie 
die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien erhöht.

Die zuvor bereits angesprochene Abkehr von der „impe-
rialen Lebensweise“ (Brand / Wissen 2017) hin zu „leich-
ten“, d.h. global verallgemeinerbaren Lebensstilen, ist ein 
zentraler Pfeiler, um eine sozial-ökologische Transforma-
tion voranzutreiben. In einem kürzlich in Nature Sustain-
ability publizierten Aufsatz versuchen O´Neill et al. (2018) 
den von Kate Raworth (2012) popularisierten „ecological 
safe and social just space“ für rund 150 Nationen zu ope-
rationalisieren. Sie finden, dass zurzeit kein einziges Land 
die Sicherstellung eines guten Lebens für alle (im Sinne 
von grundlegenden physischen und sozialen Bedürfnisse) 
mit einem nachhaltigen Ressourcenverbrauch (d.h. inner-
halb der planetarischen Grenzen) schafft. Zwar könnten 
ein Teil der basalen physischen Grundbedürfnisse (Nah-
rung, Elektrizität, Wasser) gegenwärtig im Rahmen plane-
tarischer Grenzen realisiert werden. Die Erfüllung stärker 
qualitativ orientierte Bedürfnisse (z.B. hohe Lebenszufrie-
denheit, Bildung) wäre gegenwärtig aber nur mit einem 
Ressourcenverbrauch möglich, der bis zum 2-6fachen 
über dem global nachhaltigen Niveau liegt. Auf Basis ihrer 
indikator-gestützten Modellierung betonen sie die zent-
rale Rolle von Suffizienz-Strategien beim Ressourcenver-
brauch sowie von ungleichheitsreduzierenden Maßnah-
men durch den Ausbau gesellschaftlicher Infrastrukturen: 
„A focus on sufficiency would involve recognising that 
overconsumption burdens societies with a variety of social 
and environmental problems, and moving beyond the pur-
suit of GDP growth to embrace new measures of progress. 
It could also involve the pursuit of ‚degrowth‘ in wealthy 
nations, and the shift towards alterative economic models 
such as a steady-state economy“ O´Neill et al. (2018: 6).  
Auch die Foundational Economy tritt für eine Relativie-
rung der bestehenden Vorstellungen von Wohlstand und 
Lebensqualität ein, die zu stark auf individuellen Konsum 
durch Markteinkommen beruhen und betont die funda-
mentale Rolle von leistbaren Infrastrukturen für das Wohl-
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ergehen aller Menschen. 

An einem Wiener Beispiel lässt sich die Rolle von sozi-
al-ökologischen Infrastrukturen illustrieren (Novy 2016). 
Die Donauinsel wurde in den 1970er Jahren als großer 
Naherholungsraum geschaffen. Statt abgezäunter Luxus-
wohnungen für BestverdienerInnen entstand in bester 
Lage ein riesiger öffentlicher Naherholungsraum für alle. 
Solche öffentlichen Räume bräuchte es auch dezentral 
als lokale Zentren in einer Stadt kurzer Wege, die damit 
Druck vom Mobilitätssystem nimmt und Lebensqualität 
für alle erhöht. Die Bedeutung dieser geteilten öffentli-
chen Räume geht aber darüber hinaus. Der US-amerika-
nische Soziologe Eric Klinenberg (2018) betont in seinem 
aktuellen Buch „Palaces for the People“, dass in Zeiten von 
zunehmender gesellschaftlicher Spaltung und diskursiver 
Blasenbildung gemeinsamen öffentlichen Räume eine 
fundamentale Rolle zukäme. Denn in öffentlichen Biblio-
theken, Buchgeschäften, Kirchen oder eben Parks und 
Plätzen werden häufig Verbindung über unterschiedliche 
gesellschaftliche Gruppierungen hinweg geschaffen, die 
die Polarisierung überwinden oder zumindest entschärfen 
kann. 

3 Going Public – eine  
transdisziplinäre Agenda

Das Selbstverständnis des Foundational Economy Netz-
werks ist es, auch jenseits des akademischen Diskurs zu 
wirken, politische Veränderungen anzustoßen und die 
dafür notwendigen breiten Allianzen zu bilden. Eine zent-
rale Rolle in diesen Allianzen kommt hier den öffentlichen 
Akteuren auf lokaler Ebene, insbesondere Städten und 
Gemeinden, zu. Aus der transdisziplinären Zusammen-
arbeit mit unterschiedlichen AkteurenInnen entstehen 
neue Impulse und Fragen, wie z.B. die oben aufgeworfene 
Frage nach neuen alternativen Metriken für grundlegende 
Lebensqualität im walisischen Kontext. Gemeinsam mit 
StadtplanerInnen in Barcelona, das zurzeit gerade als Vor-

zeigebeispiel eines neuen Munizipalismus gefeiert wird, 
wird an der weiteren Verschränkung der Alltagsökonomie 
mit Planungsagenden gearbeitet. Die Brüsseler Stadtpla-
nung zeigt ebenso zunehmendes Interesse an der Foun-
dational Economy Agenda. Im Rahmen des jährlichen Kol-
loquiums des Netzwerks, das dieses Jahr vom Cosmopolis 
Centre for Urban Research der VU Brüssel mit einer Reihe 
von lokalen Institutionen ausgerichtet wird, wird es auch 
einen eigenen Tag geben, der für den Austausch zwischen 
den Planungsverantwortlichen und dem Netzwerk reser-
viert ist. 

Auch in Wien wurde im vergangenen Jahr ein kleines Pro-
jekt mit der Stadtplanung lanciert, das einen Kongress 
sowie ein kleines Pilotprojekt auf kleinräumiger Ebene 
umfasste. Zum Kongress „Alltagsökonomie - Systemische 
Innovationen für neu urbane Gestaltungsräume“ am 20. 
November 2018 kamen rund 300 BesucherInnen. Als 
Einführung erwarteten sie Vorträge von internationalen 
ExpertInnen, die unterschiedliche für Wien relevante Per-
spektiven auf die Alltagsökonomie aufzeigten. In der zwei-
ten, interaktiv gestalteten Hälfte am Nachmittag konnten 
diese Themenfelder mit den internationalen Gästen sowie 
lokalen ExpertInnen aus Wissenschaft, Verwaltung und 
Praxis vertieft und auf Basis bestehender Wiener Beispiele 
erweitert werden. In einem Pilotprojekt an zwei Orten in 
Währing und Favoriten wurden Potentiale der Alltagsöko-
nomie ausgelotet. Dabei geht es nicht zuletzt darum, wie 
die Zusammenarbeit öffentlicher Einrichtungen verbessert 
und die Kooperation mit der lokalen Wirtschaft, engagier-
ten BürgerInnen und Vereinen gefördert werden kann. Im 
Frühjahr wird dazu auch ein Werkstattbericht erscheinen, 
der zentrale Ergebnisse zusammenfasst sowie Handlungs-
empfehlungen und Fragen formuliert (Stadt Wien 2019). 

Die im Sommer 2019 bei Suhrkamp erscheinende deut-
sche Übersetzung „Ökonomie des Alltagslebens: Für eine 
neue Infrastrukturpolitik“ wird Gelegenheit bieten, den 
Ansatz über Wien hinaus in Österreich und Deutschland 
bekannt zu machen und die Relevanz in Zeiten eines 
extraktiven Rentierkapitalismus (Mazzucato 2018) und  
„illiberaler“ Demokratie breit zu diskutieren.
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Internet Platforms as  
Infrastructures of the Digital Age 

 
Astrid Krisch und Leonhard Plank

 

Internet platforms like Google, Amazon or Facebook substantially shape our everyday lives. With 
their coordinated products, they create their own socio-technical ecosystems and act as gatekeepers 
that set and control rules. Their economic dominance is increasingly being addressed by competition 
authorities in Europe. Contrary to how they are often perceived, platforms are not neutral “interme-
diaries”, but powerful actors that shape opinions and public discourses - so far largely without much 
public control. Yet recently, debates regarding appropriate regulatory strategies are gaining momen-
tum. To limit market dominance, restrictions to horizontal mergers in the same or similar sectors (e.g. 
Facebook's takeovers of Instagram or Whatsapp) and the banning of vertical mergers are discussed. 
This is done to prevent the market dominance of the platforms from spilling over from one business 
sphere to the next. The case for a closer interlocking of competition law with agendas of consumer 
and data protection is also being made. Moreover, proposals drawing on public utility regulation are 
developed since internet platforms can, in many respects, be compared to traditional infrastructures.  
Understanding internet platforms as a new field of public service provision would, among other things, 
guarantee universal access, similar to traditional "analogue" infrastructures. As history has shown, it 
is possible to regulate powerful actors in the interests of society as a whole and subjecting them to 
democratic checks and balances. This would imply to take a broader perspective on economic domi-
nance and approach the problems pragmatically.

1 Introduction

For a long time, Silicon Valley tech companies were 
seen as the epitome of a new economy. With their "dis-
ruptive" business models, they have changed the ever-
yday lives of citizens, consumers and companies. Until 
recently, they were praised for their innovative capa-
cities and the associated advantages. However, lately 
the dark sides of Google, Amazon, Facebook & Co. have  
 
 
 

 
 
 
become a matter of debate. From abuse of data and the 
exploitation of their dominant market position to tax 
avoidance, discrimination and threats to democracy - the  
allegations are extensive. The "Economist" has recently 
created a new acronym for the new "Tech-Titans", captu-
ring their dark sides: "BAADD -big, anti-competitive, addic-
tive and destructive to democracy" (Economist 2018).
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This short paper sheds light on the increasing economic 
and societal power of the big Tech-Titans and sets out 
the recently discussed regulatory strategies on interna-
tional and national levels. The underlying assumption is 
that internet platforms resemble traditional infrastructu-
res and, hence, strategies to regulate them can draw on a 
well-known set of policies. 

2 Increasing power of internet 
platforms

The increasing concentration of economic power, which 
competition policy has started to address over the last 
years, stands out as a key problem. This is largely due to 
the interplay of different mechanisms, which are familiar 
to the scholars of infrastructure economics and policy 
(see Figure 1). These include direct and indirect network 
effects, economies of scale, and finally lock-in effects due 
to the increasing integration of the platforms into every-
day life of users leading to rapidly rising switching costs. 

In addition to these mechanisms, there is a set of politi-
cal entry barriers that foster market power. These include, 
on the one hand, intellectual property rights and, on the 
other, attempts to influence the debate on the regula-
tion of platforms through a variety of channels – from 
traditional lobbying to more subtle attempts to secure 
a lasting influence on the discourse (e.g. via commissi-
oned research, think tanks or civil society engagement). 
While mainstream economics has for a long time failed to 
address the obvious links between these different mecha-
nisms, and voluntarily limited itself to a narrow analysis of 
endogenous economic market power, a shift appears to 
be underway. A recent paper by Luigi Zingales (2017) from 
Chicago, a heartland of neoliberal thought, has stirred up 
some debate. His analytical framework explicitly integra-
tes economic and political sources of power. He concludes 
that in particular the US economy is running the risk of 
being caught in a “Medici vicious circle” (p. 114) where 
economic and political power reinforce each other.

In the last decade, platforms have made use of these 
mechanisms, expanded, and consolidated their econo-
mic position (see Table 1). Measured in terms of market  

Figure 1: Rings of market power

Table 1: Selected key figures of Google, Amazon, Facebook and Apple (GAFA) (2017)

Source: Bloomberg 2017, ORBIS 2018

Source: Clement/Schreiber 2016: 218, adaptations by the authors
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capitalization, they have even outranked corporations of 
the “old economy” by now. They are highly profitable, 
exhibit strong sales and have accumulated large amounts 
of cash (Srnicek 2017). From this position of strength, 
they can both drive their own expansion - increasingly into 
other business areas – and take over potential competi-
tors. Particular attention should be paid to the fact, that 
platforms not only have high market shares in their core 
business areas. They increasingly constitute the market, 
which they shape according to their own rules. Amazon, 
for instance, has long integrated numerous independent 
traders on its own third party trading platform, sometimes 
at very unfavorable conditions, and Google's video plat-
form YouTube has developed from a video interface for 
amateurs to a commercial advertising marketplace.

However, the problem goes beyond the economic domi-
nance of customers, competitors and suppliers. Platforms 
impinge deeply on private and commercial everyday life 
through coordinating their services (e.g. Facebook in com-
bination with WhatsApp or Instagram). They create their 
own socio-technical ecosystems and act as gatekeeper 
with rule-setting and controlling powers. Thus, they are 
not neutral intermediaries (such as telephone companies), 
but selection instances that shape actions and opinions, 
and therefore act as curators of social discourses - and this 
largely without public control (Dolata 2018). The scandal 
surrounding Cambridge Analytica has suddenly brought 
to the fore the socio-political wide-ranging significance of 
these data-driven business models. 

3 Regulatory proposals for inter-
net platforms

Against this background, economic effects of missing or 
limited competition are but one concern for regulation. 
More generally, the question of how to handle the mul-
tifaceted dimensions of unaccountable power that these 
platforms represent is most pressing today. To address 
this issue, the intellectual legacy of the reformers of the 
Progressive Era - above all Louis Brandeis and John Dewey - 
has been rediscovered in the United States in recent years 
(Rahman 2017).

This reform movement took shape in response to the rise 
of 19th century monopoly capitalism, which had emerged 
in the context of far reaching technological change and 
industrialization. This first “Law & Economics”-movement 
laid the foundation for modern competition law. In addi-
tion to securing the proper working of the market mecha-
nism - not least by smashing trusts - it was also concerned 
with ensuring the responsibilities and accountability of 
the new powerful private actors to different stakeholder 
groups and the public more general. Although these new 
private actors exerted coercive powers similar to nation 

states, they were not subject to the same restrictions and 
accountability as states.  

Inspired by this intellectual and political heritage, propo-
sals for regulating internet platforms are discussed with 
regard to competition policy and sector-specific public uti-
lity regulation. The latter can be both external regulation 
of private companies and internal regulation in the form of 
direct provision by public organizations.

Different approaches are discussed in the field of compe-
tition law. Alongside the restriction of horizontal mergers 
in the same or similar sectors (e.g. Facebook's takeovers 
of Instagram or Whatsapp), a ban on vertical mergers is 
being discussed. The latter should prevent that the market 
dominance in one field is spilling over to other business 
spheres. In this sense, firewalls such as those that have 
existed for decades in the area of financial market regu-
lation (e.g. the Glass-Steagall Act in the US) are also dis-
cussed. This type of structural market intervention should 
have a prophylactic effect on the openness of markets and 
reduce occasional lobbying, e.g. in the case of M&A.

Moreover, new or adjusted criteria for merger control, the 
assessment of market dominance and other abusive beha-
vior are discussed. In addition to the established criteria, 
such as turnover shares, the number of users in particular 
should be introduced as an important additional criterion 
for (apparently free) brokered services on the platforms. 
Furthermore, the effects on media diversity and data con-
centration should also be taken into account. With regard 
to the latter criteria, the argument for a closer integration 
of competition law with the agendas of consumer and 
data protection is also increasingly being made. 

Furthermore, the establishment of a European dispute 
resolution body is also being considered, which could 
be a contact point for consumers and citizens as well as 
for companies, employees and other affected parties. 
Although this body would not have the power to impose 
sanctions - this would remain with courts and regulatory 
authorities - it could nevertheless have a recommendatory 
and investigative character. This channel could be used 
to regulate the deletion of illegal content, discriminatory 
practices against users, data transparency as well as busi-
ness relations between companies.

The understanding of internet platforms as infrastructures 
of the 21st century goes hand in hand with the idea of 
viewing them as public utilities, of accepting their inhe-
rent tendencies towards monopolies and of adapting 
regulation in the sense of public regulation for private 
companies. This is an attempt to eliminate competition 
and to understand internet platforms as a new field of 
public services (or services of general interest using EU 
jargon). Among other things, this would guarantee uni-
versal access, as we know it from traditional "analogue" 
infrastructures. For communication networks, this would 

Internet Platforms as Infrastructures of the Digital Age  



Der öffentliche Sektor – The Public Sector | 2019 | Vol. 45(1)16

mean considering them in analogy to energy or telecom-
munication networks. Thus, communication networks wit-
hin internet platforms would either have to be part of the 
public sector network or make their network available to 
other providers (in the sense of “common carriage” regu-
lation).

In analogy to net neutrality, for internet platforms this 
could mean subordinating themselves to the principles of 
"search neutrality", where non-discriminatory access and 
equality of all users of the platform are guaranteed. Equi-
valent to the connection requirements for telecommuni-
cations networks (e.g. mobile radio networks and provi-
ders), an interoperability solution could be developed for 
internet platforms.

This is based on the understanding that internet platforms 
should be seen as public utilities and a new field of ser-
vices of general interest. They are thus a foundational part 
of our society and economy that directly and indirectly 
influences everyday interactions. The guarantee of uni-
versal access, as we know it from traditional "analogue" 
infrastructures, is therefore indispensable. Thus, forms of 
direct provision by public actors or other collective forms, 
such as cooperatives, are part of the debate regarding 
regulating platforms. In light of current tendencies towards 
authoritarian statehood, however, a critical stance seems 
justified. Progressive alternatives such as the concept of 

platform cooperatives are still in their infancy and, espe-
cially in relation to the foundational economic understan-
ding of internet platforms, need further consideration. 

4 Conclusions

Large internet platforms have become a central part of our 
everyday lives. In many ways, they can be compared to tra-
ditional infrastructures that are foundational for the func-
tioning of our economy and society. Without appropriate 
regulatory strategies though, these platforms are prone 
to become even more powerful monopolistic actors. The 
regulatory debate gained momentum in the last few years. 
The experience of the first "Law & Economics" movement 
shows that it is possible to regulate powerful actors in 
the interests of society as a whole and to subject them 
to democratic checks and balances. Making this legacy 
fruitful for the European debate also implies abandoning 
the narrow perspectives of current competition policy and 
approaching the problems pragmatically in the best sense 
of the word.

This article is a summary of the final report of the research project „Internet-Plattformen als Infrastrukturen des  
digitalen Zeitalters [Internet platforms as infrastructure of the digital age]“. The project was conducted by the authors of 
this article from March 2018 until September 2018. It was funded by the Vienna Chamber of Labour. The full report (in  
German) can be downloaded at: https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/digitalerwandel/Internet-Plattformen.html. 
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Zur Berücksichtigung von  
Intersektionalität in der Erhebung 
von Zahlungsbereitschaften
für öffentliche Güter und  
Dienstleistungen

Michael Getzner

„Intersektionalität“ als Überlagerung von Diskriminierungsursachen ist nicht nur ein wichtiges 
For-schungsfeld und inhaltliches Konzept der Gender Studies, sondern auch ein methodischer Ansatz-
punkt. In umweltpolitischen Anwendungsbereichen wird in multivariaten Regressionsanalysen im Allge-
meinen der Einfluss von sozio-ökonomischen Variablen auf eine unabhängige Variable (z.B. Präferenzen 
und Zahlungsbereitschaft für öffentliche Güter wie Umweltqualität) berücksichtigt. Wie die vorliegende 
Arbeit anhand weniger ausgewählter Beispiele zeigt, ist diese Berücksichtigung aber keineswegs konsis-
tent. Dies bedeutet, dass die Variablen Einkommen, Alter, Ausbildung, Haushaltsgröße, Anzahl an Kin-
dern im Haushalt, ‚Race‘ u.a., allenfalls einzeln, aber nicht im Sinne der Intersektionalität multiplikativ 
verwendet werden. Somit ergäbe sich ein interessantes For-schungsfeld, ob die geäußerte Zahlungs-
bereitschaft beispielsweise nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern auch zwischen ‚weißen‘ 
und ‚schwarzen‘ Frauen unterschiedlich ist. Der vor-liegende Beitrag schließt mit einem fiktiven Beispiel, 
welches illustriert, wie eine Korrektur der Zah-lungsbereitschaft für öffentliche Güter und Dienstleistun-
gen vorgenommen werden könnte. Damit sollen bestehende Diskriminierungen in Nutzen-Kosten-Analy-
sen nicht schlagend werden, sondern eine mögliche Ungleichverteilung beispielsweise des Einkommens 
kann entsprechend durch einen Gewichtungsfaktor berücksichtigt werden.

1 Einleitung und Fragestellung

Intersektionalität und Verteilungsprobleme in der  
Infrastruktur- und Umweltpolitik

Der vorliegende Beitrag hat zum Ziel, das Konzept der 
„Intersektionalität“ (Crenshaw, 1989) als Modell der sich 
überlagernden Mehrfachdiskriminierungen u.a. aufgrund 
des Geschlechts, Alters, Einkommens, oder der Ausbil-
dung, in ökonomischen Bewertungsverfahren in der Infra-
struktur- und Umweltpolitik heranzuziehen. Erläutert wer-
den mögliche Verteilungswirkungen in der Umwelt- und 
Infrastrukturpolitik sowie insbesondere die Bedeutung des  

 
Einkommens der Haushalte in derartigen Bewertungsver-
fahren. Anhand von wenigen ausgewählten empirischen 
Untersuchungen werden statistisch-ökonometrische 
Verfahren illustriert, die Intersektionalität messbar und 
ihren Einfluss auf Bewertungsverfahren sichtbar machen. 
Schlussendlich wird eine Methode zur verteilungspoliti-
schen Korrektur von Bewertungsergebnissen vorgestellt 
und anhand eines fiktiven Beispiels erörtert, welches dazu 
dienen kann, die im Einkommen von Haushalten manifes-
ten intersektionalen Diskriminierungen entsprechend zu 
korrigieren.

Im Allgemeinen befasst sich die neoklassische Ökonomik 
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nur am Rande mit Verteilungsproblemen, im Fokus steht 
die Effizienz der Allokation (Zuteilung) knapper Ressourcen 
zu den bestmöglichen Verwendungszwecken (z.B. Mankiw 
und Taylor, 2017). Allerdings wird in der Wohlfahrtsöko-
nomie sowie der Theorie der Märkte und den damit ver-
bundenen Eigenschaften des allgemeinen Gleichgewichts 
(d.h. das Gleichgewicht im Sinne der Markträumung auf 
allen Märkten) darauf hingewiesen, dass eine auch sehr 
ungleiche Verteilung der Güter auf Märkten (und in weite-
rer Folge des Einkommens, Vermögens oder der verfügba-
ren Ressourcen) effizient sein kann. Ein effizienter Zustand 
widerspricht somit im Sinne eines wirtschaftspolitischen 
Zielkonfliktes einem gerechten Zustand. ‚Gerecht‘ in die-
sem Sinne meint zunächst aber nur eine gleichmäßige 
Verteilung ökonomischer Güter und Ressourcen zwischen 
den Haushalten1. Das Einkommen oder andere Umstände 
oder Eigenschaften der Haushalte werden im Rahmen vor 
allem von empirischen Untersuchungen (z.B. Messung der 
Einkommensverteilung mittels Gini-Koeffizient; Einkom-
mensverteilung nach Ausbildung, Geschlecht, Herkunft; 
Beteiligung am Arbeitsmarkt bzw. Arbeitslosigkeit nach 
Alter, Geschlecht) berücksichtigt.2

Die Herstellung von Verteilungsgerechtigkeit auch im wei-
teren Sinn der Chancengleichheit und Teilhabe ist das Ziel 
aller verteilungspolitisch motivierten Politikfelder (z.B. 
Gleichstellungs-, Sozial- und Steuerpolitik). Politische 
Entscheidungen auch außerhalb dieser Politikfelder, bei-
spielsweise in der Infrastruktur- und Umweltpolitik haben 
in den meisten Fällen jedoch ebenfalls verteilungspoliti-
sche Wirkungen. So wies Zimmermann (1985) schon vor 
über 30 Jahren darauf hin, dass Projekte und Maßnahmen 
in der Umweltpolitik ohne Korrektur verteilungspolitisch 
regressiv sind, d.h. sozial schwächere Gruppen benach-
teiligen können. Etwas verallgemeinert und unter Bezug-
nahme auch auf Infrastrukturpolitik können Verteilungs-
fragen in vielfältiger Weise auftreten:

 » Von einer schlechten Ausstattung mit Infrastruk-
tur (z.B. schlechte Erreichbarkeit) und einer hohen 
Umweltbelastung (Lärm, Schadstoffe) können 
sozial Schwächere überproportional betroffen sein: 
Wenn Boden- und Immobilienpreise sowie nach-
folgend die entsprechenden Mieten durch diese 
Belastungen geringer sind, können sich Haushalte 
mit unterdurchschnittlichem Einkommen Wohn-
raum eher leisten. Haushalte mit niedrigerem 
Einkommen haben auch weniger ökonomische 
Ressourcen für die Finanzierung von Ausweich-
maßnahmen (z.B. Erholung und Freizeit in unbelas-
teten Gebieten).

1 Es kann an dieser Stelle nicht auf die vielen verschiedenen Theorien 
zur Gerechtigkeit und deren Messgrößen auch in den Wirtschafts-
wissenschaften eingegangen werden.

2 Der Begriff der „Intersektionalität“ wird bei derartigen Analysen 
nach Wahrnehmung des Autors nicht verwen-det, wird allerdings 
materiell in verschiedenen statistischen Verfahren (z.B. Regressio-
nen) herangezogen (siehe dazu weiter unten in Abschnitt 2).

 » Eine Verbesserung der Infrastruktur und der 
Umweltqualität kommt sozial schwächeren Grup-
pen nicht in vollem Umfang zugute: Hauptnutznie-
ßer/innen sind die Eigentü-mer/innen der Immo-
bilien (bzw. des Bodens), da diese bei befristeten 
Mietverträgen bzw. Neuvermietungen höhere 
Mieten lukrieren können. Die Renten der Umwelt-
verbesserung werden somit von den Bodeneigen-
tümer/inne/n abgeschöpft.

 » Verteilungseffekte können auch durch die Art und 
Weise der Finanzierung der staatlichen Ausgaben 
für die Verbesserung der Infrastruktur auftreten. 
Diese hängen davon ab, mit welchen Verteilungs-
wirkungen die Budgetpolitik generell verbunden 
ist. Ist das Steuersystem grundsätzlich regressiv, 
tragen Haushalte mit geringerem Einkommen zur 
Finanzierung dieser Maßnahmen eine höhere 
Bürde.

 » Schlussendlich können bei knappen Budgets auch 
Zielverfehlungen in anderen Politikbereichen nega-
tive Verteilungswirkungen nach sich ziehen: Werden 
beispielsweise Infrastruktur- oder Umweltbudgets 
zulasten von Ausgaben für soziale Sicherheit aus-
geweitet, kann dies regressive Wirkungen haben. 

Ob bzw. welche verteilungspolitischen Wirkungen in der 
Infrastruktur- und Umweltpolitik auftreten, wäre empi-
risch zu untersuchen und das Ausmaß der Wirkungen fest-
zustellen (vgl. Baum-gärtner et al., 2017). Selbst wenn eine 
verteilungspolitisch regressive Wirkung einer Infrastruk-
turmaßnahme entsteht, ist es in weiterer Folge natürlich 
auch eine politische Frage, in welchem Umfang auf ver-
teilungspolitische Gesichtspunkte Rücksicht genommen 
werden soll.

Der wesentliche und üblicherweise herangezogene 
Anknüpfungspunkt zur Messung von Verteilungswir-
kungen ist das Einkommen der Haushalte.3 Im Einkom-
men selbst widerspiegeln sich individuelle Eigenschaften 
ebenso wie gesellschaftliche Unterschiede, bewusste Dis-
kriminierungen und viele andere Umstände, die das Ein-
kommen beeinflussen können (z.B. Branche des Arbeits-
platzes, Erfahrung, Ausbildung, Arbeitszeit, Stellung im 
Beruf, Alter). Das Einkommen, das überdies den Vorteil als 
Indikator für die individuell und regelmäßig verfügbaren 
ökonomischen Ressourcen hat, leicht operationalisier- 
und messbar zu sein, kann auch in ökonomischen Bewer-
tungsverfahren der Infrastruktur- und Umweltpolitik eine 
Rolle als wichtige erklärende Variable in ökonomischen 
Modellen spielen.

Das vermutlich wichtigste Planungs- und Bewertungs-

3 Ein wichtiger weiterer Indikator für die Verteilung ökonomischer 
Ressourcen zwischen den Haushalten ist das Vermögen. Darauf 
wird in der vorliegenden Arbeit nicht eingegangen, insbesondere, 
weil in empirischen Erhe-bungen zu Präferenzen und Zahlungsbe-
reitschaften für öffentliche Güter im Allgemeinen keine Fragen zum 
Vermögen der Haushalte gestellt werden.
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instrument für öffentliche Vorhaben ist aus ökonomi-
scher Sicht die Nutzen-Kosten-Analyse (NKA) (Johansson 
und Kiström, 2018). Kurz gefasst stellt diese Analyse die 
gesamten Kosten eines öffentlichen (staatlichen) Vorha-
bens (Einzelprojekt, Politikprogramm, Gesetz), d.h. die 
gesamte mit dem Vorhaben verbundene Inanspruch-
nahme von Ressourcen, den durch das Vorhaben erzielten 
Nutzeffekte, d.i. die Steigerung der Wohlfahrt der Bürger/
innen, gegenüber. Der Anspruch der Analyse ist, sämtliche 
Wirkungen des Vorhabens im Aggregat zu erfassen, zu 
quantifizieren und hernach ökonomisch, d.h. monetär, zu 
bewerten.4 Dies ist insbesondere deshalb methodisch her-
ausfordernd, da gerade bei staatlichen Vorhaben öffent-
liche Güter und Dienstleistungen produziert werden, die 
nicht auf Märkten gehandelt werden und somit Messgrö-
ßen für die Wertschätzung insbesondere für die Nutzef-
fekte des Vorhabens nicht ohne Weiteres vorliegen. Darü-
ber hinaus sind viele öffentliche Vorhaben sehr langfristig 
angelegt (z.B. Maßnahmen gegen den Klimawandel, Ver-
kehrs- und Energieinfrastrukturen), was eine besondere 
Beachtung dieser langfristigen Wirkungen u.a. im Rahmen 
der Diskontierung unter Verwendung eines (generatio-
nengerechten) Zinssatzes notwendig machen kann.

Eine wichtige Eigenschaft der Nutzen-Kosten-Analyse 
ist das Ziel, durch die Gegenüberstellung der gesamten 
Nutzeffekte und der Kosten die Effizienz des öffentlichen 
Vorhabens zu messen. Sind die Nutzeffekte größer als die 
Kosten, handelt es sich um ein Vorhaben, das insgesamt 
vorteilhaft für die Gesellschaft ist. Da die Nutzeffekte und 
Kosten eines Projekts aggregiert (d.h. für die gesamte 
Volkswirtschaft) betrachtet werden, bleibt die Vertei-
lung der Nutzeffekte und Kosten – im Sinne einer sozia-
len Verteilung auf einzelne Einkommensgruppen, oder 
Haushalte aufgrund ihrer Eigenschaften beispielsweise 
nach Geschlecht oder Ausbildung – unbeachtet. Jedoch 
sind häufig bei der Quantifizierung und Monetarisierung 
der Wirkungen eines Vorhabens vielfältige Informatio-
nen vorhanden, die zur Messung und Beurteilung der 
Verteilungswirkungen herangezogen werden können. Die 
folgenden Beispiele erläutern die möglichen verteilungs-
politisch relevanten Informationen, die im Rahmen einer 
Nutzen-Kosten-Analyse erhoben werden (können):

 » Wirkungen auf die Gesundheit: Bei Maßnahmen 
der Gesundheitspolitik (z.B. Produkt- oder Ver-
kehrssicherheit) wird häufig ermittelt, welche 
Personen (nach Geschlecht oder Alter) von Maß-
nahmen im Besonderen profitieren (oder, v.v., 
beeinträchtigt werden).

 » Erreichbarkeit: In der Regel sind Informationen 
darüber vorhanden, bei welchen Personengrup-
pen (z.B. Pendler/innen nach Regionen und Ein-
kommensklassen) die Nutzeffekte verbesserter 

4 Der monetäre Maßstab wird hierbei insbesondere aufgrund einer 
leichteren Vergleichbarkeit und zur Messung der Knappheit einer 
Ressource verwendet, ist aber nicht mit aktuellen Zahlungsströmen 
(Einnahmen bzw. Aus-gaben) zu verwechseln.

Verkehrsinfrastruktur (z.B. Öffentlicher Verkehr) 
entstehen.

 
Da, wie bereits oben erwähnt, öffentliche Güter und 
Dienstleistungen nicht auf Märkten gehandelt werden 
und es daher auch nicht (direkt) möglich ist, aus Markt-
preisen Informationen über die Knappheitsverhältnisse, 
somit über die Bewertung von Nutzeffekten und Kos-
ten, abzuleiten, wurden in den letzten Jahrzehnten eine 
Reihe von Monetarisierungsmethoden entwickelt, die 
auch diese Güter (wie z.B. Umweltqualität) entsprechend 
bewerten können.

Hervorzuheben ist hierbei die sog. Kontingenzbefragung 
(Contingent Valuation Method), die – neben vielfältigen 
anderen Ansätzen – Haushalte in einer repräsentativen 
Erhebung nach ihrer Zahlungsbereitschaft für die Verbes-
serung eines öffentlichen Gutes (d.h. für ein bestimm-
tes Politikprogramm) befragt. Damit sind verschiedene 
methodische Probleme verbunden, beispielsweise Ver-
zerrungen aufgrund der dargebotenen Informationen, der 
hypothetischen Fragestellung, oder strategischer Überle-
gungen. (Mit entsprechenden methodischen Vorkehrun-
gen lassen sich diese Verzerrungen zumindest teilweise 
reduzieren; siehe z.B. Johnston et al., 2017).

Essentiell für das Verständnis dieser Methode ist eine 
Reihe von statistischen Tests, die die Validität und Relia-
bilität der Kontingenzbefragung untersuchen. Durch ver-
schiedene Fragen wird beispielsweise untersucht, ob die 
Befragten die dargebotenen Informationen verstanden 
haben, wie gut sie grundsätzlich informiert sind, welche 
Plausibilität sie dem offerierten Programm zumessen, 
oder welche Gründe sie für die Ablehnung einer Zahlungs-
bereitschaft haben.

Im besten Fall lässt sich aus den Ergebnissen eine aggre-
gierte und statistisch repräsentative Zahlungsbereitschaft 
für die Veränderung des öffentlichen Gutes ableiten, die 
auch entsprechend der Sozio-Ökonomie der Gesamtbe-
völkerung den ökonomischen Wert dieses Programms für 
die gesamte Volkswirtschaft widerspiegelt.

Das ökonomische Konzept der Zahlungsbereitschaft fußt 
hierbei auf einer Reihe von Eigenschaften der befragten 
Haushalte, beispielsweise Präferenzen (d.h. individuellen 
Bedürfnissen), wahrgenommenen Alternativen, sowie 
Erwartungen. Eine zentrale Einflussgröße der Zahlungs-
bereitschaft ist zudem das Einkommen der Haushalte: 
Dieses bestimmt – alle anderen Faktoren gleichhaltend 
– die ökonomischen Ressourcen zur Befriedigung der 
Bedürfnisse. M.a.W., ein höheres Einkommen vergrößert 
die Konsummöglichkeiten und somit auch die Möglichkeit, 
eine höhere Zahlungsbereitschaft für öffentliche Güter zu 
äußern.

Zur Berücksichtigung von Intersektionalität in der Erhebung von Zahlungsbereitschaften
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Konform zur ökonomischen Theorie, und somit als „the-
oretisch valide“ bezeichnet, ist eine Erhebung der Zah-
lungsbereitschaft somit dann, wenn in einem empirisch 
geschätzten Modell nachgewiesen werden kann, dass 
die Zahlungsbereitschaft mit höherem Einkommen der 
Haushalte statistisch signifikant ansteigt.5 Neben dem 
Einkommen werden in diesen Modellen häufig aufgrund 
von „Ad-hoc-Hypothesen“ (d.h. kaum durch theoretische 
Überlegungen der Ökonomie oder Soziologie gestützte 
Zusammenhänge zwischen anderen sozioökonomischen 
Variablen und der Zahlungsbereitschaft) auch andere Fak-
toren einbezogen, deren Einfluss auf die Zahlungsbereit-
schaft je Untersuchung unterschiedlich sein kann.

Wie oben bereits erwähnt, misst die Nutzen-Kosten-Ana-
lyse die Effizienz eines Vorhabens. Zur Messung von 
Nutzeffekten (als auch Kosten) können Erhebungen von 
Zahlungsbereitschaften dienen. Wird nunmehr eine Nut-
zen-Kosten-Analyse als Entscheidungsgrundlage für ein 
öffentliches Vorhaben herangezogen, ergibt sich aus der 
methodischen Vorgangsweise selbst ein struktureller 
Vorteil von Haushalten mit höherem Einkommen: Diese 
können eine höhere Zahlungsbereitschaft äußern und 
somit einen höheren Einfluss auf das Ergebnis der Ana-
lyse ausüben. Dies kann beispielsweise bedeuten, dass 
die Verbesserung öffentlicher Güter, die sozial stärkeren 
Haushalten zugutekommen, aufgrund der höheren Zah-
lungsbereitschaft eine bessere Effizienz aufweist als sol-
che, von denen sozial Schwächere profitieren. Dies mag 
in einer Demokratie allerdings zweifelhaft sein: Wird die 
Erhebung der Zahlungsbereitschaft als Erfassung der Prä-
ferenz der Bürger/innen verstanden, so ist dies ein Abwei-
chen vom Prinzip des gleichen Gewichts jeder einzelnen 
Stimme, wie dies bei einer öffentlichen Wahl oder Abstim-
mung der Fall ist.

2 Einflussgrößen verschiedener 
möglicher Variablen zur Mes-
sung von Intersektionalität

Die „Messung“ von Intersektionalität, also Multikausalität 
und Überlagerungen sowie Verstärkungen von Diskrimi-
nierungsursachen, ist mit vielfältigen methodischen Prob-
lemen behaftet (Shields, 2008), und kann durch verschie-
dene methodische Ansätze erfolgen. Empirisch bieten 
sich einerseits multivariate Analysemethoden an (Dubrow, 
2008). Im Grunde bestehen diese Methoden in der Samm-
lung und Aufbereitung der Datengrundlagen, und aus der 
statistisch-ökonometrischen Analyse der Zusammenhänge 
zwischen den erklärenden und der abhängigen Variablen. 
Während die hier genannten quantitativen Methoden 

5 Somit sind empirische Untersuchungen, die keinen positiven 
Zusammenhang zwischen der Zahlungsbereitschaft und dem Ein-
kommen erkennen lassen, mit Vorsicht zu genießen.

eine Reihe von Vorteilen bieten, widerspiegeln sie kaum 
die individuelle Betroffenheit bzw. tragen teilweise auch 
nur begrenzt zum Verständnis der Ursachen und Wirkun-
gen von (sich überlagernden) Diskriminierungen bei; diese 
Dimensionen sind anderseits nur durch qualitative Verfah-
ren zu erfassen (siehe hierzu beispielsweise für Fragen der 
Gesundheitspolitik Bauer, 2014; in der Kriminologie Tra-
han, 2011).

Ein auch in der Öffentlichkeit häufig diskutiertes Phäno-
men, der „Gender Wage Gap“, ergibt sich nicht durch 
einen einfachen Vergleich der Durchschnittseinkommen 
von Frauen und Männern, sondern in teils anspruchsvollen 
statistischen Verfahren, um die Ursachen der Lohnunter-
schiede in ihrer quantitativen Bedeutung herauszufinden 
(siehe die zusammenfassende Darstellung von Metho-
den und Ergebnissen in Kunze, 2017, und Christofides et 
al., 2013). Hierbei wird vereinfacht ein Modell statistisch 
geschätzt, welches den individuell bezahlten Lohn von 
Frauen und Männern in Abhängigkeit individueller Cha-
rakteristika, die für die Lohnbildung relevant sein können 
(beispielsweise aufgrund theoretischer Überlegungen der, 
allerdings häufig auch kritisierten Humankapitaltheorie), 
erklärt. Voraussetzung hierfür ist, dass sich Frauen und 
Männer nicht ausschließlich aufgrund des bezahlten Lohns 
unterscheiden, sondern auch aufgrund anderer Faktoren, 
beispielsweise der Ausbildung, der Branchen, der Arbeits-
zeit u.ä. Somit ergibt sich aufgrund dieser Modelle ein auf-
grund der individuellen Unterschiede erklärbare und eine, 
sozusagen rein auf das Geschlecht bezogene, unerklärte 
Differenz der Löhne. Es lässt sich somit berechnen, wel-
che Unterschiede im Lohn bei Gleichhalten aller sonstigen 
möglichen Einflussfaktoren aufgrund des Geschlechtes 
erklärbar sind.

Für die Betrachtung der Intersektionalität bietet diese 
methodische Vorgangsweise eine Reihe von Anhaltspunk-
ten: Einerseits können in statistischen Modellen nicht nur 
die Einflüsse der Variablen (z.B. Geschlecht, Ausbildung, 
Alter, Migrationshintergrund, Hautfarbe) unabhängig von-
einander untersucht werden, sondern durch eine (multip-
likative) Verknüpfung – bei entsprechend umfangreicher 
und detaillierter Datengrundlage – auch das Zusammen-
spiel der einzelnen Variablen erklärt werden. So mögen 
unter sonst gleichen Bedingungen Frauen und Teilzeitbe-
schäftige weniger pro Stunde verdienen; eine Verknüp-
fung könnte darlegen, dass weibliche Teilzeitbeschäftigte 
darüber hinaus mit einem Lohnabschlag konfrontiert sind.

In den genannten Modellen kann anderseits nicht erklärt 
werden, wie Diskriminierungen zustande kommen – die 
unabhängigen Variablen werden auch als voneinander 
unabhängig betrachtet. Auf Basis der Humankapitalthe-
orie ergeben sich hierbei aber Zusammenhänge, die auf 
gemeinsame Diskriminierungsursachen zurückgehen (z.B. 
Jacobsen, 2007): Wenn beispielsweise Eltern aufgrund des 
erwarteten Gender Wage Gaps für ihre Töchter weniger 
an Mitteln für die Ausbildung ausgeben, und diese daher 
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einen Nachteil auf dem Arbeitsmarkt haben, spiegeln sich 
derartige Entscheidungen in den Modellen nicht wider.

Für die in Abschnitt 1 diskutierten monetären Bewer-
tungsmethoden (Kontingenzbefragung) bedeutet dies, 
dass im Rahmen von statistischen Untersuchungen zu den 
Einflussgrößen der individuellen Zahlungsbereitschaft für 
Verbesserungen öffentlicher Güter und Dienstleistungen 
neben dem Einkommen, welches einerseits die individu-
elle Kaufkraft, aber anderseits auch mögliche Diskriminie-
rungen widerspiegelt, zusätzlich auch andere sozio-öko-
nomische Eigenschaften der Befragten als unabhängige 
Variablen in die Schätzmodelle Eingang finden sollten. 
Im Folgenden wird anhand von drei jüngeren Beispielen 
knapp erörtert, welche Variablen in bestehenden ökono-
mischen Untersuchungen im Bereich von Umweltgütern 
(Ökosystemleistungen) mit welchen Ergebnissen einbezo-
gen wurden.6

Das erste Beispiel bezieht sich auf die Bewertung von 
Ökosystemleistungen von Hausgärten im Spanien.  
Calvet-Mir et al. (2017) untersuchen die Wahrnehmung 
(und in weiterer Folge, Zahlungsbereitschaft) von Frauen 
und Männern in Bezug auf diese Ökosystemleistungen, 

6 Die Auswahl dieser Beispiele folgt keiner stringenten Methode, 
zumal eine umfassendere Darstellung der ver-schiedenen statisti-
schen Verfahren als auch der verwendeten Variablen im Feld der 
ökonomischen Umweltbe-wertung ein eigenes Forschungspro-
gramm wäre (eine Suche nach dem Begriff „Gender“ ergibt im 
Environmen-tal Valuation Reference Inventory (evri.ca) alleine 665 
Untersuchungen, in denen der Einfluss gender-bezogener Variablen 
auf die Zahlungsbereitschaft berücksichtigt wurde). Somit wurde 
im Rahmen dieser Arbeit eine Literatursichtung und –bewertung 
in den üblichen Literaturdatenbanken u.a. mit den Stichworten 
„en-vironmental & valuation & ecosystem & services & income & 
gender & studies & intersectionality“ durchge-führt, zudem wur-
den nur rezente Studien herangezogen.

wobei letztere u.a. im Aggregat als auch differenziert 
nach regulierenden, kulturellen und anderen Leistungen 
betrachtet werden. Die methodische Vorgangsweise ent-
spricht hierbei dem derzeitigen Stand der Wissenschaft; 
ausgewertet werden die gesammelten Daten u.a. im Rah-
men eines statistisch-ökonometrischen Modells. Tabelle 1 
zeigt die Ergebnisse dieser Schätzmodelle, aufgegliedert in 
unterschiedliche Typen von Ökosystemleistungen

Es zeigt sich, dass die Variable „Man“ einen negativen und 
signifikanten Einfluss auf die Bewertung der Ökosystem-
leistungen von Hausgärten ausübt. Mit anderen Worten, 
die männlichen Befragten äußern – unter sonst gleichen 
Bedingungen (ceteris paribus) – eine geringere Wertschät-
zung als weibliche Befragte. Andere von Calvet-Mir et. al 
(2017) in der Studie erhobene sozio-ökonomische Variab-
len wie das Alter oder die Ausbildung haben keinen statis-
tisch signifikanten Einfluss.

Einen etwas breiteren Ansatzpunkt, der dem Konzept der 
Intersektionalität und möglicher Diskriminierungen näher-
kommt, wurde von Chatterjee et al. (2017) gewählt. In 
dieser Studie zur Zahlungsbereitschaft für sauberes Trink-
wasser in einer amerikanischen Kleinstadt zeigt sich, dass  

auch nach „Race“ (Selbsteinschätzung der Hautfarbe nach 
einer üblichen amerikanischen Systematik) in derartigen 
Studien differenziert werden kann. 

Tabelle 2 auf nachfolgender Seite zeigt, dass eine Reihe 
von sozio-ökonomischen Variablen einen signifikanten 
Einfluss auf die Zahlungsbereitschaft für die Verbesserung 
der Trinkwasserqualität ausüben. Hauptsächlich dürften 
individuelle Charakteristika wie Alter (negativ) und Aus-
bildung (positiv) die Zahlungsbereitschaft beeinflussen. 
Ähnliches gilt für Sorgen um die Gesundheit (Variable 
„Concern-Sick“) und für Haushalte mit Kindern (Variable 
„Children“).

Tabelle 1: Einfluss von sozio-ökonomischen Variablen auf die Zahlungsbereitschaft für  
Ökosystemleistungen von Hausgärten (Spanien)

Quelle: Entnommen aus Calvet-Mir et. al, 2017, S. 9, Table 3.
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Interessant ist neben den erwähnten Einflussgrößen, 
dass in dieser Untersuchung entgegen den ursprüng-
liche Erwartungen der Autor/inn/en darüber hinaus 
keine Variablen, die die Selbsteinschätzung in Bezug 
auf die Hautfarbe bzw. Herkunft codieren (z.B. Variab-
len „Caucasian“, „AfricanAmerican“), einen statistisch 
signifikanten Erklärungswert bieten.

Schlussendlich soll auf eine Untersuchung zu Luftrein-
haltemaßnahmen kurz eingegangen werden, die ins-
besondere auf die Familienverhältnisse (d.h. Familien 
mit Kindern) eingeht. Evans et al. (2017) untersuchen 
die Determinanten der Zahlungsbereitschaft für die 
Verringerung der Luftverschmutzung anhand einer 
empirischen Untersuchung sowie eines konzepti-
onellen Modells, um vor allem jenen Familienmit-
gliedern, nämlich den Kindern, die von Maßnahmen 
der Luftreinhaltung in besonderem profitieren, eine 
Stimme zu geben.

Neben den üblichen sozio-ökonomischen Variablen 
wie dem Einkommen werden verschiedene Typen 
von Haushalten eigens untersucht, z.B. Haushalts-
größe, Anzahl an Kindern im Haushalt, Prädispositio-
nen, sowie den Rechtsstatus der Beziehung. Tabelle 3                  
zeigt die statistischen Ergebnisse.

Tabelle 2: Determinanten der Zahlungsbereitschaft für die  
Verbesserung der Trinkwasserqualität in einer amerikanischen  
Kleinstadt (USA)

Quelle: Entnommen aus Chatterjee et al., 2017, Table 3  
des Anhang (supplementary).

Tabelle 3: Bedeutung der individuellen Familiensituation der befragten Haushalte für die Zahlungsbereitschaft  
für die Verbesserung der Luftqualität (USA)

Quelle: Entnommen aus Evans et al., 2017, S. 75, Table 3.
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Wie die wenigen ausgewählten empirischen Beispiele aus 
dem Bereich der Umweltpolitik zeigen, lassen sich Unter-
schiede der Antworten der Befragten anhand einer Reihe 
von sozio-ökonomischen Variablen und deren Zusam-
menspiel miteinander in statistisch-ökonometrischen 
Modellschätzungen nachweisen. Insbesondere kann die 
Höhe der Zahlungsbereitschaft in den jeweiligen Studien 
in Abhängigkeit des Einkommens, des Geschlechts, des 
Alters, der Ausbildung, der Selbstzuschreibung von ‚Race‘ 
oder auch der Größe des Haushalts und der Anzahl an Kin-
dern im Haushalt erklärt werden.

Diese knappe Illustration zeigt aber auch, dass es derzeit 
kaum eine Berücksichtigung im Sinne des Intersektionali-
tätsansatzes gibt, d.h. eine Verknüpfung der sozio-ökono-
mischen Variablen über eine getrennte Berücksichtigung 
als unabhängige Variablen hinaus. Hier scheint einerseits 
eine Brücke zwischen den Gender Studies und deren 
Ansätzen und der ökonomischen Bewertung von öffent-
lichen Gütern (hier gezeigt am Beispiel von Umweltgü-
tern) in der Literatur noch nicht zu existieren. Anderseits 
liegt der Schwerpunkt der ökonomischen Studien zur 
Bewertung von Umweltgütern (noch?) nicht im Aufzei-
gen von Diskriminierungen oder deren Berücksichtigung 
in Entscheidungsverfahren, sondern in der Messung der 
Wertschätzung für öffentliche Güter abseits möglicher 
verteilungspolitischer Verzerrungen. Wie diese Beispiele 
aber auch zeigen, ist es möglich, die nach verschiede-
nen sozio-ökonomischen Variablen unterschiedliche Zah-
lungsbereitschaft zu ermitteln; dies könnte wiederum 
die Grundlage für eine entsprechende Berücksichtigung 
in politischen Entscheidungsprozessen sein. Um auf eine 
mögliche Berücksichtigung von Verteilungsaspekten ein-
zugehen, bedarf es einer entsprechenden methodischen 
Vorgangsweise; diese wird im nächsten Abschnitt anhand 
eines fiktiven Beispiels erläutert.

3 Ansatzpunkte zu einer  
Korrektur von Diskriminierun-
gen in ökonomischen  
Bewertungsmethoden

Zur Berücksichtigung von möglichen Diskriminierungen, 
die u.a. im erzielten Einkommen von privaten Haushalten 
ihren Niederschlag finden können, ist zunächst die Frage 
zu stellen, ob und in welchem Ausmaß sozio-ökonomi-
sche Unterschiede in ökonomischen Bewertungs- und 
Ent-scheidungsverfahren überhaupt eine Rolle spielen 
bzw. spielen sollen. Es handelt sich hierbei nicht nur um 
eine grundsätzliche Frage, sondern auch um eine schlus-
sendlich methodisch-empirische Festlegung. Grundsätz-
lich haben entsprechend dem Gleichheitsgrundsatz die 
Menschen gleiche Rechte, und sollen in demokratischen 
Entscheidungen auch jeweils eine gleich gewichtete 

Stimme haben. Die ökonomische Nutzen-Kosten-Ana-
lyse ist aber keine Analyse, die Ungleichheiten quasi zu 
reparieren hat, sondern sie bewertet die Nutzeffekte 
und Kosten anhand der in der Gesellschaft vorhandenen 
Maßstäbe – letztere enthalten auch implizite (manchmal 
explizite) Vorstellungen über die Akzeptanz oder Nichtak-
zeptanz von Ungleichheiten. (Die Nutzen-Kosten-Analyse 
ist zunächst ja nicht normativ, sondern stellt mit einem 
positiven Anspruch die vorhandenen Bewertungen fest.)

Für die Berücksichtigung von Zahlungsbereitschaften in 
der Nutzen-Kosten-Analyse kann aber zumindest eine 
Darstellung und Erörterung der Bedeutung von Umver-
teilungsmotiven sinnvoll sein. Untersucht werden können 
zumindest die Wirkungen der Stärke von Umverteilungs-
motiven auf das ökonomische Bewertungsergebnis. Hier-
bei kann auch die Verteilungssituation in der Gesellschaft 
generell Auswirkungen auf die Bewertung von öffentli-
chen Gütern haben (Baum-gärtner et al., 2017).

Ein möglicher Korrekturfaktor für die Zahlungsbereitschaft 
kann mittels der folgenden Gleichung (1) ermittelt werden 
(siehe Londero, 1987; Pearce und Nash, 1981):

    (1)

 
wobei Ci der zu ermittelnde Korrekturfaktor für das 
Individuum i ist, Yi ist das Durchschnittseinkommen, Yi 
ist das individuelle Einkommen (oder, vereinfacht, das 
Durchschnittseinkommen einer bestimmten Einkom-
mensklasse); η beschreibt die „Stärke des Umverteilungs-
motivs“. Ist η beispielsweise Null, so wird keine Korrektur 
vorgenommen. Je größer diese Variable ist, desto größer 
ist auch das Umverteilungsmotiv.

Die Variable η kann aber nicht nur im Sinne eines Umver-
teilungsmotivs verstanden werden, sondern auch durch 
Annahmen über das individuelle (marginale) „Opfer an 
Einkommen (Konsummöglichkeiten)“ bei der Äußerung 
einer bestimmten Zahlungsbereitschaft verstanden wer-
den. Eine bestimmte Geldmenge, z.B. ein Euro, ist über 
die Einkommensklassen betrachtet im Sinne des Aus-
maßes der Bedürfnisbefriedigung nicht gleich viel wert. 
Für Haushalte mit niedrigem Einkommen ist anzunehmen, 
dass ein zusätzlicher Euro mehr an Nutzen stiftet als bei 
Haushalten mit höherem Einkommen; dies ergibt sich 
u.a. aus der ökonomischen Theorie des Nutzens und des 
abnehmenden Grenznutzens (d.i. der zusätzliche Nutzen, 
d.h. das Ausmaß der Befriedigung von Bedürfnissen) des 
Einkommens.

Die Äußerung einer Zahlungsbereitschaft von einem Euro 
ist daher wohlfahrtstheoretisch betrachtet nicht gleich 
viel wert: Äußert ein ‚ärmerer‘ Haushalt diese Zahlungs-
bereitschaft, lässt dies ceteris paribus auf eine höhere 
Wertschätzung für ein öffentliches Gut schließen, da ja 
die Aufgabe von Konsummöglichkeiten im Hinblick auf die 
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Bedürfnisbefriedigung größer ist als bei einem ‚reichen‘ 
Haushalt mit der gleichen Zahlungsbereitschaft.

Die Wirkung der Korrektur der Zahlungsbereitschaft für 
öffentliche Güter und Dienstleistungen soll im Folgenden 
anhand eines fiktiven Beispiels skizziert werden. Aus-
gangspunkt ist ein öffentliches Vorhaben, beispielsweise 
die Schaffung eines qualitativ hochwertigen Erholungsrau-
mes. Neben anderen Planungs- und Bewertungsverfahren 
wird eine Nutzen-Kosten-Analyse durchgeführt; die Nutz-
effekte sollen hierbei mit der Zahlungsbereitschaft von 
Haushalten bewertet werden. Tabelle 4 zeigt die Wirkun-
gen unterschiedlicher Annahmen über die Bewertungs-
faktoren auf die Höhe der Zahlungsbereitschaft.

Zur Vereinfachung wird angenommen, dass die Befrag-
ten in vier Einkommensklassen eingeteilt werden. Ihre 
durchschnittliche Zahlungsbereitschaft (ZB) ist, über alle 
Einkommensklassen hinweg, 68,64 EUR; in den jeweiligen 
Einkommensklassen sind unterschiedlich viele Befragte 
vorhanden, ihre Zahlungsbereitschaft variiert entspre-
chend (angenommen wird, dass andere sozio-ökono-
mische Faktoren bereits in der Analyse berücksichtigt 
wurden). Wird die Variable η mit dem Wert Null ange-
nommen, so ergibt sich eine Gleichgewichtung zwischen 
allen Einkommensklassen, und die mittlere Zahlungsbe-
reitschaft ändert sich nicht. Je größer diese Variable ist, 
desto größer der Korrekturfaktor. Damit steigt auch die 
Zahlungsbereitschaft für den Erholungsraum an, da Haus-
halte mit einem unterdurchschnittlichen Einkommen ein 
größeres Gewicht erlangen. Dies kann im Vergleich zu den 
Kosten des Vorhabens dazu führen, dass bei vormals als 
ineffizient angesehenen Maßnahmen nunmehr die Nutz-
effekte die Kosten übersteigen.

Die Wahl der Größe der Variable η ist allerdings insofern 
eine methodische Herausforderung, als diese nicht ohne 
Weiteres anhand von Daten oder vorhandenen Untersu-
chungen ablesbar ist. Sie ist daher manipulationsanfällig; 
allerdings könnten vorhandene Untersuchungen zu aktu-
ellen Verteilungspolitiken (z.B. Umverteilungseffekte im 
Steuersystem, bei Sozialausgaben u.ä.) dazu dienen, die 
„Stärke des Umverteilungsmotivs“ zu beurteilen.

4 Zusammenfassung und 
Schlussfolgerungen

Wie in der vorliegenden Arbeit in knapper Weise gezeigt, 
ist in der Literatur zu ökonomischen Bewertungsfragen 
in der Umwelt- und Infrastrukturpolitik eine Reihe von 
methodischen Ansätzen vorhanden, um Intersektionalität 
zu messen und in ihren Wirkungen auf die in Erhebungen 
geäußerte Zahlungsbereitschaft für öffentliche Güter und 
Dienstleistungen darzustellen. Die vorhandenen empi-
rischen Untersuchungen, hier illustriert anhand einiger 
ausgewählter Beispiele, zeigen allerdings, dass diese 
Berücksichtigung einerseits nicht vor dem Hintergrund der 
Konzepte der Gender Studies geschieht, und anderseits 
keinerlei konsistente Berücksichtigung der verschiedenen 
sozio-ökonomischen Parameter stattfindet.

Intersektionalität ist in diesem Sinn nicht nur ein analy-
tischer, sondern auch ein methodischer Ansatz (Bowleg, 
2008): Obzwar die vielfältigen statistischen Verfahren 
von jeher den Einfluss von erklärenden Variablen auf die 
abhängige Variable untersuchen (z.B. im Rahmen der ver-
schiedenen Typen von Regressionsanalysen) und sowohl 
als einzelne Variablen als auch in Kombination analysiert 
werden, zeigt Intersektionalität auf, welche Variablen in 
welcher Kombination sinnvoll Diskriminierungen oder 
Verzerrungen in Erhebungen, in denen Befragte ihre Prä-
ferenzen oder ihr Verhalten offenbaren (sollen), aufzeigen 
bzw. wie diese konsistent verwendet werden sollten. Eine 
methodische Herausforderung ist dabei aber, dass mit 
dem individuellen (Haushalts-) Einkommen ein sozio-öko-
nomischer Indikator vorhanden ist, der viele Diskriminie-
rungen und Verzerrungen kondensiert. Zu beachten ist 
somit, inwiefern zusätzliche sozio-ökonomische Indikato-
ren (Alter, Geschlecht, Ausbildung, ‚Race‘, Haushaltsgröße 
u.a.) davon unabhängig sind und somit einen zusätzlichen 
Erklärungswert bieten.

Anhand eines einfachen Korrekturfaktors kann es auch 
gelingen, für derartige Ungleichheiten zu korrigieren. Der 
Stärke des Umverteilungsmotivs kommt eine entschei-
dende Rolle zu; dieses ist aber empirisch kaum präzise zu 
fassen, da politische Maßnahmen, Instrumente, Strate-
gien und Programme auch nicht konsistent im Sinne einer 
bestimmten Verteilungspolitik zu interpretieren sind, und 
Widersprüche zwischen diesen Ansätzen evident sind. 

Tabelle 4: Korrektur der Zahlungsbereitschaft durch unterschiedliche Gewichtungsfaktoren in einem fiktiven Beispiel

Quelle: Eigene Konzeption.
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Als Schlussfolgerung kann somit in Bezug auf die Berück-
sichtigung von Diskriminierungen in ökonomischen 
Bewertungs- und Planungsverfahren formuliert werden, 
dass Entscheidungsträger/innen nicht einen bestimmten 
Parameter des Korrekturfaktors festlegen sollen, sondern 
die Bandbreite an Bewertungsergebnissen in Abhängigkeit 
von verschiedenen Parametern analysieren sollen.

Schlussendlich ist auch zu berücksichtigen, dass Intersek-
tionalität zunächst nicht als quantitatives Konzept gedacht 
war; auch gibt es eine Reihe von Kritikpunkten an quan-

titativen Methoden, da Intersektionalität im Sinne der 
individuellen Betroffenheit und der Überlagerung bzw. 
multiplikativen Wirkungen von Diskriminierungen mit-
tels qualitativer Methoden besser zu erfassen wäre. Der 
quantitative methodische Ansatz, der in der vorliegenden 
Arbeit verfolgt wurde, ergibt sich somit aus der konkre-
ten Fragestellung, soll aber in diesem Sinne keineswegs  
‚diskriminierend‘ gegenüber qualitativen Methoden ver-
standen werden.
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Wohnbaulandreserven und deren 
gemeindefiskalische Wirkung

Matthias Thalinger

Die österreichweit hohen Baulandreserven und daraus resultierende Herausforderungen für die  
Kommunen zählen zu den Dauerthemen der Raumplanung. Die Reserven haben vielfältige Auswir-
kungen, welche die öffentliche Hand, allen voran die Kommunen, belasten. Ziel der vorliegenden 
Arbeit war es, Umwidmungen seit ihrem Bestehen zu analysieren und deren fiskalische Auswirkungen 
zu beschreiben. Als Methodik wurde eine fiskalische Wirkungsanalyse (FWA) auf eine ausgewählte  
niederösterreichische Beispielgemeinde angewandt und in einem weiteren Schritt auf Niederösterreich 
hochgerechnet. Die Arbeit bietet eine Analyse der fiskalischen Auswirkungen der Wohnbaulandreserven 
für Niederösterreich und bildet den Status Quo systematisch ab. Darüber hinaus wurde eine Berech-
nungsformel für Gemeinden entwickelt, welche eine Abschätzung der fiskalischen Auswirkungen für die  
jeweilige Gemeinde ermöglicht.

1 Einleitung 

Finanzielle Auswirkungen von Baulandneuausweisungen 
sind komplex und daher für kommunale Entscheidungs-
träger_innen nicht leicht nachvollziehbar. Daher behan-
delt die vorliegende Arbeit das Thema der Baulandreser-
ven und versucht, deren finanzielle Wirkungen sichtbar 
zu machen. Wird bei kommunalen Entscheidungsträ-
ger_innen Bewusstsein über die tatsächlichen, in den 
meisten Fällen bereits geleisteten, Kosten von ungenutz-
ten Baulandre-serven geschaffen, könnte das zukünftige 
Entscheidungsprozesse beeinflussen. Als Alternative zur  
Neuausweisung und -erschließung rückt die Ausnutzung 
von bestehenden Reserven in den Vordergrund. 

Baulandreserven haben eine Vielzahl von Gründen. Dar-
unter fallen etwa die Bodenpolitik, Spekulationsabsichten 
der Grundeigentümer_innen, die Nutzung von Boden als 

 

 
 
 
wertgesicherte Geldanlage, private Eigeninteressen wie 
die Hortung direkt benachbarter Grundstücke um sich vor 
mutmaßlichen Störfaktoren zu schützen, oder Vorsorge-
maßnahmen für Familienangehörige (Schedlmayer 2016: 
67). Wesentliche Auswirkungen sind die fehlende Verfüg-
barkeit und Verwertungsmöglichkeit, die Einschränkung 
der Planungs- und Handlungsfähigkeit der Gemeinde, 
fiskalische Aufwendungen, sowie Zersiedelung. Die Ver-
knüpfung von Baulandreserven mit fiskalischen Analysen 
findet man in bisherigen Arbeiten eher selten. Eine wis-
senschaftliche Auseinandersetzung findet bislang nur mit 
fiskalischen Wirkungsanalysen für zukünftige in Planung 
befindliche Projekte statt. Der Fokus der Untersuchung lag 
deshalb auf den fiskalischen Wirkungen von bestehenden 
Baulandreserven. 
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Ausgehend von dieser Problemstellung wurde ein For-
schungsansatz entwickelt, der an drei Schwerpunkten 
ansetzt. Die Schwerpunkte behandeln die Messung und 
Höhe der Baulandreserven welche im nachfolgenden 
Kapitel behandelt werden, die Wirkungszusammen-
hänge von Wohnbaulandreserven im Kapitel 3 und die 
durch Wohnbaulandreserven verursachten Nettoeffekte 
für alle niederösterreichischen Gemeinden im Kapitel 4. 
Diese Nettoeffekte werden für unterschiedliche Szena-
rien errechnet und gelten als empirischer Kern. Sie sollen 
als Denkanstoß und als Grundlage für Diskussionen für 
zukünftige Entscheidungen dienen. 

2 Entwicklung der  
Baulandreserven

Als Grundvoraussetzung der Messung wurde die Defini-
tion der Baulandreserven aus den niederösterreichischen 
Gesetzestexten und Verordnungen abgeleitet. Baulandre-
serven sind demnach gewidmetes, jedoch nicht bebautes 
Bauland. Damit werden Leerstands- oder Bebauungsre-
serven auf bereits bebauten Flächen ausgeschlossen (NÖ 
Planzeichenverordnung 2002: § 20 Abs. 4). 

Grundsätzlich konnten drei Messmethoden auf den Ver-
waltungsebenen Bund, Land und Gemeinde identifiziert 
werden, die aufgrund von spezifischen Rahmenbedingun-
gen und Anforderungen Unterschiede aufweisen. Hinter 
jeder Messmethode steht eine eigens entwickelte Metho-
dik, um die jeweiligen Ausgangsdaten zusammenzuführen 
und die Baulandreserven zu berechnen. Durch die unter-
schiedlichen Messmethoden tritt eine Vielzahl an Proble-
men auf, wobei die mangelnde Vergleichbarkeit aufgrund 
von unterschiedlichen Definitionen bei der Mindest-
bauplatzgröße oder der Festlegung, ab wann ein Grund-
stück als bebaut oder verfügbar gilt, als größter Mangel 
zu nennen ist. Abgesehen davon konnten Datenbeschaf-
fungsprobleme bei notwendigen GWR- und DKM-Daten 
sowie Ressourcenprobleme auf allen Ebenen festgemacht 
werden. Als Lösungsansatz und Schritt zu einem besseren 
Flächenmonitoring wird das „Land Information System 
Austria“ gesehen, welches die Baulandreservemessung in 
Zukunft via Satellitendaten unterstützen wird (LISA 2018). 

Die unterschiedlichen Messmethoden zeigen für Öster-
reich, laut Umweltbundesamt, Baulandreserven von 26,5 
% gewidmetes, aber nicht bebautes Bauland (Umweltbun-
desamt 2016: 23) und für Niederösterreich, laut dem Amt 
der niederösterreichischen Landesregierung, 22,2 % (Amt 
der Niederösterreichischen Landesregierung 2015). Mit-
hilfe von Untersuchungen und Vergleichen mit dem NÖ 
Landesentwicklungskonzept (Amt der NÖ Landesregie-
rung 2004: 65) wurden die Baulandreserven sowohl auf 
nationaler Ebene sowie auch auf Landesebene als zu hoch 
eingestuft. Beispielsweise decken die österreichweiten 

Baulandreserven mit einer Flä-che von 809 km² bereits 
den Flächenbedarf der nächsten 20 Jahre bei gleichblei-
bender Flächeninanspruchnahme ab (Umweltbundes-
amt 2018). Im Bundesland Niederösterreich wurden laut 
den aktuellsten Messungen 18.626 ha Reservefläche 
errechnet, die 29 % aller österreichischen Reserveflächen 
ausmachen (Amt der Niederösterreichischen Landesre-
gierung 2015). Räumlich konnte bei der Verteilung der 
Baulandreserveflächen ein Stadt-Land-Gefälle mit abneh-
menden Reserven in Stadtnähe und eine Korrelation der 
Baulandreserven mit dem Dauersiedlungsraum beobach-
tet werden. Für die weitere Arbeit war es notwendig eine 
Einschränkung auf Wohnbaulandreserven zu treffen, die 
über 80 % aller Reserveflächen ausmachen (Umweltbun-
desamt 2016: 24).

Abgesehen von den Schwächen der Methodik musste 
ein Mangel an Vergleichsdaten aus den letzten Jahren 
und Jahrzehnten festgestellt werden. Obwohl es die Pro-
blematik von Baulandreserven seit den Anfängen der 
Raumplanung gibt, gelang es bislang nur bedingt ein kon-
tinuierliches Flächenmonitoring österreichweit oder auf 
Landesebene einzuführen und laufend zu publizieren. 
Ein derartiges Monitoring ist für die Beobachtung der 
Entwicklung und die Evaluierung gesetzter Maßnahmen 
unabdingbar und derzeit nur auf Gemeindeebene in Form 
der qualitativen Flächenbilanz ansatzweise vorhanden. Es 
erscheint an der Zeit, Fortschritte in diesem essentiellen 
Planungsbereich zu erzielen. 

3 Fiskalische Wirkungsanalyse 
von Wohnbaulandreserven

Der zweite Schwerpunkt der Analyse widmete sich den 
unterschiedlichen Wirkungszusammenhängen, die von 
Wohnbaulandreserven ausgehen, um die Potentiale der 
identifizierten Reserveflächen abschätzen zu können. Die 
Analyse ergab, dass von Baulandreserven hauptsächlich 
gestalterische, planerische und fiskalische Wirkungen aus-
gehen, die sowohl positive als auch negative Wirkungs-
zusammenhänge aufweisen. Mithilfe eines Wirkungsdia-
gramms wurde das komplexe Thema gegliedert. Neben 
den gestalterischen Wirkungen der Zersiedelung wurden 
die Einschränkungen in der Planbarkeit durch überbor-
dende Baulandreserven als Beispiel für planerische Wir-
kung identifiziert. Weist eine Gemeinde beispielsweise 
hohe Baulandreserven auf, die auch verfügbar sind, muss 
die Landesregierung die Genehmigung neuer Baulandflä-
chen versagen, wodurch der Planungsspielraum für die 
Gemeinde eingeschränkt wird. Das Hauptaugenmerk der 
Untersuchung wurde aber auf die fiskalischen Wirkungen, 
die sich in einmalige und laufende unterscheiden, gelegt. 
Abgesehen von dieser Unterscheidung, die dem Faktor 
Zeit eine entscheidende Rolle zukommen lässt, werden 
die fiskalischen Wirkungen in direkte, also das jeweilige 
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Quelle: eigene Konzeption und Darstellung, 2018.

 
Quelle: eigene Konzeption und Darstellung, 2018.

Abbildung 1: Wirkungszusammenhänge von Baulandreserven

Abbildung 2: Fiskalische Wirkungen von Baulandreserven
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Gemeindebudget betreffende, und indirekte, die andere 
Kostenträger betreffen, eingeteilt. Der hohe Stellenwert 
der fiskalischen Wirkungen ergibt sich aus der Quantifi-
zierbarkeit in Eurobeträgen und der daraus resultierenden 
leichteren Verständlichkeit für potenzielle Entscheidungs-
träger_innen. 

Um die einmaligen und laufenden Wirkungen der Reser-
veflächen ganzheitlich zu erfassen, wurde die Zeitachse 
über die Phase der klassischen Baulandreserve hinaus 
erweitert. Die Zeitachse auf der das theoretische Modell 
aufgebaut wurde, kann je nach Reservefläche zwischen 
einem und 50 Jahren lang sein. Im Laufe dieser Zeit durch-
läuft jede Reservefläche Phasen, in denen unterschiedli-
che einmalige und laufende Wirkungen auftreten. Diese 
sind bei den einmaligen Planungsausgaben für die Umwid-
mung sowie Vermessungsarbeiten und Ausgaben für die 
Erstellung der technischen Infrastruktur in Form von Stra-
ßeninfrastruktur, Wasserversorgungsanlagen und Abwas-
serentsorgungsanlagen. Bei den einmaligen Einnahmen 
sind die Aufschließungsabgabe, Wasseranschlussabgabe 
und Kanaleinmündungsabgabe zu nennen. Die laufenden 
fiskalischen Wirkungen sind vor allem durch die Ausgaben 
für die Erhaltung der Infrastruktur geprägt. Zu den laufen-
den Einnahmen zählen die Veränderung der Grundsteuer 
von A zu B, die Bodenwertabgabe und die anfallenden 
Benützungsgebühren. Durch eine Analyse der Gemeinde-
budgets aller österreichischen Gemeinden konnte festge-
stellt werden, dass die angeführten fiskalischen Auswir-
kungen aus budgetärer Sicht als bedeutend einzustufen 
sind. 

Grundsätzlich geht die FWA auf die Kosten-Nutzen-Analyse 
(KNA) zurück - mit dem Unterschied, dass sie sich lediglich 
den öffentlichen Einnahmen und Ausgaben des Staates 
und nicht dem Nutzen widmet. Wenn fiskalische Wir-
kungen nicht monetarisierbar oder quantifizierbar sind, 
werden sie nicht erfasst und ausgeschlossen. Als Ergebnis 
wird eine „Ausgaben-Einnahmen-Quote“ angestrebt, die 
angibt, ob die Ausgaben für die erbrachten Leistungen 
mit den Einnahmen in Zukunft gedeckt sind (Reidenbach 
et al. 2007: 27 ff.). Es werden also nicht nur einmalige 
Effekte für Errichtung, sondern auch laufende Effekte für 
Betrieb und Instandhaltung berücksichtigt. Letztendlich 
kann mithilfe des abgezinsten Saldos die fiskalische „Ren-
tabilität“ berechnet werden (Bröthaler et al. 2013: 138). In 
der gegenständlichen FWA kommt der Begriff des fiskali-
schen Nettoeffekts zur Anwendung, welcher die Höhe des 
Ein-nahmen-Ausgaben-Saldo widerspiegelt. 

Abgesehen von der Wirkungsweise, die angibt welche 
Effekte auftreten, wurde auch die Wirksamkeit, also die 
Stärke der auftretenden Effekte, untersucht. Grundsätzlich 
kann bei Wirkungsanalysen zwischen der Ex-Ante-Bewer-
tung, die vor der Umsetzung eines Projektes gemacht wird 
und der Ex-Post-Bewertungen, die nach einem Projekt zum 
Zweck der Evaluierung durchgeführt wird, unterschieden 
werden (Bröthaler et al. 2017: 9). Da es sich bei der gegen-

ständlichen Arbeit um Wirkungen von bereits getroffenen 
Entscheidungen handelt, kann von einer Ex-Post-Analyse 
gesprochen werden. 

Bei der FWA wird die Höhe der fiskalischen Wirkungen 
durch das Produkt aus der Länge oder der Anzahl und 
den Kosten je Einheit, ermittelt. Aus methodischer Sicht 
wurde so vorgegangen, dass bei der Ermittlung der Län-
gen, beziehungsweise der Anzahl, gemeindespezifisch 
mit den Daten der Untersuchungsgemeinde gearbeitet 
wurde. Bei der Bildung der Kostenindikatoren wurde die 
Ableitung aus der Literatur als bevorzugte Methode aus-
gewählt. Dadurch sollen kostenbeeinflussende lokale 
Gegebenheiten, wie die Geländeneigung oder Bodenver-
hältnisse, ausgeglichen werden. Mithilfe der gemeindes-
pezifischen Berechnung sollen Durchschnittswerte für die 
Längen und die Anzahl ermittelt werden. Dieses Vorgehen 
einer Kombination aus gemeindespezifischen Daten und 
landesweiten Durchschnittswerten ist notwendig, um in 
einem weiteren Schritt die Hochrechnung auf alle nieder-
österreichischen Gemeinden zu ermöglichen. 

4 Anwendung der FWA am  
Beispiel der Marktgemeinde 
Loosdorf

Eine Besonderheit der gegenständlichen FWA ist, dass 
die Analyse nicht für neue Bauvorhaben oder Planungs-
konzepte die in der Zukunft umgesetzt werden können, 
sondern für Baulandreserveflächen, die in der Vergan-
genheit entstanden sind, durchgeführt wurde. Die Bau-
landreserveflächen sind als Berechnungsgegenstand statt 
an Zukunftsszenarien, an fiskalische Wirkungen aus der 
Vergangenheit gebunden. Als Projektalternativen wurden 
deshalb einerseits die Nullvariante, welche die gesamten 
Nettoeffekte aus der Vergangenheit berechnet und ande-
rerseits die Szenarien „Mögliche Einnahmen“ und „Sofor-
tige Bebauung“, die sich ebenfalls auf die Vergangenheit 
beziehen, berechnet. Außerdem fließen nur unmittelbare 
direkte Wirkungen in die Berechnung ein. Wertschöp-
fungs- und einkommensbedingte Steuereffekte werden 
nicht berücksichtigt. 

Im Szenario „Mögliche Einnahmen“  wurde ermittelt, wie 
sich die Nettoeffekte verändern, wenn die Gemeinde alle 
potenziell möglichen Einnahmen einheben würde. Dabei 
wurde von den gleichen Baulandreserveflächen wie bei 
der Nullvariante ausgegangen.

Beim zweiten Szenario „Sofortige Bebauung“ dienen die 
ermittelten Baulandreserven als Grundlage, jedoch wurde 
davon ausgegangen, dass diese nach der durchschnittli-
chen Bebauungsdauer bebaut wurden. Natürlich können 
nur jene Baulandreserven bebaut werden, die gänzlich 
aufgeschlossen sind. Bei diesem Szenario flossen alle 
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zusätzlich anfallenden Einnahmen in die FWA ein, um 
auf die vorhandenen Potenziale aufmerksam zu machen. 
Es wurde die Annahme getroffen, dass die vorhandenen 
Kapazitäten für die zusätzlichen Nutzer_innen ausreichen 
und keine weiteren Kosten entstehen.

Abgesehen von der Einschränkung auf Niederösterreich 
wurde die Marktgemeinde Loosdorf als spezifische Unter-
suchungsgemeinde ausgewählt. Dafür war es vorweg not-
wendig alle erforderlichen Daten zu erheben. Als letzter 
Schritt wurde eine Abschätzung für die Summe aller nie-
derösterreichischer Gemeinden, jeweils für die Nullvari-
ante und die zwei Szenarien, getroffen. Für die Untersu-
chungsgemeinde Loosdorf wurde ermittelt, dass lediglich 
2,9 % der 282.533 m² (Marktgemeinde Loosdorf 2017) 
Wohnbaureserveflächen der Untersuchungsgemeinde 
Loosdorf derzeit zur Verfügung stehen, obwohl 77,8 % 
der Reserveflächen gänzlich aufgeschlossen sind und alle 
notwendigen Infrastruktureinrichtungen aufweisen. Rein 
rechnerisch könnten auf den Reserveflächen 32 % aller 
bislang in der Gemeinde errichteten Gebäude noch ein-
mal Platz finden

4.1  Nullvariante

Mithilfe dieser ermittelten Reserveflächen und den eigens 
für die FWA gebildete Kostenindikatoren wurden die 
gesamten Einnahmen und Ausgaben für die sogenannte 
Nullvariante berechnet. Dabei dienten die Wohnbau-
landreserven als Ausgangslage und es wurden die fiska-
lischen Wirkungen seit ihrem Bestehen berechnet, um 
die gesamten kumulierten Nettoeffekte aller Reserveflä-
chen zu ermitteln. Mithilfe dieser Berechnung wurde die 
Annahme bestätigt, dass ein proportionaler Zusammen-
hang zwischen dem Aufschließungsgrad, welcher das Vor-
handensein eines Straßen-, Kanal- und Wasseranschlus-
ses angibt, und den Ausgaben besteht. Die Ausgaben für 
aufgeschlossene Flächen sind im Vergleich zu unaufge-
schlossenen Flächen 16-mal so hoch. Den Hauptanteil der 
Ausgaben nehmen mit 79 % die Kosten für die Straßeninf-
rastruktur ein. Auf der Einnahmenseite trägt die Erhöhung 
der Grundsteuer von A auf B mit 80 % zu den durch Bau-
landreserven verursachten Einnahmen bei. Somit stehen 
bei der Nullvariante den Gesamtausgaben von 7.006 Tsd. 
Euro Gesamteinnahmen von 535 Tsd. Euro gegenüber, 
wodurch sich für Loosdorf ein Saldo von  6.471 Tsd. Euro 
ergibt. Jeder Quadratmeter Wohnbaulandreservefläche 
hat seit seinem Bestehen einen negativen Nettoeffekt von 
-22,9 Euro verursacht, was -19.433 Euro pro Bauplatz ent-
spricht. 

Die Bedeutung der finanziellen Belastung für die 
Gemeinde wird klarer, wenn man sich zum Vergleich die 
Gesamtausgaben der Untersuchungsgemeinde aus dem 
Jahr 2015 mit 7.993 Tsd. Euro vor Augen führt. Betrachtet 
man lediglich die zuvor angeführten verfügbaren Flächen, 
auf denen einer Bebauung eigentlich nichts im Weg steht, 

verbleibt ein negativer Nettoeffekt von  1.316 Tsd. Euro, 
was beinahe ein Fünftel der gesamten Nettoeffekte aus-
macht.

4.2 „Mögliche Einnahmen“

Bei den potenziell möglichen Einnahmen handelt es sich 
um die Vorauszahlung der Aufschließungsabgabe, die eine 
Gemeinde unter bestimmten Umständen vorschreiben 
darf. Die Nettoeffekte in der Untersuchungsgemeinde 
würden sich dadurch um lediglich 1,9 % auf -22,5 Euro pro 
Quadratmeter reduzieren. Darüber hinaus konnte festge-
stellt werden, dass die Möglichkeit der Vorauszahlung in 
der Praxis selten angewendet wird, da für die Berechnung 
der Höhe sehr detaillierte Informationen über die bauli-
che Ausnutzbarkeit des Grundstücks notwendig wären. 
Die Vertreter_innen der ausgewählten Untersuchungsge-
meinde begründen das Nicht-Anwenden der Vorauszah-
lung mit dem hohen Ressourceneinsatz, der für die kom-
plexe Berechnung notwendig ist. 

4.3   „Sofortige Bebauung“

Als zweites Szenario wurden die Nettoeffekte auch für 
den fiktiven Fall der „Sofortigen Bebauung“ berech-
net, um auf die bestehenden Potenziale aufmerksam zu 
machen. Neben den gleichbleibenden Ausgaben wird 
davon ausgegangen, dass alle Reserveflächen, die gänzlich 
aufgeschlossen sind, nach einer üblichen Bebauungsfrist 
bebaut worden sind. Dadurch kommt es zu zusätzlichen 
Einnahmen durch die Aufschließungs-, Anschluss- und 
Benützungsgebühren sowie zur abermaligen Erhöhun-
gen der Grundsteuer. Aufgrund dieser Einnahmen steigen 
die Gesamteinnahmen in diesem Szenario um das Zwan-
zigfache auf 10.684 Tsd. Euro, wodurch sich ein positiver 
Saldo von 3.679 Euro ergibt. Wären die Wohnbaulandre-
serveflächen ihrer vorgesehenen Nutzung unmittelbar 
zugeführt worden, hätte sich ein positiver Saldo von 13 
Euro pro Quadratmeter ergeben. Obwohl dieses Szena-
rio von einem theoretischen Modell ausgeht, wurde die 
Erkenntnis gewonnen, dass sich der negative Einnah-men 
Ausgaben Saldo von Wohnbaulandreserven im Fall einer 
Bebauung um mehr als 150 % reduzieren kann. Durch die 
unterschiedlichen Szenarien gelang es, die Spannweite der 
fiskalischen Wirkungen einzuschätzen und neue Erkennt-
nisse zu gewinnen. 

4.4 Hochrechnung auf Niederösterreich

Ausgehend von den Ergebnissen der FWA für die Unter-
suchungsgemeinden wurde eine Hochrechnung durch-
geführt, um die Nettoeffekte für ganz Niederösterreich, 
jeweils für die Nullvariante und die beiden Szenarien, 
abzuschätzen. 

Wohnbaulandreserven und deren gemeindefiskalische Wirkung
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Quelle: eigene Berechnung und Darstellung, 2018.

 
Über die Einnahmen- und Ausgabenindikatoren pro Qua-
dratmeter wurde für die 12.794 ha (Amt der Niederöster-
reichischen Landesregierung 2015) Wohnbaulandreser-
ven in Niederösterreich ein Nettoeffekt von -2.930 Mio. 
Euro bei der Nullvariante hochgerechnet. Die Summe 
entspricht über 70 % der Gesamtausgaben aller niederös-
terreichischen Gemeinden aus dem Jahr 2015. Die Hoch-
rechnung des Szenarios „Mögliche Einnahmen“ ergab, 
dass 54 Mio. Euro landesweit durch die Vorauszahlung der 
Aufschließungsabgabe eingehoben werden können. Beim 
Szenario „Sofortige Bebauung“ wandelt sich der Saldo 
durch Zusatzeinnahmen von 4.596 Mio. Euro zu einem 
positiven Saldo von 1.665 Mio. Euro. Dieser Wert spiegelt 
das derzeit nicht ausgeschöpfte Potenzial der Niederös-
terreichischen Wohnbaulandreserven wieder und macht 
deutlich wie wichtig widmungskonforme Nutzungen aus 
finanziellen Gesichtspunkten sind. 

4.5 Berechnungsformel und  
Modellaufbau

Als weiteres Teilergebnis der FWA konnte eine Berech-
nungsformel für die Ermittlung der Nettoeffekte durch die 
Anwendung von Ausgaben- und Einnahmenindikatoren 
aufgestellt werden. Mithilfe dieser Formel und den Wohn-
baulandreserven nach Aufschließungsgrad als Inputdaten 
kann man für jede spezifische Gemeinde die fiskalischen  

 

 
Nettoeffekte abschätzen, ohne eine Detailanalyse durch-
führen zu müssen.

 
Wohnbaulandreservefläche je Aufschließungsgrad x  
Einnahmenind. - Wohnbaulandreser-vefläche je Aufschlie-
ßungsgrad x Ausgabenind. = Saldo je Aufschließungsgrad

 
Beim Aufbau des Berechnungsmodells wurde bewusst 
darauf geachtet ein anpassungsfähiges Modell zu schaf-
fen. Diese Bestrebungen zeigen sich dadurch, dass bei-
spielsweise auch andere Inputdaten, wie neue Indikatoren 
oder aktuellere landesweite Wohnbaulandreserveflächen, 
mit Zusatzinformationen wie dem Aufschließungsgrad, 
verarbeitet werden können, um die Qualität der Berech-
nungen weiter zu erhöhen. In diesem Kontext ist die 
Problematik der Da-tenqualität bei der Verwendung von 
Sekundärdaten zu erwähnen und auf die Korrelation mit 
der Qualität der Ergebnisse hinzuweisen. Je mehr Parame-
ter die Ausgangsdaten aufweisen und je höher die Daten-
qualität ist, desto höher ist auch die Qualität der berech-
neten Ergebnisse. Grundsätzlich bilden die im Zuge der 
FWA identifizierten Einnahmen  und Ausgabenindikatoren 
je Aufschließungsart das Grundgerüst, welches mit der 
Größe der jeweiligen Wohnbaulandreservefläche multipli-
ziert wird. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Anwendung 
der Berechnungsformel mit beispielhaften fiktiven Wohn-

Abbildung 3: Verteilung nach Ausgaben und Einnahmen und Darstellung des Saldos für WBR in NÖ in Mio. Euro
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Quelle: eigene Berechnung und Darstellung, 2018.

baulandreserveflächen. 

Die grau hinterlegten Spalten der Abbildung 4 stellen die 
berechneten Einnahmen- und Ausgabenindikatoren der 
Untersuchungsgemeinde dar. In diesem Beispiel wurden 
die Wohnbaulandreserveflächen nach der Berechnungs-
formel mit den jeweiligen Einnahmen- beziehungsweise 
Ausgabenindikatoren multipliziert und die gesamten Net-
toeffekte ermittelt. Darüber hinaus kann die Berechnungs-
formel auch auf die zwei Szenarien „Mögliche Einnahmen“ 
und „Sofortige Bebauung“ angewendet werden und bietet 
die Möglichkeit einer umfassenden Einschätzung der fis-
kalischen Tragweite.

5 Zusammenfassung und 
Schlussfolgerungen

Die vorliegende fiskalische Wirkungsanalyse ergab, dass 
Wohnbaulandreserven seit ihrem Bestehen negative Net-
toeffekte von -22,9 Euro pro Quadratmeter Wohnbau-
landreservefläche verursacht haben, welche nur durch 
eine Bebauung verringert werden können. Alle 12.794 
ha Wohnbaulandreserven in Niederösterreich (Amt der 
Niederösterreichischen Landesregierung 2015) zogen seit 
ihrem Bestehen einen Nettoeffekt von  2.930 Mio. Euro 
nach sich. Insbesondere unter dem Gesichtspunkt des 
nachhaltigen Einsatzes von Steuergeld muss die Höhe 
der berechneten Nettoeffekte unter dem Gesichtspunkt 
des nachhaltigen Einsatzes von Steuergeld sehr kritisch 
gesehen werden. Vor allem der im vorhergehenden Kapi-
tel angestellte Vergleich mit den Gesamtausgaben aller 
niederösterreichischer Gemeinden verdeutlicht die finan-
zielle Tragweite. Es wurde gezeigt, wie komplex die The-
matik ist und wie schwer Gründe und Ursachen für die 
Entwicklungen identifiziert werden können. Eine Diskus-
sion zur Schuldfrage ist nicht dienlich. 

 
 
 

 

 
 
Es war auch nicht das Ziel, diese auszulösen, aber es soll 
den Verantwortlichen durch die gewonnenen Erkennt-
nisse die Tragweite der finanziellen Wirkungen leichter 
nachvollziehbar gemacht werden. Da es bislang im Unter-
suchungsraum Niederösterreich keine Berechnungen und 
damit Ergebnisse in dieser Form gab, fehlen derzeit noch 
entsprechende Vergleichswerte.

 
Dem Phänomen der Baulandreserven wurde wissen-
schaftlich auf den Grund gegangen und die fiskalischen 
Wirkungen berechnet. Darauf aufbauend lassen sich 
weitere spannende Forschungsfelder eröffnen. Die Bau-
landmobilisierungsmaßnahmen, welche die Instrumente 
und Maßnahmen für die Reduktion der bestehenden 
Reserveflächen enthalten, wären eines davon. Hierbei 
besteht vor allem in der Evaluierung der Wirksamkeit eine 
Forschungslücke, welche in Anbetracht der dringenden 
Notwendigkeit an wirksamen Maßnahmen geschlossen 
werden sollte. Besonderes Forschungsinteresse besteht in 
diesem Kontext an der Infrastrukturkostenabgabe, die als 
eine der umstrittensten Mobilisierungsmaßnahmen in der 
niederösterreichischen Raumplanungsgeschichte gilt. 

Die tagespolitische Diskussion über die aktuellen Ent-
wicklungen in den Bundesländern Salzburg (Salzburger 
Nachrichten 2018) und Vorarlberg (vau|hoch|drei 2018) 
belegen den dringlichen Handlungsbedarf. In beiden Bun-
desländern werden aus aktuellem Anlass Änderungen der 
Raumordnungsgesetze diskutiert und umgesetzt, um die 
gesetzliche Grundlage für hoheitliche Mobilisierungsmaß-
nahmen in Form von steuerlichen Belastungen durch Inf-
rastrukturbeiträge zu schaffen. Dadurch erhoffen sich die 
handelnden Akteur_innen eine Belebung des Bodenmark-
tes durch die Mobilisierung bestehender Reserveflächen. 
Eine derartige Maßnahme sollte in allen Bundesländern 
angestrebt werden, um die negativen fiskalischen Aus-
wir-kungen zu minimieren. Der zukünftige Weg sollte die 
vorhandenen Lösungsansätze sobald wie möglich in die 
Umsetzung bringen. 

Abbildung 4: Berechnungstabelle der Nettoeffekte nach Aufschließungsgrad mit Beispielwerten
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Inclusionary Zoning  
Market-financed affordable housing -  
Could Vienna benefit from this American  
approach?

Lena Rücker und Antonia Schneider

Cities around the world face multiple challenges, such as population growth, rising demand of affordable 
living space and dwindling public budgets. The incorporation of private developers in financing sche-
mes for public infrastructure, including housing, is one of cities´ current approaches to preserve their 
financial scope. This paper examines the American instrument "Inclusionary Zoning" (IZ), which aims to 
provide affordable housing units with little public spending by requiring private developers to include 
a certain percentage of housing units below the market price-rate in their projects as a condition for 
development approval. Based on four case studies of cities across the U.S., the policy designs of IZ ordi-
nances are analysed to reveal the strengths and limits of the instrument. The effectivity of Inclusionary 
Zoning ordinances strongly depends on the details of the policy´s specifications, in which combination 
they are implemented in practice, as well as locally tolerated means of evasion. In a second step, the 
potentials and applicability of IZ for the city of Vienna are discussed. Inclusionary Zoning could represent 
a potentially suitable instrument for the creation of affordable housing, as it offers an explicit legal fra-
mework for the whole city rather than punctual solutions. However, an IZ program could only act as an 
additional tool for Viennese spatial development policies: the regulation as implemented in the U.S. fails 
to provide housing units for the very poor and produces units at an unpredictable pace, largely deter-
mined by the private housing market. 

1 Introduction

For many years, we have been witnessing the global trend 
of growing cities and rising demand for affordable housing 
units in densely populated urban areas. From social build-
ing cooperatives for the cheaper construction of buildings 
through public subsidies to the more recent use of con-
tractual agreements in development projects: Well known 
for its commitment to the creation of affordable housing, 
the city of Vienna has progressively been trying to shift 
parts of the financial burden and responsibility of provid-
ing affordable housing from the public to the private sec-
tor.

 
 
 
Inclusionary Zoning in the U.S. was first introduced in the 
1970s as a response to increasing housing costs and dis-
placement of lower-income residents following the Great 
Inflation of the 1970s. By requiring developers to include 
affordable housing units in market-priced objects within 
certain zones, the benefits of spatial development can be 
“shared” with the public. Nowadays, IZ is implemented in 
more than 500 communities across the country, and know 
to be effective in creating affordable units with little public 
spending (LIoLP 2015: 3). Yet, despite the presence of IZ 
in the U.S. and parts of Australia, this planning strategy 
remains rather unknown in Europe. This paper aims to 
contribute to filling this gap by discussing prominent U.S. 
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IZ policies and putting them in context to Vienna´s efforts 
in the provision of affordable housing. The paper follows 
two main research questions:

 » (1) What are the strengths and limits of Inclusio-
nary Zoning policies in the U.S.? 

 » (2) Could Vienna benefit from this market-based 
approach for the creation of affordable housing 
units?

 
Section 1 gives a short overview of Vienna’s current 
affordable housing policies and challenges, followed by a 
description of the concept of IZ and the different design 
considerations of the policies. Subsequent to the general 
outline, four different cities across the US are examined: 
Boston (MA), San Francisco (CA), Boulder (CO) and Wash-
ington DC. The paper will, based on the case studies and 
the empirical data, focus on the analysis of the strengths 
and limits of the IZ approach. Finally, it concludes with 
a discussion of the potential and applicability of the 
approach for the further provision of affordable housing 
units in Vienna. 

2 Council Housing and  
Subsidized Housing in Vienna

As many other European cities, Vienna experienced enor-
mous growth towards the end of the 19th century, leading 
to overpopulation and approximately 300,000 people in 
search of living space (wienerwohnen.at). To secure the 
growth of the city and house the “working class”, primarily 
consisting of migrants and industrial workers, the social-
ist party of Vienna aimed to stimulate the municipality´s 
building activities. The implementation of the Viennese 
Housing Construction Tax in 1923 allowed for the city to 
generate the necessary financial resources for acquiring 
construction land and at the same time curtailing land 
speculation (wien.gv.at 2018). Between 1919 and 1934, 
the city constructed 65,000 council housing units, distrib-
uted rather evenly across the city´s territory but segre-
gated from other housing units within the districts. The 
predominant architectural design was a building block 
with an enclosed public space, characterized by high den-
sity and functionality, often including various types of pub-
lic infrastructure on the premises. Following the decline of 
investments after a global economic crisis and political dis-
agreements in the 30s and 40s, Vienna resumed investing 
in council housing in the 50s, constructing higher density 
buildings in row structure in reaction to a scarcity of con-
struction land (wien.gv.at 2018). 

Facing a high population growth at the end of  the 21st 
century, the city shifted its focus from constructing large 
buildings for affordable units to including council housing 
units in city development projects and the filling of vacant 

lots. Since the early 2000s, the city has largely retreated 
from building council housing and subsidizes limited-profit 
and for-profit providers for the construction of afforda-
ble housing. There remains a high demand for inexpen-
sive housing, experts estimate a lack of 7,000 units each 
year in new construction (derstandard.at 2018). Today, 
220,000 units belong to the city and it has subsidized 
another 200,000, of which most belong to limited-profit 
building cooperatives (deutschlandfunk.de 2014). There 
are different funding programs for both limited-profit and 
commercial developers and the city´s overall investments 
in affordable housing are a major public cost factor.

Recently, Vienna has encouraged the implementation of 
contractual agreements between the municipality and the 
developers of city development projects. The volume of 
affordable housing units that can be determined through 
such agreements is insignificant in comparison to the 
council housing program, yet there seems to be a reorien-
tation towards more private solutions. However, the cur-
rent legal framework for contractual agreements in Austria 
is insufficient, the negotiations are characterised by com-
plications, intransparencies and high transaction costs for 
the involved parties. Christof Schremmer, spatial planner 
and expert of the ÖIR, argues that contractual agreements 
may have a constraining effect on affordable housing, as 
social building cooperatives are not able to generate the 
additional value necessary for economic profitability. He 
therefore demands affordable housing projects and coop-
eratives to be exempted from contractual agreements, 
as they put additional financial pressure on economically 
already restricted projects (standard.at 2017). Embed-
ded in the current framework, contractual agreements in 
Vienna cannot yet unfold their full potential in terms of 
sustainable development or social inclusion. Considering 
the city´s growth rates, Vienna is in need of more effective 
strategies to both provide affordable housing units and 
reduce the financial burden on the municipality. For this 
purpose, zoning strategies could serve as an efficient tool, 
as they would be applied to large areas of the city´s terri-
tory and affect all private developers. 

With Austria’s current political developments, it is unclear 
how the provision of affordable housing will be organised 
in the future. However, in November 2018, the city of 
Vienna has decided to revise the municipal building code. 
One of the significant renewals is the introduction of the 
new spatial classification type “social housing” for public 
plots of land reallocated to building land. This classifica-
tion type, apart from rent control mechanisms for all units 
on the plot, as of January 2019 sets that ”the predominant 
share” of the building area has to be developed as afforda-
ble housing units. (orf.at 2018)
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3 Inclusionary Zoning

In the US,  a zoning-based tool for the provision of afforda-
ble housing units has been in practice for many years. Inclu-
sionary Zoning (IZ) can be defined as a proactive approach 
that “promotes the production of affordable housing 
by requiring or incentivizing developers of market-rate 
housing projects to incorporate a certain percentage of 
affordable units for low- and moderate-income house-
holds, as a condition for development approval” (Mekawy 
2014: 1931). The main goal of IZ policies is to produce 
affordable homes and ensure their long-term affordability. 
As the below-market units should be included in the same 
building as the market-priced units, the program aims to 
promote integration and enable lower-income house-
holds access to “good” neighborhoods, which for instance 
is important regarding schooling districts or health care 
(Tach 2013: 14). Through IZ ordinances, the affordable 
housing stock can be increased without direct public sub-
sidies, the burden of financing new units is imposed on 
developers and the private sector (Grounded Solutions 
Network 2017: 39).

The first IZ policies were implemented in the 1970s as a 
reaction to exclusionary zoning laws, promoting segrega-
tion and leading to racially and socioeconomically disinte-
grated communities. During the Reagan-era in the 1980s, 
federal funding of affordable housing was cut and IZ pro-
grams became more widespread as local tools used by 
states and municipalities to manage growth and provide 
affordable housing (Calavita and Mallach 2009: 16f). The 
first policies were applied to suburban areas, but with ris-
ing demand for and cost of housing in densely populated 
areas, the concept has since gained importance for urban 
areas (LIoLP of Land Policy 2015: 19).

Nowadays IZ policies are in effect in various cities (and 
sometimes on state-level) across the U.S., with a concen-
tration on the East- and West coast, as can be seen in Fig-
ure 1 (Grounded Solutions Network 2017). 

4 Policy Design Considerations

Although IZ programs have the same overall purpose of 
generating affordable housing units, significant differences 
exist in the policy designs of different cities. Variations in 
policy design determine the effectivity of IZ programs and 
lead to varying cost effects for the four involved parties: 
the developers, the landowners, the households and the 
jurisdiction. The chapter gives an overview of key consid-
erations in which IZ policies can differ and concludes with 
a table (Figure 2) summarizing these aspects. 

There are voluntary and mandatory schemes. In a 2014 
survey, researchers of the LIoLP of Land Policy examined 
512 programs and found that 83% of the jurisdictions had 
adopted mandatory programs. In contrast to mandatory 
schemes, voluntary programs try to incentivize develop-
ers to produce below-market units. (Hickey et al. 2014: 
19) Voluntary schemes are less often applied and differ 
strongly from mandatory ones, thus we will focus only on 
the latter for this paper.

IZ requirements do not necessarily apply to an entire 
jurisdiction. Some programs target only certain neighbor-
hoods; other cities set varying requirements for different 
parts of the municipality (LIoLP of Land Policy 2015: 26). 
Additionally, some programs define specific project types, 
for which the regulation becomes effective. Most IZ pro-
grams contain a threshold, e.g. target only projects of five 

Figure 1: Distribution of IZ policies across the US 

Municipalities with one or several IZ policies

Distribution of IZ policies across the US (2017)

Counties with one or several IZ policies (including Washington DC)

Source: Grounded Solutions Network 2017
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or more units, and differentiate between development 
categories, such as new construction or condo conversion 
(Brunick 2003: 2). 

The set-asides refer to the percentage of units to be devel-
oped as affordable housing units and usually amount to 
between 10 and 20 percent of the total amount of units 
(Calavita 2006: 4).

The next two aspects regard the affordability levels, 
meaning the price setting and how long the rents must 
remain set below the market value. IZ programs tend to 
set income targets between 60 and 120 percent of the 
local median income, which serves low- and moderate-in-
come households but excludes very poor families (LIoLP 
of Land Policy 2015: 25). The rental control period is set 
for a certain number of years, varying between 30 and 99 
years, or for the whole life cycle of a building (Hickey et al. 
2014: 24).

Developers often have the possibility to decide whether 
they build the affordable units on-site or off-site. While 
the off-site development can contradict with the goal of 
inclusion, this option usually comes with higher set-offs, 
therefore leads to the production of more affordable units 
(LIoLP of Land Policy 2015: 37). Moreover, there are some 
policies allowing the developers other opt-outs or alter-
natives, such as to pay fees or donate land which is then 
utilized to build affordable units elsewhere (HUD.US 2013: 
19; Calavita, 2006:1).

Inclusionary zoning requirements reduce the economic 
value of a development site. As the development of 
below-market housing units is tied to the development 
of housing units in general, it is important to ensure the 
feasibility of residential construction (Urban Land Institute 
2016: 8). Local authorities usually offer a combination of 

incentives that reduce the economic impact of manda-
tory IZ programs but do not cover all of the expenditures 
(InclusionaryHousing.org). Such incentives either offer 
developers special permissions or advantages (e.g. expe-
dited processing, or parking space reductions) allow them 
modifications on development standards, or offset the 
cost more directly through fee reductions, tax abatements 
or (construction) subsidies. (LIoLP of Land Policy 2015: 32).

5 Case Studies

The following section presents the IZ ordinances of the 
four cities Boulder, San Francisco, Boston and Washington 
DC. Despite their location in different states and varying 
regulatory frameworks, a comparison allows for the iden-
tification of key features, strengths and limits of Inclusion-
ary Zoning.

5.1 San Francisco

In San Francisco, a city of more than 870,887 inhabitants 
(U.S. Census Bureau 2017) in California, land use, growth 
management and environmental regulations have been 
set in place for many years. A state-wide law requires all 
local authorities to create a strategic general development 
plan stimulating the development of housing units for all 
income levels (Brunick et al. 2003:13). An inclusionary 
zoning ordinance for developments on large vacant lots 
was first adopted in 1992. In 2002, the regulation was 
expanded to all residential housing projects with more 
than ten units following rising poverty levels and demand 
for low-income housing. In the Bay Area, a large share of 
communities have adopted mandatory policies with vary-
ing design features (Vandell 2003, Schuetz et al. 2007: 22).

Figure 2: Design considerations of IZ policies 
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Source: Urban Land Institute 2016, own depiction

Lena Rücker & Antonia Schneider



39Vol. 45(1) | 2019 | Der öffentliche Sektor – The Public Sector

Under the 2002 ordinance, 10% of the created units need 
to be set aside as affordable. 15% or more of units have to 
be set aside if the units are provided off-site. The income 
targets were predominantly low to moderate with target 
households earning between 80% and 120% of the AMI. 
(Wellesley Institute 2010a: 3) In 2017, the IZ ordinance was 
thoroughly revised and sharpened, as the city recognized 
the need to serve a broader segment of the population. A 
differentiation was made between small projects (10-24 
units) and large projects (more than 25 units). Small pro-
jects must set-aside 12% of on-site units, respectively 20% 
off-site units, as affordable. For large projects the afforda-
bility requirement was raised to 18% of units of, and 30% 
off-site for rental projects, as well as 20% of units on, and 
33% off-site for ownership projects. The income targets 
range between 55-110% of AMI for rental and 80-130% of 
AMI for ownership units, the exact breakdown is subject 
to further regulations (spur.org 2017, SFPD 2017).

However, the median household income for San Francisco 
includes a few extremely wealthy counties and is there-
fore substantially higher than in other U.S. cities. The con-
trol period of affordability is 50 years for both rental and 
sale units and two thirds of ordinances in Bay Area offer 
density bonuses. Moreover, developers may profit from 
incentives such as the fast-tracking of building permits. 
Some jurisdictions even exempt units under IZ regulations 
from the limited annual permit cap. Furthermore, devel-
opers have the option to construct units off-site under the 
requirement that the affordable unit set-aside has to be 
one and a half times higher than on-site. Another option is 
the payment of in-lieu fees into the “Citywide Affordable 
Housing Fund”, which creates units for very poor house-
holds. (Wellesley Institute 2010: 6)

Overall, 1,560 affordable units were produced in San 
Francisco between 2002 and 2016, which amounts to a 
share of roughly 3.7% of the total units built in that period 
(41,860 units) (U.S. Census Bureau 2016, own calculation). 
However, the city is characterised by an extremely expen-
sive housing market, where affordable units by design pri-
marily go to medium income families. 

5.2 Boston

Boston, Massachusetts, is a city with high housing costs 
and stringent land use regulations. While the city of Bos-
ton counted 673,184 inhabitants in 2016, the greater 
urban area counts more than 4 million people (U.S. Cen-
sus Bureau 2018). Massachusetts’ constitution empha-
sizes local governance and gives cities and towns zoning 
powers (Schuetz et al. 2007: 29). There is no county-wide 
regulation for Inclusionary Zoning, hence policies were 
successively introduced by the individual jurisdictions con-
stituting Greater Boston.

The Inclusionary Development Policy (IDP) was introduced 

as an Executive Order of the Mayor in 2000. As it is not 
part of the zoning code, it only applies for developments 
of ten or more units that are either (1) partly funded by, 
or (2) developed for the City of Boston, respectively in 
need to receive zoning relief. Although most projects are 
already covered by these categories, current efforts are 
made by the city to make the IDP part of the Zoning Code 
(City of Boston 2017).  

Since 2000, the IDP has been revised regularly; the latest 
essential alteration in 2015 was conducted in an attempt 
to speed up the affordable housing production. The set-
aside was raised and the income target reduced. More-
over, the city was divided into three zones (A to C), to 
take varying real estate markets and housing prices into 
account more effectively. The inclusionary obligations 
are higher for developments within zone A, consisting of 
downtown and waterfront areas (City of Boston 2015).

To fulfill the IDP requirements, developers can choose 
between three compliance options: Firstly, they can build 
units on-site, in this case the number of affordable units 
must equal 15% of the market-priced units (13% of total 
units). Secondly, the creation of off-site units is possi-
ble. For zone A and B the requirements are higher (18% 
instead of 15%), and the units must be located within one-
half mile of the development. Thirdly, developers can con-
tribute to an Inclusionary Development Fund with in-lieu 
fees, the value of which depends on the location of the 
project in the three zones (City of Boston 2015).

The affordability level for rental units is set at 70% or less 
of the AMI. Half of the ownership units are reserved for 
households earning less than 80% of the AMI, the other 
half for households with incomes between 80 and 100%. 
The restrictions are set to the “maximum extent permit-
ted by law”, the responsible authority envisages 99 years 
(Boston Redevelopment Authority 2015: 7). In exchange 
for complying with IDP, no explicit cost offsets are pro-
vided but the developers may propose changes in the 
zoning conditions, concerning height, setback, coverage 
or the density (Wellesley Institute 2010: 3)

Between 2000 and 2017, private developers built 1,737 
affordable units under the IDP. The results are put into 
perspective when it is considered that between 2000 and 
2015 roughly 27,000 units were added to Boston’s hous-
ing stock in total (Bostonglobe 2017). 

5.3 Washington DC

Washington DC is one of the most prosperous and fast-
est-growing suburban communities in the United States 
with a population of 681,170 in 2016 (LIoLP 2015:7, U.S. 
Census Bureau 2017). The framework for spatial policies 
differs from San Francisco and Boston in several aspects 
as each “state” of Washington DC (Maryland, District of 
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Colombia and Virginia) has a different approach to land 
use planning. Within Greater Washington, land use plan-
ning is not fully under the authority of local agencies, the 
national capital planning commission can review districts 
planning and proposed zoning regulations must be con-
sistent with federal plans. (Schuetz et al. 2007:24-25).

In 2009, Washington D.C. implemented an IZ policy as 
successor to the “Affordable Dwelling Unit” program, 
which only targeted individual projects through negoti-
ations with the developers (LIoLP:76). The Inclusionary 
Zoning Act and Regulations are part of the Zoning Code 
of the District of Columbia Municipal Regulations (DCMR), 
with the Department of Housing and Community Devel-
opment as responsible authority (DMPED 2017: 1).  
 
The policy is mandatory and binding for projects with 10 
or more units. There are some exemptions by neighbor-
hoods and zoning codes, e.g. low-density neighborhoods 
and historical sections, which would be affected nega-
tively by additional density (DC Real Estate 2009). 8-10% 
of the residential square footage has to be set aside as 
affordable. The IZ program also has strict design require-
ments, for instance; the affordable units must have the 
same proportions as market-rate units and be distributed 
evenly throughout the building. Permanent affordability is 
guaranteed and the units must be built on-site (Coalition 
for Smarter Growth 2015). Only when ‘economic hard-
ship’ can be proven by the developer, the “Board of Zon-
ing Adjustment” can permit the construction of affordable 
units off-site (DCOZ 2016).

The IZ program offers units for moderate and low-income 
households, earning between 50% and 80% of the AMI 
(Coalition for Smarter Growth 2015). These households 
can sign up for a lottery for specific units and must certify, 
that they will not spend more than 38% of their annual 
income for rentals or 41% for purchased units on housing 
costs (DMPED 2017: 23).

To maintain affordability, local non-profit housing author-
ities under some ordinances may buy a set percentage of 
the IZ stock. Fines for violations against the requirements 
go to the “Housing Production Trust Fund” for very low-in-
come households (Schuetz et al. 2007: 25). Additionally, a 
neighborhood investment program and economic devel-
opment zones promote affordable housing, and the city 
strongly subsidises homeownership in general. The results 
of the IZ ordinance in Washington are of limited signifi-
cance, as the policy is rather young. However, because of 
the city´s strong growth rates since 2010 (1,6% in 2016), 
the IZ ordinance has not exactly met the demand for 
affordable housing. In 2016, the program was adapted to 
reach more low-income residents: now most affordable 
rental units are set-aside for households earning 60% or 
less of the AMI and most affordable sale units for house-
holds earning 80% or less of AMI (DHCD 2018).

Washington’s program made slow progress, in 2010 only 
two units were built, but between 2010 and 2015 867 
affordable units were built, constituting to 6,8% of the 
total units build during this period (DHCD 2017, Civicdash-
boards.com, own calculation).

5.4 Boulder

Boulder, Colorado, is a city at the base of the Rocky Moun-
tains with 108,090 residents (2016) and a long history 
of fighting exclusionary living conditions (City of Boulder 
2017b: 1). Home values and housing cost are high and 
constantly increasing, leading to a growing number of 
low, moderate and middle-income households unable to 
afford living in Boulder (City of Boulder 2017a: 1).

Between the 1980s and 2000, the city tried to imple-
ment several voluntary affordable housing policies offer-
ing development incentives, which proved inefficient to 
meet the demand for affordable housing. In 2000, Boulder 
introduced a mandatory IZ program with the goal to make 
10% of the housing stock permanently affordable (BPI 
2005: 2ff). The Boulder County Land Use Code states: “It is 
based upon the city's power to enact zoning regulations as 
reasonable limitations upon the right of property owners, 
determined by considerations of public health, safety and 
welfare.” (City of Boulder 2018).

The program requires 20% of units in new developments 
to be affordable for low-income households and covers 
all new developments, rent and sale. There is neither a 
threshold for the size of buildings (except single-lot devel-
opments with one owner and a total floor area less than 
1,600 square feet) nor a limit of the price control period.  
Furthermore, the rather strict policy offers no cost offsets, 
except for a waiver of development excise taxes (BPI 2005: 
2ff).

Developers in Boulder may choose between four different 
options to meet their affordable housing requirement: The 
first one is the on-site development of affordable units, 
e.g. in the case of a development of one to four units, one 
affordable unit must be built. The second option is off-site 
development, the third one the payment of an in-lieu fee 
of roughly USD 18,000 per unit into Boulder’s Affordable 
Housing Trust Fund. Finally, developers can opt for the 
donation of land of equivalent value to the required units. 
(City of Boulder 2017a: 1; City of Lafayette 2016: 3; BPI 
2005: 4)

While on-site units mostly serve households with 60-80% 
of the AMI, housing projects financed through in-lieu fees 
serve very low-income families (0-60% of the AMI) (City of 
Boulder 2017a: 3). An analysis of IZ in Boulder between 
2009 and 2013 shows that almost half of the developers 
fulfilled their requirements through compensational pay-
ments, adding up to $45 million since the implementation 
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of the program (Meltzer 2014, City of Boulder 2017a: 7).

In-lieu fee-financed buildings are usually built by the Boul-
der Housing Partners, Boulder’s housing authority, who is 
also responsible for the management of affordable units 
and partners with developers to enable the creation of 
on-site rental units. The mixed-owner approach is nec-
essary to evade the statewide prohibition of rent control. 
(Boulder Housing Partners 2018, City of Boulder 2017a: 
6f)

In a recent Memorandum, the City of Boulder states that 
the IZ program has exceeded expectations: 24% of the 
units built since 2000 are affordable and will permanently 
remain so. Due to the efficient spending of in-lieu fees, 
this number is higher than the set-aside quote of 20%. 
By 2016, over 3000 permanent below-market units were 
created, constituting 7.3% of the total municipal housing 
stock (City of Boulder 2017a: 2).

6 Analysis of the Case Studies

Table 1 gives an overview of the reviewed cities, their 
Inclusionary Zoning policies and regulatory framework.

The next chapter will discuss the effectivity of IZ programs 
regarding housing production, quality and social inclu-
sion. A large number of empirical studies have attempted 
to assess the effects of IZ policies on the housing devel-
opment rate, housing prices etc., and their findings vary 
strongly. In general, the impact of IZ policies is hard to iso-
late from the background framework and political, social 
and economic processes. Another major factor for the 
efficiency of IZ ordinances is the policy design in hindsight 
to the existence of offsets. Subsequently, some of the lim-
itations of IZ policies are described.

Table 1: Overview of the case studies framework and policy design

Source: Own research and depiction
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6.1 Strengths of Inclusionary Zoning 
programs

 
Production of affordable units with little public spending

In theory, Inclusionary Zoning encourages private sec-
tor involvement in the provision of affordable housing. 
The effectiveness of IZ ordinances strongly depends on a 
“jurisdiction’s specific housing market structure and con-
dition, regulatory context and the design of the policy 
itself” (Clayton & Schwartz 2015).

The number of IZ units built, in comparison to the growth 
of the housing stock in a certain area, is the simplest way 
to assess the effectiveness of such a policy. Following this 
method, Boulder has the most effective IZ program: 24% 
of the units built between 2000 and 2017 are affordable 
(City of Boulder 2017a: 2). Within the same timespan, Bos-
ton’s program accounted for a share of only 5% affordable 
units of the total housing stock (Boston Globe 2017, own 
calculation).    

The set exemptions and especially the different compli-
ance options can have a positive impact on the housing 
production, as was the case in Boulder, where the share of 
affordable housing is higher than the IZ requirement, due 
to effective spending of in-lieu fees. Internal and external 
factors affecting the production rate are discussed in the 
following chapter.

All examined programs offer incentives to developers at 
minimal or no direct cost to the public sector. Three out of 
four municipalities offer density or other zoning bonuses, 
while the city of Boulder offers a waiver of development 
excise taxes instead. In comparison to public financed 
housing, units build under the IZ program relieve the gov-
ernmental budget. The affordable housing production rate 
is not high enough to satisfy the demand, but the private 
production of affordable housing considerably reduces 
pressure from the public sector.

High quality standards

Developers of affordable units under IZ regulations are 
required to meet certain quality standards concerning 
size, location, design, noise, walls, lighting and amenities. 
Affordable units included in market-rate projects shall 
respond to the same requirements of market rate dwell-
ing ones and be comparable to them. In Boulder, the “liv-
ability standards” require the design of affordable units to 
be “functionally equivalent” to market-rate ones but not 
of identical quality (City of Boulder 2017a: 4). Afforda-
ble units must be distributed evenly among market-rate 
units within the same building instead of being grouped 
together in a “less desirable” part of the building, as for 
example determined in the San Francisco IZ ordinance 
(SFHD 2004: 6). Residents of affordable units can not be 

required to pay for additional services and any optional 
amenities provided must be made available to all resi-
dents under the same terms.

Social Inclusiveness

The IZ approach has been promoted as a powerful tool 
for the stimulation of socioeconomic integration, support-
ing communities mixed by ethnicity and income and by 
incorporating lower and middle-income households into 
upper-income communities (HUD.US: 3ff).

However, the overall potential for inclusionary effects of 
IZ programs depends mainly on external factors. Two fac-
tors matter in particular: the characteristic of the neigh-
borhoods and the quality of schools IZ households are 
assigned to. Since the housing market by trend excludes 
low-income households from residing in neighborhoods 
with prestigious schools, IZ programs could mitigate this 
trend and promote the academic education of children of 
IZ beneficiaries (Schwartz et al. 2012).

If economically integrative housing policies such as IZ 
policies can succeed in integrating low-income families 
into areas with high-quality public services, in the long 
run the policy could have positive impacts on academic 
achievement, cognitive ability and health (Schwartz et al. 
2012). A close look at the case studies shows, that spatially 
the inclusion in expensive neighborhoods has been suc-
cessful. For example, in Boulder in 2009, 38% of IZ units 
were located in low-poverty neighborhoods, while 26% 
were located in high-poverty areas. In Washington D.C., 
most built and planned inclusionary units under the IZ 
policy implemented in 2009, are located in areas where 
the median home sales price is above the local average 
(Tatian, Oo 2014:9). The percentage of units constructed 
in high-income neighborhoods varied substantially with 
the policy design and off-site options. Overall, the find-
ings indicate that the reviewed IZ policies did succeed in 
providing lower-income households access to high-qual-
ity schools and neighborhoods to some extent, which 
other affordable housing policies in the past have failed 
to achieve (Deng, 2007; Newman and Schnare, 1997; 
Pfeiffer, 2009).

Funding for very low-income housing through in-lieu 
fees

Most IZ policies, including the four analyzed, offer devel-
opers the possibility to pay in-lieu fees, instead of building 
affordable units themselves. These fees are used to pro-
vide units for very poor households, which are not enti-
tled to IZ units, as they mostly target households earning 
between 60 and 100% of the area median income (LIoLP 
2015: 25).

One example is Boston’s Inclusionary Development 
Fund, which collects such in-lieu fees to subsidize public  
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affordable housing projects, whereas half of the fund is 
reserved for neighborhoods with a below-average share of 
affordable housing (Wellesley Institute 2010: 4). In Boulder,  
developers can pay into the Affordable Housing Trust, 
which is used to build apartments for households earning 
less than 60% of the AMI (City of Boulder 2017a: 3).

6.2 Limits of Inclusionary Zoning  
programs 

Affordable housing production rate

The affordable housing production rates in the reviewed 
areas differ strongly from each other. While there are 
positive examples such as Boulder, other city´s policies 
like Washington DCs only resulted in a very small number 
of units. There are many factors influencing the effectiv-
ity of IZ programs, most importantly the policy design, 
which can be considered as a direct result of political will. 
Many jurisdictions have reservations about strict policies 
because they are afraid of negative economic impacts.

Only one city out of the four case studies has set large 
exempted areas, respectively most examined IZ ordi-
nances apply to a large share of the jurisdiction. Spatial 
exemptions are set under the pretext, that dense devel-
opments would not fit the local character (e.g. Wash-
ington DC.), or that the requirements should apply only 
to certain development areas (DC Real Estate 2009).  
Apart from spatial restrictions, thresholds regarding the 
number of units triggering the ordinance, negatively 
affect the production rate as visible in the comparison of  
Boulder to the other cities. Boston’s and Washington DC’s 
policy only apply to developments of ten or more units, 
while San Francisco differentiates between small and big-
ger developments (DRDLA 2009). Only in Boulder, also  
single unit developments must fulfill IZ requirements.

The production of affordable units is directly tied to the 
production of units in general. This enables a steady 
increase of below-market units but limits the num-
ber of apartments to a certain point and leads to an 
unpredictable pace of affordable housing produc-
tion. To rely solely on the private market comes with 
the risk that not enough affordable units are built and 
major fluctuations in the annual production rate occur.  
Because IZ programs depend on external factors such as 
the overall economic climate, in times of recession fewer 
units can be created, even though the demand for afforda-
ble housing increases (JCHS 2011).

Social inclusiveness

As stated in chapter 5.1., in comparison to the private 
housing market without zoning regulations, IZ programs 
can lead to more diverse communities, especially in case 

of on-site development. Different compliance alternatives, 
such as off-site development or in lieu fees that feed hous-
ing funds, might enable the creation of more units, but 
limit the production of mixed neighborhoods and thereby 
the inclusionary aspect of the concept. 

There are different regulations regarding the location of off-
site units. In Washington, developers must make a “good 
faith attempt” to locate the units within the same census 
tract, otherwise somewhere else in the district (Tatian and 
Oo 2014: 8). The wording indicates that the regulation is 
not very strict and that developers can choose to build in 
areas with lower land prices. Boston’s regulation specifies: 
“the off-site units must be built within half a mile of the 
original development” (City of Boston 2015).

Affordable housing authorities in charge of using the 
in-lieu fees mostly invest in larger buildings for poor and 
very-poor inhabitants. As the demand for affordable hous-
ing is high and the resources limited, the focus is laid on 
the production of a large number of units rather than on 
the social inclusion factor. For instance, projects realized 
by the Boulder Housing partners are usually not located in 
the cities’ core but play an important role in providing low-
priced housing. Between 2009 and 2013, not even 30% of 
all affordable housing units in Boston were built on-site 
(Meltzer 2014).

The decision between the number of units and the poten-
tial for mixed neighborhoods is an intricate one. A higher 
number of units serves a higher number of families while 
the concentration of low-income housing units in cer-
tain areas favors segregation and diminishes the effect of 
social inclusion.

Affordability

IZ usually sets income targets between 60 and 100% of the 
area median income (AMI) which targets low- and mod-
erate-income households (LIoLP 2015: 25). Units for very 
low-income households (around 30% of AMI) are very dif-
ficult to finance through zoning tools, and usually rely on 
public subsidies and housing funds (Coalition for Smarter 
Growth 2015).

Within the examined policies, there is a variety of different 
income regulations. The programs in Boulder and Wash-
ington target households that earn below 60% of AMI for 
rental units and below 80% of AMI for sale units, which 
can be considered rather low. While San Francisco offers 
units for people earning from 55% to 130% of the AMI, 
Boston’s policy includes only households with incomes 
between 70% to 100% of AMI.

It must be pointed out, that income levels in growing 
and central urban areas, as the ones examined, are often 
already very high, which leads to an equally high AMI. 
For instance, in the city of Boulder, it is often people with 
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average-paid jobs, such as vendors or teachers, who are 
entitled to and in need of affordable units, because many 
middle-income households cannot afford adequate mar-
ket-rate units (Meltzer 2014).

In such locations, IZ policies contribute more directly to 
the provision of middle-class housing rather than tackling 
the housing need of the poor. However, this may “relieve 
pressure on the market by creating units that moder-
ate-income households can afford” (Coalition for Smarter 
Growth 2015). IZ programs can contribute to lower rents 
and a more affordable housing stock in general, but they 
cannot be considered as an effective strategy fighting 
poverty, as they usually fail to directly offer units to very 
poor households (Grounded Solutions Network 2017: 36). 
Still, many jurisdictions use the in-lieu fees to realize social 
developments for poor households and those units, even 
though very limited in number, can be considered an indi-
rect result of IZ. 

7 Inclusionary Zoning in the  
Viennese context

Vienna has an entirely different framework for planning 
and land use strategies as well a rather unique approach 
to inclusion and affordable housing, which has long been 
recognized as a public task. Nowadays, Vienna owns 
220.000 units, which are rented to very low to moder-
ate-income households. The large stock of affordable 
units with rent-restrictions has considerably managed to 
shape the housing market and contributed to a slower 
increase of rental prices. In Vienna, public housing sub-
sidies are funded through a mix of federal and state taxes 
(as of 2017, the Austrian federal provinces collect the 
formerly municipal taxes for public housing). In the U.S., 
landowners and developers are taxed directly. In the Vien-
nese model of public spending on council housing, only a 
small percentage targets the demand side by providing an 
allowance for individuals like the U.S. IZ program (13% of 
public spending are subject-based subsidies). The subsi-
dies mostly target the supply side and cover the housing 
construction directly (87% are object-based subsidies). 
(wohnbauforschung.at 2018) Furthermore, in contrast to 
the U.S. IZ model, Vienna´s council housing program by 
design targets very low-income households as there are 
no minimum income barriers. Another significant differ-
ence is that in Vienna, the system of subsidized housing 
mainly draws on limited-profit housing cooperatives, who 
construct and maintain the units (although more subsi-
dies for for-profit developers have been made available in 
recent years). In the U.S., on the other hand, most afforda-
ble housing buildings are erected, owned and maintained 
by private developers for profit.

Although the city shows a very strong will to continuously 

invest in affordable housing production, one can recog-
nize a shift towards the inclusion of private market inves-
tors. The city is an example for an attractive and highly 
sought-after place to live and invest. Therefore, Vienna 
has to make use of its favorable bargaining position in 
land use matters and proactively share the responsibility 
for a socially and economically sustainable city with pri-
vate investors, who, ultimately, will invest even with higher 
requirements. Some contractual agreements have been 
set up, but these individual contracts have a rather weak 
legal position and result in cost- and time-intensive nego-
tiations. 

A city-wide regulation such as Inclusionary Zoning could 
help to establish an actual legal framework for the devel-
oper’s contribution to the affordable housing production. 
This could give security to planners and allow long-term 
land use policies, while as well further reducing pub-
lic spending, bureaucracy and transaction cost, for both 
the public sector and investors. The inclusionary zoning 
approach could furthermore add another dimension of 
functionality in promoting the construction of affordable 
housing all across the city´s territory and not only punc-
tually through city development projects. In hindsight to 
Vienna´s rapid growth and the attractive, well-connected 
suburban municipalities, it would be necessary to include 
some of these municipalities in a zoning ordinance to 
prevent further urban sprawl. Furthermore, the quality 
aspects defined in IZ policies could lead to more inclusive 
structures in Vienna, with units evenly distributed across 
buildings and similar in size and design. As investigated, 
the effectivity of IZ programs is highly dependent on the 
policy design, which must express characteristics of the 
local housing market and regulatory framework. To imple-
ment an IZ policy in Vienna, the responsible agencies must 
carefully design a regulation fitting the context and the 
various existing regulations for affordable housing. Espe-
cially important are design considerations such as triggers, 
set-aside and the choice of incentives as well as opt-out 
options. 

Despite the many potentials of an IZ policy in Vienna, it is 
unlikely that such a program has the power to fulfill the 
affordable housing demand on its own. Especially consid-
ering that the housing production rate through IZ ordi-
nances is depending on the market production and there-
fore the amount of units produced is hard to predict and 
control. Another reason for the inability of IZ programs 
to tackle the lack of affordable housing units in Vienna 
are the minimum income barriers set in current policies, 
which fail to enable access to the affordable housing seg-
ment for the poorest groups. Therefore, only some design 
features of IZ programs might be considered useful addi-
tions to the city of Vienna´s established system.
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8 Conclusion 

Inclusionary Zoning is an American approach to provide 
affordable housing with a minimum of public spending, as 
it requires developers to provide affordable units as a con-
dition for development approval. Based on case studies of 
four different cities: Boulder, San Francisco, Boston and 
Washington DC, IZ policy designs were compared. A focus 
was placed on the identification of strengths and limits of the 
instrument, the most important are summarised in Figure 2.  
 
It must be emphasized that the effectivity of IZ ordinances 
varies strongly as it primarily depends on the specific 
policy design, which can be considered a sign of political 
commitment to intervene in the housing market in order 
to ensure affordability for all social groups. Programs with 
little exemptions, low thresholds but flexible compliance 

options and opt-outs, such as in? Boulder, were iden-
tified as most effective in creating a share of affordable 
units compared to the overall production. However, even 
though the existence of opt-out options does not directly 
reduce the number of units built, it might diminish inclu-
sionary effects by relocation of developments. 

Interpreting the potentials of any American regulation in 
regard of a European context is not a simple undertaking. 
Inclusionary Zoning is an instrument embedded in the 
American housing market, which is dominated by the pri-
vate sector. In comparison, the Austrian housing system is 
strongly shaped by activities of the limtied-profit and pub-
lic sector in the provision of inexpensive housing. 

Vienna is a city with a long tradition of direct public 
spending on the provision of affordable housing. The 
city´s approach was and still is that the private market is 
unable to provide sufficient affordable housing for low-in 

 
 
come groups. On the basis of this understanding, an 
extensive social sector owned by the public sector and/
or limited-profit cooperatives was established to ensure 
the availability of affordable housing. Most currently 
implemented IZ policies set minimum income barriers 
and thus, without additional regulations, fail to ensure 
availability of affordable housing for low-income groups.  
 
Against this background, IZ could only be considered an 
additional tool for Vienna, as the city could benefit from an 
explicit legal framework for the involvement of the private 
sector in affordable housing production all across its terri-
tory. Moreover, it could produce new units with high-qual-
ity standards, evenly spread across the city, with fewer 
direct subsidies necessary, relieving the public budget. 

Consequently, the instrument of Inclusionary Zoning 
will not be able to replace publicly subsidized affordable 
housing provided by the limited-profit sector. However, 
if implemented within a regulatory context that effec-
tively corresponds to the IZ design features and a city 
with strong political will to advance social inclusion, it 
could grow to become a powerful tool for the production 
of higher rates of affordable units in the city of Vienna.  
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Which cities are studied? 
Probing the geographical scope of 40 years of 
gentrification research

Justin Kadi

Picking up on debates about the narrow geographical focus of gentrification research, this paper pro-
bes the geographical scope of internationally published gentrification research over the last forty years. 
While recent critique of geographical selectivity has particularly addressed the Global North/South 
divide, we focus on differences within the Global North and analyze the relevance of different European 
capital cities (all EU28 capitals). We conduct a bibliometric analysis based on the SCOPUS database. The 
analysis is structured along three dimensions: the development of publication output over time across 
all cities (1), the number of publications on different cities across the whole period of analysis (2) and the 
development of publications in different cities over time (3). We find a highly skewed distribution of pub-
lication output on gentrification in European capital cities, dominated by London and three other West 
European cities. The longitudinal analysis reveals, however, that the geographical scope has become 
broader in recent years. 

1 Background

It was more than 55 years ago that Ruth Glass coined the 
term ‚gentrification‘ in her seminal study on the trans-
formation of Islington, London. Since then, gentrification 
has arguably become one of the most dynamic and fast-
est-growing research areas in urban studies. In a recent 
editorial to a collection of gentrification papers, David-
son (2018) uses the term ‚overchoice‘ to describe the 
challenge of selecting a set of relevant papers from the 
substantial body of literature on the topic.1 As he writes, 
“[f]or almost anyone studying the city, gentrification had 
become a process to reckon with. Gentrification therefore 
took on, and continues to have, an oversized importance 
(…)”. 

While the gentrification literature has markedly grown, it 
has also been blamed for its restricted geographical reach.  

1 Davidson solely considered papers that appeared in the journal 
Urban Geography. His choice could have thus been even harder, if 
he had to look beyond this one journal only.

 
 
 
This is not a new critique. Empirical studies and theoret-
ical generalizations are argued to be based on a selected 
number of cities and disregard the rich, and highly differ-
entiated, urban contexts shaping gentrification processes. 
Back in 2005, Atkinson & Bridge (2005: 1) write that 
“Gentrification is now global. (…) It can now be found in 
new regional centres such as Leeds (United Kingdom) and 
Barcelona (Spain) as well as capital cities previously not 
associated with the process such as Moscow, Brussels and 
Berlin.” This leads them to “collect the writings of gentri-
fication researchers from around the globe to assemble a 
comprehensive overview of its emerging forms and current 
conceptualizations (Atkinson & Bridge, 2005: 3).” Some 10 
years later, Lees et al. (2015: 2) write that “[w]hile there 
have been a few academic journal articles that have 
attempted a more cosmopolitan view of gentrification (eg 
Harris, 2008), there has not been a sustained engagement 
with serious conversations across contexts.” This latest 
wave of critique sits specifically within broader debates 
on the lack of research attention to the Global South that 
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is argued to also apply to the gentrification field. Some 
15 years after the arguments for a more “global” gentri-
fication research put forth by Atkinson & Bridge (2005), 
this short paper probes the critique of geographical  
selectivity through the use of bibliometric analysis. Rather 
than focusing on the recently debated Global North/South 
divide (Lees et al. 2015), we focus on differences within 
the Global North. We systematically explore the role of 
European capital cities (capitals of all 28 European Union 
member states) in international gentrification scholarship 
over the last 40 years2. 

Bibliometric analysis is a firmly established quantitative 
analysis technique for written publications. Originally, 
it emerged as a tool to provide bibliographic overviews 
or identify highly cited publications. It has been used to 
determine scientific output in particular subject areas, 
geographical areas, or by particular authors (Ellegard & 
Wallin, 2015). It is also used to trace citation patterns and 
identify knowledge clusters and has become an integral 
part of research evaluations. Bibliometrics have been used 
to analyze the field of urban studies. Kong & Qian (2017), 
for example, explore publication and citation patterns with 
regard to research institutions and urban studies authors. 
Wang et al. (2012) analyze research trends related to the 
concept of ‚urbanization‘. While most bibliometric analy-
ses consider cities as locations of knowledge production 
(i.e. focusing on cities as places of research institutions), 
we follow Kanai et al (2018) in using the method to explore 
which cities are actually studied (i.e. cities are research 
objects). The next section describes the methodological 
procedure including its limitations. We then present our 
results before drawing some broader conclusions.

2 Method

Our analysis is based on primary literature indexed in the 
Scopus database. Scopus is one of the major multi-disci-
plinary bibliographic databases for scholarly literature. It 
includes more than 70 million literature references, cover-
ing journal articles, books, book chapters and conference 
proceedings. Compared to the Web of Science database, 
it indexes a larger number of journals (Ellegard & Wallin, 
2015). Additionally, it has a better coverage of social sci-
ence journals, which is relevant for the present analysis. 
Following Kanai et al. (2017), our defining criterion that 
a publication is focused on a city is that it is referred to in 
either publication title, keywords or abstract. It is possible 
that a publication is counted for two cities if both cities 
appear in either abstract, keyword or title. 

Based on this definition, we set up the following search 
profile in the database:

2 The choice of 40 years was data-driven: the first entry for our 
search criteria in the used database was from 1979.

TITLE-ABS-KEY(gentrification) AND TITLE-ABS-KEY 
(city name)

We ran this search profile for all 28 European capital cit-
ies and exported the results into Microsoft Excel. The data 
was then cleaned for data errors and analyzed in three 
steps:

 » First, we summarized the number of publications 
on all cities by year in order to track the develop-
ment of the overall research output

 » Second, we summarized the number of publica-
tions per city. We ranked the cities by number of 
publications and calculated the relative frequency 
of publication counts

 » Third, we combined these two axes and analysed 
publication counts per city over time. To do so, we 
divided the 40-year period into ten-year spans. 
Doing so, we were able t assess shifts in publica-
tion activities between cities and correct for insta-
bility of year-by-year counts. Again, we ranked 
the cities by number of publications and calcu-
lated the relative frequency of publication counts.  

Our analysis is limited in a number of ways. First, the 
focus on the EU28 capital cities only provides a partial 
representation of European gentrification research and 
leaves out research activities on smaller cities. Second, 
the keyword analysis on the term ‘gentrification’ limits the 
focus to studies that use this particular term to study the 
phenomenon. Third, the analysis is likely to undercount 
the overall research output on gentrification, as more the-
oretical or conceptual work that does not refer to a par-
ticular city in abstract, keyword or title is excluded through 
our search criteria. The analysis, thus, may best be con-
sidered an analysis of empirical gentrification research on 
EU28 capital cities. Fourth, the Scopus database, although 
covering a wide range of publications, mainly focuses on 
English-language publications. Given the rich intellectual 
traditions that do not rely on English to document their 
results, studies that solely draw on Scopus only provide 
a partial representation of the field. Despite these limi-
tations, we would argue that scholarly work included in 
Scopus shapes our understanding of the contours of the 
field in important ways, making an analysis of the data-
base a valuable endeavour (cf. Kong & Qian, 2017). 

3 Results

We begin by charting the overall development of gentrifi-
cation research output on European capital cities. In total, 
we found 540 publications. As Figure 1 shows, scholarly 
work has grown rapidly, but particularly in recent years. 
We can provisionally distinguish three phases. In a first 
phase, until 2002, research was limited and remained at 
a maximum of 4 publications per year, with the exception-
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Source: Own compilation based on SCOPUS database 

of the years 1993 and 1994 (6 and 14 publications). In a 
second phase, from 2003 to 2011, research output was at 
a moderate level. It ranged between 8 and 20 publications 
per year, with growth at the end of the period. In a third 
phase, since 2012, research output is at a high level. In 
most of the years, more than 45 publications – twice the 
number of publications in phase 2 – are published. The 
years 2014 and 2016 are underperforming in this respect                
with 37 and 39 publications. Overall, in the seven years of 
the third phase, 65.9% of all publications during the last 
forty years were published. 

 
 
But which European capital cities are being studied?  
Figure 2 provides deeper insights. Overall, the distribution 
is highly skewed and dominated by a few cities that have 
received a high degreeof attention. For the sake of under-
standing, we can group cities into four clusters. At the  
bottom of the distribution are cities with very low research  
attention. These are cities with 0 to 3 publications over  
the last forty years. Geographically, this includes the Baltic 
capital cities, small Southern European capitals (Valetta, 
Nikosia), Eastern European capital cities as well as Lux-
embourg. Then, there are cities with low research atten-

Figure 1: Number of publications mentioning the term Gentrification and at least one of the EU28 capital cities in title, abstract or 
keyword, 1979-2018

Figure 2: Which cities are studied in Gentrification research in Europe? (1979-2018)

Source: Own compilation based on SCOPUS database
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tion. These are cities with 5 to 10 publications. It includes 
a range of capitals from Central Europe, Eastern Europe, 
Southern Europe, Northern Europe and North-West-
ern Europe. In a third group, we find cities with moder-
ate research attention. These are cities with 12 to 21  
publications. It includes Southern European capitals (Ath-
ens, Madrid, Lisbon) as well as Brussels and Budapest. In 
the fourth group, we find cities with high research atten-
tion. All cities in this group have more than three times 

more publications than cities in the group below. Finally, 
there is the group with a very high research attention, 
which only includes London. 178 out of the 540 publica-
tions (32,9%) were on the British capital, underlining the 
city’s exceptional relevance in gentrification research on 
European capitals. Overall, the highly skewed distribution 
is also visible from the fact that almost three-quarters of 
all publications (72%) are on the four most-studied cities 
(London, Berlin, Paris or Amsterdam). 

Table 1: Which cities are studied? Gentrification publications on European capital cities over time, in periods (1979-2018)

Source: Own compilation based on SCOPUS database

Justin Kadi



53Vol. 45(1) | 2019 | Der öffentliche Sektor – The Public Sector

We can now combine our two dimensions and analyze 
the development of publications per city over time. Three 
observations can be made from this. First, the geographi-
cal inclusiveness has steadily improved. In period 1, from 
1979 to 1988, it was minimal. Only 4 out of 28 capitals 
were published on. In period 2, from 1989 to 1998, there 
were already 12 cities included. In period 3, from 1999-
2008, there were 13. With the growth of the overall 
research output in recent years, the geographical cover-
age has also improved. In the fourth period, from 2009 
to 2018, 26 out of the 28 capital cities had at least one 
publication (see also Table 2).

   Source: Own compilation based on SCOPUS database.

Here is a second observation: While this growing coverage 
might provide some room for cautious optimism, there is 
still a very long way to go. In the last period, over the last 
ten years, still, some 75% of all publications were on cit-
ies that had the most publications in this period. Although 
this is an improvement from period 1, when this group 
included 100% of allpublications, it means that there is 
still a very high degree of attention put on very few cases. 
This is underlined by the fact that in period 4, despite its 
greater geographical coverage overall, the four cities with 
most publications are those that have most publications 
over the last forty years overall: London, Berlin, Paris and 
Amsterdam. Here is a third and final observation: Gentri-
fication research in Europe so far has, to a considerable 
degree, meant to study London. And this continues to be 
the case, although at lower levels in recent years. In period 
1, 60% of all publications were on London, in period 2 it 
was 37%. It was back at 51% in period 3. In period 4, it has 
fallen under 30% for the first time.

4 Conclusion

What does this brief analysis tell us about the geographi-
cal inclusiveness of contemporary gentrification research? 
The analysis shows three things: first, gentrification 
research on European capital cities has grown rapidly, 
particularly in the last six years. Second, the field is heav-
ily focused on a little number of cases, with particularly 
London attracting a striking share of research attention 

over the last forty years. Third, the field is steadily becom-
ing more inclusive in terms of cities that are included in 
publications. However, the focus on a small number of 
cases remains striking, with particularly London, Berlin, 
Paris and Amsterdam featuring in the spotlight. We can 
thus conclude that our analysis underlines the critique of 
geographical selectivity in gentrification research. While 
this critique has recently been put forward specifically – 
and for good reasons – in contrasting well-studied Global 
North cities and understudied Global South cities, we can 
confer that in the selected part of the Global North that 
we have considered here, geographical selectivity seems 
to be a key issue, too. The empirical scope of 40 years of 
gentrification research on European capital cities is very 
narrow, undermining a broad-based learning and theori-
zation of contemporary gentrification processes. In fact, 
with London, Berlin, Paris and Amsterdam there are four 
West European cities that dominate the field. Eastern 
European cities, for example, with their highly different 
historical, social, political and economic contexts, have 
received much less attention, although Budapest is an 
exception in this regard. Also, gentrification in the Baltic 
capital cities seems to be highly understudied. Nonethe-
less, the observed patterns provide room for optimism 
and suggest that the geographical coverage has signifi-
cantly improved, particularly since the upswing in overall 
publication output on the topic in the last years. 

Our analysis does not provide a basis for explaining the 
observed patterns, so we can only speculate about under-
lying reasons why gentrification research remains so lim-
ited in empirical scope. Part of the reason may relate to the 
generally limited empirical scope of the urban studies dis-
cipline. While much progress has been made in response 
to years of critique, there seems to remain a highly selec-
tive awareness of the great variety of urban contexts. It 
almost seems, at least for gentrification research on Euro-
pean capital cities, that the field is still (!) haunted by a 
simplistic assumption that context does not matter and 
theorization from a few number of cases is possible. This 
is quite striking given the time and effort that has have 
been invested in arguing that gentrification takes contex-
tually-specific forms and requires case-sensitive analyses. 
To some extent, the limited geographical scope may also 
be self-reinforcing. Once a city is established as ‘paradig-
matic’ in a debate (see London!) and there is a body of 
work to refer to, it is much easier for subsequent research 
to contribute to and link to it. There may also be institu-
tional factors at play. The four cities that are leading the 
gentrification research publication list in Europe are all 
home to well-established urban studies research insti-
tutes that promote (certainly not only, but predominantly) 
research on their respective cities. While it is for future 
research to explore the causes, we have used bibliomet-
ric analysis to determine the geographical landscape of 
forty years of gentrification research as a basis for further 
reflection and changing practices. Along these lines, we 
can end with a pinch of optimism: the lack of attention 

Table 2: Indicators of geographical inclusiveness, in periods 
(1979-2018)

Which cities are studied? 
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paid to most European cities in the contemporary gentrifi-
cation debate also provides a basis to engage more widely 
with the phenomenon and establish a much broader basis 
for empirical and theoretical work on the topic. 
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Lärmschutz im österreichischen 
Planungsrecht
Ein Bundesländerüberblick über rechtliche 
Grundlagen und Handlungsmöglichkeiten 
für die Raumplanung

Stefan Bindreiter

Die Raumplanung steht mit ihren Entscheidungen im Spannungsfeld der Interessen unterschiedlichs-
ter Stakeholder. Dabei unterscheiden sich nicht nur die formellen und informellen Rahmenbedingun-
gen in den Bundesländern, sondern auch die in den Planungsgesetzen formulierten Planungsziele. Der 
Umweltschutz (besonders der Lärmschutz) als Planungsziel konkurriert mit anderen Planungszielen,  
z.B. mit der Siedlungsentwicklung entlang der Hauptachsen des öffentlichen Verkehrs, die mittlerweile in 
zahlreichen Bundesländern in Planungsgesetzen oder über Verordnungen als Ziel festgelegt wurde. Vor 
diesem Hintergrund werden die unterschiedlichen Regelungen zum Lärmschutz in Österreich und die 
verschiedenen Planungsziele der Bundesländer untersucht, um die Handlungsmöglichkeiten der Raum-
planung zur Lösung dieser vermeintlich gegensätzlichen Zielvorgaben aufzuzeigen. Der Fokus wird dabei 
auf die Regelungen im Umfeld der Siedlungsentwicklung entlang des Verkehrsträgers Schiene gelegt.

1 Einleitung 

Etwa ein Viertel aller Österreicher_innen fühlen sich am 
Wohnstandort mittel bis sehr stark durch Lärm gestört. (vgl. 
Statistik Austria 2017). Die Lärmquellen dabei sind vielfäl-
tig und reichen von Lärm durch gewerbliche Betriebsan-
lagen, Baulärm bis hin zu Verkehrslärm durch Straßen-, 
Schienen- oder Flugverkehr. Aber auch Lärm durch Nach-
barn kann die persönliche Lebensqualität beeinträchtig-
ten. Verkehr ist dabei der größte Lärmverursacher, wobei 
der Hauptanteil auf den Straßenverkehr entfällt. In Öster-
reich sind aber immerhin rund 16 % der Menschen auch 
regelmäßig Schienenlärm ausgesetzt (vgl. EEA 2014: 33ff). 
 
In diesem Text wird mit besonderem Blick auf den Schie-
nenverkehrslärm untersucht, welche unterschiedlichen 
rechtlichen Regelungen in Österreich zum Schutz vor 
„Umgebungslärm“ wirken. Zudem soll dargestellt werden,  

 
 
 
welche Handlungsmöglichkeiten der Raumplanung im  
Spannungsfeld zwischen der Siedlungsentwicklung ent-
lang dem umweltfreundlichen Verkehrsmittel Bahn1 und 
dem Schutz der Bevölkerung vor Lärmimmissionen zur 
Verfügung stehen:

 „Die Umweltfreundlichkeit des Schienenverkehrs kann   
durch - tatsächlich oder vermeintlich - zu hohe Schall-
und Erschütterungsimmissionswerte stark getrübt  
werden“ (VDV e.V. 2000: 376)

1 Straßenbahnen liegen dabei nicht im Fokus dieser Arbeit da  
dieser „Anwendungsfall“ nur sehr wenige Gemeinden in Österreich 
betrifft und die technischen Maßnahmen zur Lärmvermeidung (am 
Fahrzeug und am Unterbau) nicht unbedingt in den Kompetenzbe-
reich der Raumplanung fallen.

Lärmschutz im österreichischen Planungsrecht
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Nach einer kurzen Auseinandersetzung mit dem Lärm-
begriff wird ein Überblick über die relevanten Regelun-
gen und Kompetenzverteilungen in Österreich geschaf-
fen. Zudem wird gezeigt, welche Maßnahmen und Pläne 
existieren, um die Lärmbelastung für die betroffenen 
Menschen zu reduzieren. Dabei werden Zielkonflikte im 
Bereich des Umweltschutzes (Lärmimmissionsschutz) und 
boden-/ressourcenschonender Siedlungsentwicklungen 
identifiziert und festgestellt welche Handlungsmöglichkei-
ten sich daraus für die Raumplanung ableiten lassen.

2 Grundlagen zu den Begriffen 
Schall und Lärm, sowie zur 
Lärmmessung

 
„Lärm ist das Resultat einer kognitiven Auseinanderset-
zung mit unerwünschten Geräuschen." (Ortscheid 2016: 
27)

Das physikalische Phänomen (Luft-)Schall entsteht durch 
Bewegungen von Luftmolekülen2, die von uns über die 
Ohren und die Haut als Geräusche und Vibrationen wahr-
genommen werden. Dabei werden sowohl unser hor-
monelles System als auch das vegetative Nervensystem 
aktiviert, wodurch Veränderungen des Blutdrucks, der 
Herzfrequenz und andere Kreislauffaktoren auftreten. 
Eine chronische Geräuschbelastung kann zu gesundheit-
lichen Langzeitfolgen, wie etwa Herz-Kreislauferkrankun-
gen und Bluthochdruck führen. Die physikalischen Eigen-
schaften des Schalls (Frequenz, Schalldruck, ...) werden 
in der Psychoakustik durch unterschiedliche Attribute 
beschrieben. Dazu zählen die „Lautheit, die spektrale 
Zusammensetzung des Geräusches, die Impulshaftigkeit, 
Anstiegsgeschwindigkeit, die zeitliche Struktur; Rauigkeit, 
Schärfe, Tonhaltigkeit“ (Ortscheid 2016: 27). Doch auch 
sogenannte „moderierende Faktoren“, wie etwa die indivi-
duelle Lärmempfindlichkeit, der Zeitpunkt des Auftretens 
des Geräuschs (Tag/Nacht), die persönliche Einstellung zur 
Lärmquelle, die Sichtbarkeit der Quelle, das Alter, uvam. 
beeinflussen die Lärmwahrnehmung. Lärm ist somit die 
subjektive Bewertung von Geräuschen. Dennoch kann 
Lärmbelastung zu Gesundheitsbeeinträchtigungen füh-
ren. (vgl. Ortscheid 2016:  27ff und vgl. Gratt et al. 2007: 
24-31)

Schallereignisse sind nicht immer gleich und treten im 
Zeitverlauf in unterschiedlicher Häufigkeit und Intensität 
auf. Dennoch wird zur Beurteilung meist nur ein Wert, 
der energieäquivalente Dauerschallpegel (LA, eq) herange-
zogen. Er stellt jenen Schallpegel dar, der bei konstanter 

2 Ein grober Überblick über die - für die Lektüre - wesentlichsten 
Begriffe, physikalische und psychoakustische Einheiten wird etwa in 
Gratt et al. 2007: 24-31 und Bartolomaeus 2016: 47-63 gegeben.

Beschallung über den Betrachtungszeitraum den gleichen 
Energieinhalt aufweisen würde, wie die gemessenen 
Schallereignisse. Weitere Schallpegel sind der Basispegel 
(LA, 95), der mittlere Spitzenpegel (LA,1) und der Maximal-
pegel (LA,max). Zusätzlich erfolgt noch eine Häufigkeitsver-
teilung der gemessenen Schallpegel (vgl. Gratt et. al. 2007: 
29). In den Lärmkarten (www.laerminfo.at), auf die spä-
ter noch eingegangen wird, werden die Lärmindizes Lden 
und Lnight angegeben. Wobei für eine Erfassung der tat-
sächlichen Lärmbelastung diese Werte alleine nicht aus-
reichen: Das hat auch der Verfassungsgerichtshof (VfGH) 
nach von Amts wegen eingeleiteter Prüfung erkannt3  und 
die Aufhebung diesbezüglicher Passagen in der Schie-
nenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung (SchIV4) 
veranlasst. Demnach müssen mittlerweile nicht nur der 
Dauerschallpegel, sondern auch Spitzenpegel und Maxi-
malpegel sowie andere Charakteristika der Geräusche in 
die Lärmermittlung einbezogen werden.

2.1 Verkehrslärm  - Schienenlärm

Im Vergleich zum Straßenverkehr oder dem Betrieb von 
Umschlag- oder Rangierbahnhöfen unterscheidet sich der 
Zugverkehr durch die „Ereignis-Pause-Struktur“ (Berka 
2016: 88) der Schallereignisse. Einzelne Zugfahrten sind 
aus betrieblichen und Sicherheitsgründen durch gewisse 
Blockabstände geregelt. Das führt sogar bei mehrgleisi-
gen Strecken, wo Schallereignisse zwar auch gleichzeitig 
stattfinden können, immer wieder zu Pausen, da vom 
Betrieb eines Gleises an sich kein Schall ausgeht. Neben 
den Geräuschen, die vom fahrenden Schienenfahrzeug 
ausgehen (Rollgeräusche, Kurvenquietschen, Kurven-
heulen, Stoßgeräusche), kommt es im Bereich sonstiger 
Betriebsanlagen, wie etwa im Bahnhofsbereich zu ande-
ren Geräuschen. So können auch Lautsprecherdurchsa-
gen, Geräusche von Signalen, Stellwerken und Lüftungsan-
lagen, akustische Warneinrichtungen wie Läutwerke, oder 
aber auch Pfeifsignale bei technisch nicht gesicherten 
Bahnübergängen als störender Lärm empfunden werden. 
Dennoch wird Lärm durch Schienenverkehr nicht so stö-
rend empfunden als etwa durch Straßenverkehr oder gar 
Flugverkehr (vgl. Berka 2016: 88). Deshalb wird in Öster-
reich und auch in der Schweiz, beim Schienenverkehr der 
sogenannte „Schienenbonus“ von 5 dB bei den Grenzwer-
ten gewährt (vgl. § 2 Abs 4 SchIV). In Deutschland findet 
aufgrund der starken Zunahme des Schienenverkehrs der 
Schienenbonus in den Regelwerken zur Lärmberechnung 
bei der Eisenbahn seit 1.1.2015 und bei der Straßenbahn 
ab 1.1.2019 keine Anwendung mehr (vgl. Berka 2016:  88).

3 VfGH Erkenntnis vom 02.10.2013 V 30/2013-16, V 31/2013-14
4 SchiV - StF: BGBl. Nr. 415/1993, idF: BGBl. II Nr. 362/2013
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2.2 Lärmimmissionen und  
Raumplanung

Zu den Aufgaben der Raumordnung wird in den meis-
ten Planungsgesetzen in Österreich auch der Umwelt-
schutz angeführt, in manchen auch expliziter der Schutz 
der Bevölkerung vor Immissionen durch Gefahrenstoffe, 
Schmutz und Lärm. Lärmschutz kann auf drei Ebenen 
betrieben werden, wobei die Raumplanung in ihren  
Kompetenzbereichen überwiegend auf der zweiten Ebene 
wirkt: 

 » 1. Die Schallentstehung vermeiden: Dazu gibt es 
etwa für den Schienenbereich eine Verordnung5 
nach dem Eisenbahngesetz über die zulässige Laut-
stärke von Schienenfahrzeugen

 » 2. Die Reduktion der Schallverbreitung: Darunter 
fallen neben technischen Maßnahmen, wie Schall-
schutzwänden, etc. auch verkehrliche und organi-
satorische Maßnahmen auf die in weiterer Folge in 
dieser Arbeit noch eingegangen werden wird.

 » 3. Schutzmaßnahmen am Immissionsort: Auf die-
ser Ebene befindet sich der eigentliche Objekt-
schutz, durch Schallschutzfenster, Lärmschutzver-
glasungen, aber auch die Ausrichtung der Gebäude 
und die Aufteilung der Aufenthaltsräume innerhalb 
eines Gebäudes.

3 Lärmschutz im Planungsrecht

In diesem Abschnitt soll ein kurzer Überblick über die in 
Österreich wirksamen Regelungen zum Lärmschutz (Inter-
national und national) gegeben werden. Der Fokus liegt 
dabei aber weiterhin auf dem Umgebungslärm und dem 
Verkehrslärm.

3.1 Supranationales und Internationales 
Recht

Die Aspekte des „allgemeinen Anwendungsvorrangs des 
Unionsrechts“ und des „allgemeinen Prinzips effektiver 
Anwendung (‚effet utile‘)“ ermöglichen eine starke Wir-
kung des Unionsrechts innerhalb der nationalen Rechts-
ordnungen (vgl. Kupfer 2016: 108). Bereits im Primärrecht6 
lässt sich somit ein Anspruch auf Lärmschutz ableiten:

So befindet der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte (EGMR): „Insbesondere immaterielle und nichtkör-

5 z. B. Schienenfahrzeug-Lärmzulässigkeitsverordnung – SchLV - StF: 
BGBl. Nr. 414/1993

6 Zum Primärrecht der EU - dem Vertrag über die Europäische Union 
(EUV) und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV), welche die rechtliche Grundlage der EU bilden - zählt 
nach Art 6. Abs 1 EUV auch die Charta der Grundrechte (GRCh) , die 
gleichrangig neben EUV und AEUV steht (vgl. Art 6 Abs 1 EUV bzw. 
Kupfer 2016:  108f)

perliche Eingriffe wie durch Lärm, Emissionen, Gerüche 
oder andere Einwirkungen können das Recht auf Achtung 
des Privatlebens und der Wohnung beeinträchtigen, das 
nicht nur als ein Recht auf einen körperlichen Raum zu ver-
stehen ist, sondern auch darauf, ihn ungestört zu nutzen 
...“ (EGMR V. Sektion, Urt. v. 13.12.2012 - 3675/04, zitiert 
nach Kupfer 2016: 110).

Zum einen wird durch die Forcierung und Förderung von 
neuen Verkehrswegen ein zunehmendes Verkehrsaufkom-
men gefördert (siehe Art 170 AEUV), zum anderen sind 
auch der Schutz der Umwelt und der Schutz der mensch-
lichen Gesundheit als umweltpolitische Ziele festgeschrie-
ben (siehe Art 191 AEUV).

Im Sekundärrecht der EU wurden einige Regelungen zum 
Umwelt- und Lärmschutz getroffen: Relevant dabei sind 
die TEN-V Leitlinien7: Sie umfassen die Bereiche Schienen-
verkehr, Binnenschifffahrt, Straßen-, See- und Luftverkehr, 
sowie den multimodalen Verkehr. Darin wird etwa bei den 
allgemeinen Prioritäten Art 10 Abs 2 lit b „die Verringe-
rung der Belastung städtischer Gebiete durch die nega-
tiven Auswirkungen des Schienen- und Straßen-Durch-
gangsverkehrs;“ als Ziel formuliert. In den Prioritäten bei 
der Förderung von Schienenverkehrsinfrastruktur wird in 
Art 13 lit c die „[...] Minderung der Auswirkungen von Lärm 
und Erschütterungen infolge des Schienenverkehrs, insbe-
sondere anhand von Maßnahmen für Fahrzeuge und Inf-
rastruktur einschließlich Lärmschutzeinrichtungen;“ ange-
strebt. Auch durch den Einsatz neuer Technologien sollen 
ua. Lärmemissionen vermindert werden (vgl. Art 33 lit f).

Darüber hinaus gibt es Richtlinien, die den Geräuschpe-
gel von Fahrzeugen8, Bauteilen von Motorrädern9, Geräte 
und Maschinen10  regulieren. Emissionsgrenzwerte für 
Flugzeuge werden durch die International Civil Aviation 
Organization (ICAO, Internationale Zivilluftfahrtorgani-
sation) festgelegt und wurden ins Sekundärrecht der EU 
übernommen11. Um die Akzeptanz des Verkehrsträgers 
Eisenbahn zu steigern hat die EU auch verbindliche Vorga-
ben für Lärmgrenzwerte von Schienenfahrzeugen getrof-
fen. Nach Anhang III der RL 2008/57/EG müssen die in 
der Verordnung (EU) 1304/2014 festgelegten Grenzwerte 
für Vorbeifahrgeräusche eingehalten werden. (vgl. Kupfer 
2016: 120f)

Umgebungslärmrichtlinie (RL 2002/49/EG)

Alle bisher genannten Regelungen im Sekundärrecht der 
EU setzen an konkreten Emissionsquellen an. Die Umge-
bungslärmrichtlinie hingegen ist gebietsbezogen und 
dient dazu, die Lärmbelastungssituation der Menschen zu 
verbessern. Für die Festlegung von Grenz- oder Zielwer-

7 Verordnung (EU) Nr. 1315/2013
8 RL 70/167/EWG
9 RL 97/24/EG
10 RL 2000/14/EG
11 RL 89/629/EWG, RL 2006/93/EG und die Verordnung (EG) 216/2008
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ten sind nach wie vor die Mitgliedstaaten zuständig. (vgl. 
Kupfer 2016: 121)

Umgebungslärm wird dabei als „unerwünschte oder 
gesundheitsschädliche Geräusche im Freien, die durch 
Aktivitäten von Menschen verursacht werden, einschließ-
lich des Lärms, der von Verkehrsmitteln, Straßenverkehr, 
Eisenbahnverkehr, Flugverkehr sowie Geländen für indus-
trielle Tätigkeiten [...] ausgeht“ definiert (Art 3 lit a RL 
2002/49/EG). Somit sind neben gesundheitlich bedenk-
lichen auch nur als Belästigung empfundene Geräusche 
gemeint. Räumlich ist der Geltungsbereich der RL nicht 
auf spezielle Gebiete beschränkt (vgl. ibid Art 2 Abs 1). Mit 
der RL werden drei operative Ziele verfolgt:

 » a) Durch einheitlich erhobene Lärmkarten soll in 
den Mitgliedsstaaten die Belastung durch Umge-
bungslärm ermittelt werden.

 » b) Die Öffentlichkeit soll über Umgebungslärm und 
seine Auswirkungen informiert werden.

 » c) Auf Basis der Lärmkarten sollen Aktions-
pläne12 erarbeitet werden, die den Umgebungs-
lärm verhindern, mindern bzw. eine zufrieden-
stellende Umweltqualität erhalten. (vgl. Art 
1, RL 2002/49/EG und Würthinger 2006: 78) 

3.2 Lärmschutzrecht in Österreich - 
Kompetenzverteilung

Zu „Lärmschutz“ bzw. „Lärmabwehr“ gibt es im Bun-
des-Verfassungsgesetz (B-VG) keinen entsprechenden 
Kompetenztatbestand, der den Ländern oder dem Bund 
eindeutig zugeordnet werden kann. Regelungen zu Lärm-
schutz fallen nicht schlechthin unter den Kompetenztat-
bestand des Gesundheitswesens (Art 10 Abs 1 Z 12 B-VG), 
sondern stellen nach herrschender Auffassung und Judi-
katur eine „Annexmaterie“ dar und folgen der jeweiligen 
„Hauptmaterie“. Das heißt Bund und Länder „[... können, 
d. Verf.] Maßnahmen zur Lärmbekämpfung im Hinblick auf 
jene Materien verfügen, zu deren gesetzlichen Regelung 
oder Vollziehung [sie, d. Verf.] nach der Kompetenzvertei-
lung zuständig [sind, d. Verf.]“ (Würthinger 2006: 83f).

Bund

Für die Bundesagenden (etwa Bundesstraßen, Kraftfahr-
wesen, Eisenbahnwesen, Luftfahrtwesen, aber auch Ange-
legenheiten d. Gewerbes und der Industrie, etc. ) erfolgte 
die Umsetzung mit dem Bundes-Umgebungslärmschutz-
gesetz13 und der Bundes-Umgebungslärmschutzverord-
nung14 (vgl. Würthinger 2006: 84f, BMVIT 2018).

12 Mehr zu den Inhalten in „5. Maßnahmen und Pläne in Österreich“
13 Bundes-LärmG (StF: BGBl. I Nr. 60/2005)
14 Bundes-LärmV (StF: BGBl. II Nr. 144/2006)

Analog zur RL ist hier festgelegt, dass strategische Umge-
bungslärmkarten für 

 „- Hauptverkehrsstraßen mit mehr als [3, d. Verf.] Millio 
     nen Kraftfahrzeugen pro Jahr, 
   - Haupteisenbahnstrecken mit mehr als [30.000, d.       
     Verf.] Zügen pro Jahr,  
   - Großflughäfen, 
   - in Ballungsräumen gelegene Hauptverkehrsstraßen,   
     Eisenbahnstrecken und Flughäfen sowie 
    - in Ballungsräumen gelegene Gelände für industrielle   
     Tätigkeiten mit bestimmten Anlagen [...]“  
     zu erstellen sind (vgl. Würthinger 2006: 86f).

Ebenso sind Konfliktzonenpläne zu erstellen. Sie sind 
Teil der strategischen Umgebungslärmkarten und wei-
sen Gebiete aus, in denen Schwellenwerte überschrit-
ten werden. Diese sind je nach Lärmquelle in der Bun-
des-LärmV festgelegt. Auf Basis dieser Ergebnisse sind 
Aktionspläne, „zur Regelung von Lärmproblemen und von 
Lärmauswirkungen, erforderlichenfalls einschließlich der 
Lärmminderung, gegebenenfalls auch für Maßnahmen 
zum Schutz ruhiger Gebiete“ (§3 Abs 16, Bundes-LärmG) 
auszuarbeiten. Vorgaben zu Planinhalt und Darstellung 
sind in der Bundes-LärmV enthalten. Hier sind auch die 
Schwellenwerte, Bewertungsmethoden und Lärmindizes, 
sowie Begriffsdefinitionen (z. B. Ballungsraum) explizit 
angeführt. Die resultierenden Aktionspläne können, ähn-
lich den Gefahrenzonenplänen, lediglich als Gutachten 
herangezogen werden, da sie nicht unmittelbar normativ 
verbindlich sind und daraus keine subjektiven öffentlichen 
Rechte ableitbar sind. Sie sind jedoch „[...] von anderen 
Behörden bei ihren Rechtsakten [...] in sachlich angemes-
sener Weise zu berücksichtigen: in [sic!] Bescheidverfah-
ren im Rahmen der Beweiswürdigung, in Verordnungser-
lassungsverfahren im Rahmen der Grundlagenforschung.“ 
(Gratt et al. 2007: 16).

Länder

Maßnahmen zur Lärmbekämpfung fallen insbesondere in 
den Bereichen des Baurechts, des Raumordnungsrechts, 
der örtlichen Sicherheitspolizei, der Landesstraßen und 
der Veranstaltungspolizei in den Kompetenzbereich der 
Länder (vgl. Würthinger 2006: 85f). Somit wurden auf 
Landesebene zahlreiche Gesetze und Verordnungen zur 
Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie erlassen bzw. 
novelliert (Auflistung siehe: BMLVFUW 2016-1). Dabei 
verpflichten sich auch die Länder regelmäßige Lärmkar-
tierungen vorzunehmen und strategische Lärmkarten 
inkl. Konfliktzonenplänen und Aktionsplänen zu erstellen, 
wobei eine Koordination der Bundesbehörden mit den 
Ländern und Gemeinden erforderlich ist (vgl. §9 Abs 3 
Bundes-LärmV).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die 
Kompetenz zur Gesetzgebung und Vollziehung in Ange-
legenheiten des Lärmschutzes in Österreich geteilt ist. 
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Viele Regelungen zum Lärmschutz finden sich jedoch 
auch in internen Leitfäden15, Richtlinien16 und Dienst 
anweisungen17 der Behörden wieder, was eine Beurteilung 
der praktischen Auswirkungen der hoheitlichen Regelun-
gen erschwert.

3.3 Immissionsgrenzwerte

Die Grenzwerte, sei es für zulässige Emissionen oder 
Immissionen, sind in Österreich in verschiedenen Geset-
zen, Verordnungen, Normen, Erlässen und Dienstanwei-
sungen verankert und variieren je nach Schutzziel, Emit-
tent aber auch danach, ob es sich um Neuplanungen oder 
Bestandssanierungen handelt. Dabei werden die Richt-
werte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) (siehe 
Tabelle 1) im Sinne eines vorbeugenden Gesundheits-
schutzes nicht immer erreicht, was gleichzeitig aber nicht 

15 z. B. Lärmschutz und Lärmsanierung Steiermark (Stmk LReg 200X)
16 z. B. Bestandsanierung an Eisenbahnen (BMVIT 2006)
17 z. B. Lärmschutz an bestehenden Bundesstraßen (BMVIT 2011)

                     
                        Quellen: Tabelle 1: Handbuch Umgebungslärm (Gratt et al. 2007: 35) 
   Tabelle 2: Planungsrichtwerte gemäß ÖNORM S 5021 18

18 ÖNORM S 5021:2017 08 01 „Schalltechnische Grundlagen für die 
örtliche und überörtliche Raumplanung und Raumordnung

Tabelle 1: Richtwerte der Weltgesundheitsorganisation

Tabelle 2: Planungsrichtwerte gemäß ÖNORM S 5021
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zwingend bedeuten muss, dass gesundheitliche Schädi-
gungen auftreten.    

Die Immissionsgrenzwerte für die jeweiligen Widmungs-
kategorien in den Bundesländern orientieren sich im 
Wesentlichen an der ÖNORM S 5021 (siehe Tabelle 2) und 
den Richtlinien des Österreichischen Arbeitsring für Lärm-
bekämpfung (ÖAL). Als Schwellenwerte für die Bewertung 
von Umgebungslärm als Grundlage für die Aktionsplanung 
gemäß UmgebungslärmRL kommen die Lärmindizes in 
Tabelle 3 zum Einsatz.

Quellen: § 3 Bundes-LärmV

Die Berechnung von Lden erfolgt hier jeweils getrennt 
nach der Lärmquellenart (Straßen-, Schienen-, Luftver-
kehr, Anlagen) analog zur ÖNORM S 5021, wo diese im 
Beurteilungspegel Lr, den als allgemeine Lärmbelastung 
energetisch summiert werden. In der SchIV sind die Gren-
zwerte abhängig vom jeweiligen Beurteilungspegel vor Lr 
vor der Realisierung der baulichen Maßnahme. Lr ist dabei 
der um 5 dB-Punkte reduzierte LA,eq (=“Schienenbonus“). 
Sie betragen:

„1. für die Tagzeit 
 - 60 dB, wenn Lr ≤ 50 dB, 
 - Lr + 10 dB, wenn 50 dB ≤ Lr ≤ 55 dB, sowie 
 - 65 dB, wenn Lr ≥ 55 dB, und 
2. für die Nachtzeit 
 - 50 dB, wenn Lr ≤ 40 dB, 
 - Lr + 10 dB, wenn 40 dB ≤ Lr ≤ 45 dB, sowie 
 - 55 dB, wenn Lr ≥ 45 dB.“ (§4 SchIV)

Im Vergleich zu den Immissionsschutzverordnungen 
für Fluglärm (BGBl. II Nr. 364/2012) und Bundesstraßen 
(BGBl.II 2014/215) fehlt bei der SchIV ein Grenzwert für 
die Spitzenpegel. Darüber hinaus wird der Schienenbonus 
gewährt, die Berechnung der Pegel erfolgt nur für Tag- 
und Nachtzeiten und es wird nicht, wie in den meisten 
Normen und Richtlinien üblich, der Lden angewandt, der 
„mit der Wirkung des Lärms auf Menschen sehr gut kor-
reliert“ (Lechner 2015). Ob die Verordnung noch zeitge-
mäß ist, wird zurzeit in der technischen, aber auch in der 
juristischen Fachwelt diskutiert (vgl. Berger, Schmelz 2015: 
179-185).

3.4 Lärmschutz in den Raumordnungs-
gesetzen (ROG)/ Raumplanungsge-
setzen (RPG) der Länder

 
Neben den Regelungen, die im Zuge der Umsetzung der 
UmgebungslärmRL aufgenommen/adaptiert wurden, 
finden sich in den ROG/RPG Bestimmungen, die sich mit 
Schallschutz/Lärmbekämpfung beschäftigen und beson-
ders für die Raumplanung relevant sind:

Burgenland

Der Lärmschutz findet bei den Regelungen für den Flä-
chenwidmungsplan (FLWP) explizite Erwähnung. So heißt 
es in § 13 Abs 2: „Die [...]Flächen sind so festzulegen, daß 
[sic!] nach Möglichkeit eine funktionelle Gliederung des 
Gemeindegebietes erreicht und eine Beeinträchtigung der 
Bevölkerung, insbesondere durch Lärm, Abwässer, Verun-
reinigung der Luft und dergleichen tunlichst vermieden 
wird.“

Kärnten

Zu den Bestimmungen über den FLWP wird auch im Kärnt-
ner Gemeindeplanungsgesetz der Lärmschutz erwähnt: 
So sind bei der Erstellung des FLWPs auch Maßnahmen 
bestehender Aktionspläne (gem. § 7 Bundes-Umge-
bungslärmschutzgesetz) zu beachten (vgl. § 1 Abs 2). Das 
Bauland ist in „möglichst geschlossene und abgerundete 
Baugebiete zu gliedern“ und zwar so, dass „gegenseitige 
Beeinträchtigungen [unterschiedlicher Nutzungen, d. 
Verf.] und örtlich unzumutbare Umweltbelastungen, insbe-
sondere durch Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigung [...] 
möglichst vermieden werden. Zur Beurteilung der Lärmbe-
lästigung sind die strategischen Lärmkarten [...] heranzu-
ziehen [...]“ (ibid. Abs  3).

Auch bei Sonderwidmungen wie Einkaufszentren, oder 
Veranstaltungszentren wird die Berücksichtigung des 
Lärm- und Umweltschutzes (vgl. § 8 Abs 7 und 12) explizit 
angeführt. Im Zusammenhang mit Einkaufszentren erfolgt 
eine weitere Erwähnung des Lärm- und Umweltschutzes 
bei der Festlegung der höchstzulässigen Verkaufsfläche im 
Bebauungsplan (BBP) (vgl. § 25 Abs 10).

Niederösterreich

Neben der Begriffsdefinition für die Raumordnung (§1 Abs 
1 Z1 NÖ ROG) und den Leitzielen für die Raumordnung 
(§ 1 Abs 2) findet sich der Lärmschutz in Niederöster-
reich in einigen Bestimmungen wieder: So besteht die  
Möglichkeit in regionalen Raumordnungsprogrammen 
(§10) „Ballungsräume“, „ruhige Gebiete in einem Bal-
lungsraum“ und „ruhige Gebiete auf dem Land“ festzu-
legen (vgl.§ 10 Abs 4). In diesen ruhigen Gebieten „sind 
Flächenwidmungen unzulässig, die zu einer erheblichen 
Verschlechterung der Umgebungslärmsituation führen 

Tabelle 3: Schwellenwerte gemäß Umgebungslärm-RL
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können.“ (§ 14 Abs 2 Z 10)

Außerdem dürfen nach Z 8 „Wohnbauland, Sondergebiete 
mit besonderem Schutzbedürfnis sowie Widmungen für 
Erholungseinrichtungen [...] nur außerhalb von Störungs-
einflüssen [...] angeordnet werden.“ Darüber hinaus gelten 
bei „erstmaliger Widmung von Bauland bei Festlegung von 
lärmsensiblen Widmungsarten“ (§ 14 Abs 2 Z 18) folgende 
Grundsätze: Sind für eine Widmung Lärmschutzmaßnah-
men notwendig, dürfen die Flächen nur gewidmet wer-
den, wenn keine besser geeigneten Flächen zur Verfügung 
stehen und „wenn die auf Grundlage eines Lärmschutz-
projektes gewählten Schutzmaßnahmen bezeichnet und 
sichergestellt sind“.

Bei der Beurteilung des Lärmausmaßes ist auch die abseh-
bare Entwicklung zu berücksichtigen. Die Freigabe von 
Aufschließungszonen gem. § 16 Abs 4 erfolgt nach Festle-
gungen im örtlichen Raumordnungsprogramm, etwa nach 
„[...] Fertigstellung oder Sicherstellung der Ausführung inf-
rastruktureller Einrichtungen sowie von Lärmschutzbauten 
[...]“ (§ 16 Abs 4).

Regelungen über Lärmschutzmaßnahmen sind in Raum-
ordnungsverträgen zwischen Gemeinden und Grundei-
gentümer_innen im Zuge von Baulandwidmungen zulässig 
(vgl. § 17 Abs 2). Darüber dürfte eine Nö. Grenzwertver-
ordnung (LGBl. 8000/4-0) nach dem alten NÖ ROG von 
1976 noch rechtsgültig sein (vgl. Forum Schall, 2015: 9), 
nach der Immissionsgrenzwerte „bei der Neufestlegung 
der Widmungsart Bauland in der jeweiligen Nutzungsart 
zu berücksichtigen sind“ (§ 2, Nö. Grenzwertverordnung). 

Oberösterreich

Im OÖ ROG ist der Lärmschutz in nur wenigen Passagen 
explizit erwähnt: „[Grenzwerte sind von der Landesregie-
rung durch Verordnung für die einzelnen Widmungska-
tegorien, d. Verf.] nach dem jeweiligen Stand der Technik 
festzulegen; bei der Festlegung von Grenzwerten für Lärm 
können für verschiedene Tageszeiten verschiedene Werte 
bestimmt werden.“ (§21 Abs 4) Diese Grenzwerte wurden 
in der Oö. Grenzwertverordnung (StF: LGBl. Nr. 22/1995, 
idF LGBl. Nr. 93/1995) festgelegt. 

Der BBP kann „Bestimmungen über Einfriedungen, Lärm- 
und Schallschutzwände sowie ähnliche Umwelteinrichtun-
gen;“ (§32 Abs 2 Z 12) enthalten.

Salzburg

Die Gemeinde hat im Räumlichen Entwicklungskonzept 
(REK) Rahmenbedingungen für die Nutzung von Bauland-
flächen zu treffen: „[Dabei, d. Verf.] sind die planungsre-
levanten Vorgaben (Lärmschutz, Naturschutz udgl) ein-
schließlich solche über allfällige Voraussetzungen (zeitliche 
Abfolge, Alternativstandorte, Vorbehalte udgl) zu treffen.“ 
(§25 Abs 4 Z4)

Bei der Widmung von Bauland ist auf eine „ausreichend 
Umweltqualität (Besonnung, Klima, Belastung durch Lärm 
und Luftschadstoffe udgl)“ (§ 28 Abs 4 Z3) zu achten.

Die Zulässigkeit von baulichen Anlagen für Betriebe in den 
unterschiedlichen Baulandkategorien ist unter anderem 
durch die Abstufung „keine Lärmbelästigung“ in reinen 
Wohngebieten (W), „keine erhebliche Lärmbelästigung“ 
im erweiterten Wohngebiet (EW) bzw. „keine übermäßige 
Lärmbelästigung“ im ländlichen Kerngebiet (LK) definiert 
(vgl. §30 Abs 1). Im BBP sind Baugrenzlinien festzulegen, 
damit „[...] die dem Aufenthalt von Menschen dienenden 
Räume soweit wie möglich vor Lärmeinwirkung geschützt 
sind.“ (§ 55 Abs 5) Außerdem können im BBP „Maßnah-
men zu Zwecken des Immissionsschutzes (z. B. Lärm-
schutzwände oder -wälle, Lärmschutzfenster);“ (§ 53 Abs 
2 Z 17) festgelegt werden.

Steiermark

Bei der Erstellung von Entwicklungsprogrammen (gem. 
§ 11 Stmk ROG) hat die Landesregierung „[...] rechts-
wirksame Planungen des Bundes zu berücksichtigen. [...] 
Insbesondere sind die strategischen Lärmkarten und die 
Aktionspläne, die auf Grund von Vorschriften betreffend 
Umgebungslärm erlassen wurden, zu berücksichtigen.“ (§ 
11 Abs 1 und 6)

Die Landesregierung muss auch für den Sachbereich 
Umgebungslärm ein Entwicklungsprogramm aufstellen: 
„[...] In diesem sind ruhige Gebiete in einem Ballungsraum 
und auf dem Land festzulegen. [...] Die Landesregierung 
kann durch Verordnung Schwellenwerte festlegen.“ (§ 11 
Abs 8)

Auch die Gemeinde hat bei ihren Planungen die strategi-
schen Lärmkarten und Aktionspläne zu berücksichtigen 
(vgl. § 19 Abs 3). Darüber hinaus müssen im Erläuterungs-
bericht zum FLWP auch die „Berechnungsnachweise (z. B. 
Geruchskreise, Lärmemissionen)“ im Zuge der Bestands-
aufnahme enthalten sein (vgl. § 25 Abs 3). Ebenso sind 
die im Entwicklungsprogramm des Landes festgelegten 
ruhigen Gebiete im FLWP ersichtlich zu machen (vgl. § 26 
Abs 7 Z 7). Im BBP können unter anderem Maßnahmen 
zum Lärmschutz einfließen (vgl. § 41 Abs 2 Z 10).

Eine Besonderheit in der Steiermark sind jedoch Sanie-
rungsgebiete, die im Flächenwidmungsplan auszuweisen 
sind: „Als Sanierungsgebiete sind Gebiete festzulegen, in 
denen Maßnahmen zur Beseitigung städtebaulicher oder 
hygienischer Mängel sowie zur Vermeidung [...] gesund-
heitsschädlicher Folgen [...] erforderlich sind. [...]. Zur 
Beseitigung der Mängel ist eine Frist von höchstens 15 
Jahren festzusetzen [...]“ (§ 29 Abs 4).

Tirol

Dabei sind bei der Bestandsaufnahme der für die  
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Raumordnung bedeutenden Gegebenheiten auch „[...] 
Nutzungsbeschränkungen aufgrund von Umweltbelastun-
gen, insbesondere im Hinblick auf Lärm und Luftschad-
stoffe, zu erheben.“ (§ 28 Abs 2).

„Die Grundflächen im Bauland sind als Wohngebiet, 
Gewerbe- und Industriegebiet oder Mischgebiet zu wid-
men. Bei der Abgrenzung der Gebiete ist darauf Bedacht zu 
nehmen, dass gegenseitige Beeinträchtigungen, insbeson-
dere durch Lärm, [...], so weit wie möglich vermieden wer-
den.“ (§ 37 Abs 2 T ROG). Grundflächen sind (in Bezug auf 
Lärm) als Bauland geeignet, wenn die Beurteilungspegel 
an den jeweiligen Grundstücksgrenzen nicht überschritten 
werden. Dabei sind die Beurteilungspegel auch direkt im 
Raumordnungsgesetz in § 37 Abs 4 geregelt. Eine Bau-
landwidmung ist dennoch möglich, wenn sich die Eignung 
durch bestimmte Anordnung oder bauliche Beschaffen-
heit von Gebäuden oder sonstige bauliche oder organisa-
torische Vorkehrungen erreichen lässt. Diese Maßnahmen 
müssen zur Widmung textlich festgelegt werden (vgl. § 37 
Abs 4).

Vorarlberg 

In Vorarlberg wird der Lärmschutz lediglich in den Rege-
lungen für den BBP explizit erwähnt: So gilt nach § 28 
Abs 2 lit f „die Vermeidung von Belästigungen durch Lärm, 
Geruch und andere störende Einflüsse“ zu berücksichtigen.

Wien

BBP dürfen Bestimmungen „[...] über die Zulässigkeit, 
Ausgestaltung, Höhe und Lage von Lärmschutzeinrichtun-
gen;“ (§5 Abs 4 lit s) enthalten. Ebenso können „[... auch, 
d. Verf.] zum Schutz der Bevölkerung vor Belästigungen, 
insbesondere durch Lärm, Staub und Gerüche [...]“ (§ 7b 
Abs 1) Zonen für Großbauvorhaben (gem. § 7b Abs 3 und 
4 BO für Wien) ausgewiesen werden. Weitere Bestim-
mungen finden sich nur zu bautechnischen Aspekten des 
Lärmschutzes (Schallschutz). 

3.5 Fazit zu den Nationalen Regeln

Unterschiedliche Grenzwerte für unterschiedliche Emit-
tenten (Straßenverkehr, Schienenverkehr, Luftverkehr, 
Betriebsstätten) treffen zwar den jeweiligen Verursacher 
direkt, bilden aber nicht unbedingt die Empfindungen der 
Betroffenen ab, die möglicherweise mehreren Schallquel-
len gleichzeitig ausgesetzt sind. Somit wäre auch in den 
Materiengesetzen des Bundes eine Gesamtbewertung 
der Immissionen (durch alle Schallerzeugergruppen) wün-
schenswert, wie sie etwa auch schon bei der Umweltprü-
fung - dort allerdings nur projektbezogen - stattfindet (vgl. 
Lechner 2015 oder Berger/Schmelz 2015).

Auch Lärmkarten, die für die Umsetzung der Umgebungs-
lärmRL erstellt werden, bilden jeweils nur die Lärmbelas-

tung für einen Lärmverursacher ab. Die ÖNORM S 5021 
und die ÖAL Richtlinie 36 Blatt 1 gehen daher einen Schritt 
weiter und empfehlen der örtlichen und überörtlichen 
Raumplanung eine Gesamtlärmbeurteilung durch energe-
tische Summierung aller erfassten Lärmverursacher.

4 Zielkonflikte

In der Raumplanung bilden die Planungsziele und -grund-
sätze neben der Grundlagenforschung die argumentative 
Basis zur Begründung von Entscheidungen und der damit 
einhergehenden Abwägung unterschiedlichster öffentli-
cher Interessen. Sie werden im folgenden Abschnitt unter-
sucht.

4.1 Raumordnungsziele der Länder

Grundsätzlich haben alle Bundesländer Planungsziele und 
Ordnungsgrundsätze formuliert19, die eine wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Ordnung und Entwicklung 
der Länder im Interesse des Gemeinwohls gewährleisten 
sollen. Dabei soll ein schonender/schützender Umgang 
mit der Umwelt und den natürlichen Lebensgrundlagen, 
sowie der Schutz der Bevölkerung vor Naturgewalten aber 
auch Umweltschäden, -gefährdungen und -belastungen 
angestrebt werden. Dabei sind die Ziele und die jeweili-
gen Schwerpunkte in den Regelungen unterschiedlich 
gewichtet. So lassen sich schon anhand der Reihenfolge 
und Nennung der Ordnungsgrundsätze und Planungsziele 
in den Raumordnungs- und Raumplanungsgesetzen zum 
Teil große Prioritätsunterschiede zwischen den einzelnen 
Bundesländern feststellen.

Burgenland

Im Burgenland finden sich Zielformulierungen für die 
überörtliche Raumplanung in § 1 „Grundsätze und Ziele“ 
des Bgld RPG. Hinsichtlich der Siedlungsstruktur und dem 
Schutz der Bevölkerung heißt es unter anderem in Abs 2 

19 Bgld. RPG 1969 § 1 – Burgenländisches Raumplanungsgesetz. StF: 
LGBl. Nr. 18/1969, idF: LGBl. Nr. 61/2017 
K-ROG 1969 § 2 – Kärntner Raumordnungsgesetz. StF: LGBl Nr 
76/1969, idF: LGBl. Nr. 136/2001 
NÖ ROG 2014 §1 - Niederösterreichisches Raumordnungsgesetz 
2014, StF: LGBl. Nr. 3/2015, idF: LGBl. Nr. 65/2017 
Oö. ROG 1994 §2 – Oberösterreichisches Raumordnungsgesetz. 
StF: LGBl.Nr. 114/1993, idF LGBl. Nr. 69/2015 
Sbg. ROG 2009 §2 – Salzburger Raumordnungsgesetz. StF: LGBl Nr 
30/2009, idF: LGBl Nr 96/2017 
StROG 2010 §3 – Steiermärkisches Raumordnungsgesetz. StF: 
LGBl. Nr. 49/2010, idF: LGBl. Nr. 61/2017 
TROG 2016, §§1,2 u. 27 - Tiroler Raumordnungsgesetz 2016. StF: 
LGBl. Nr. 101/2016 
Vbg. RPG 1996 §2 - Vorarlberger Raumplanungsgesetz. StF: LGBl. 
Nr. 39/1996, idF: LGBl.Nr. 2/2017 
BO für Wien 1930 §1 Abs2 - Wiener Stadtentwicklungs-, Stadtpla-
nungs- und Baugesetzbuch. StF: LGBl. Nr. 11/1930, idF: LGBl. Nr. 
27/2016
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Z 5: „Die Bevölkerung ist vor Gefährdung durch Naturge-
walten [...] sowie vor Umweltschäden, -gefährdungen und 
-belastungen durch richtige Standortwahl dauergenutzter 
Einrichtungen insbesondere unter Berücksichtigung der 
Siedlungsstruktur bestmöglich zu schützen.“ In Z 13 heißt 
es weiter: „Das Siedlungssystem soll derart entwickelt wer-
den, daß [...] eine bestmögliche Abstimmung der Stand-
orte für Wohnen, wirtschaftliche Unternehmen, öffentli-
che Dienstleistungseinrichtungen und Erholungsgebiete 
erreicht wird. Die Erhaltung bzw. Belebung von Stadt- und 
Ortskernen ist zu gewährleisten.“

Kärnten

Die Zielformulierungen im Kärntner Raumordnungsgesetz 
sind im § 2 Abs 1 und 2 zu finden. Die Raumplanung hat 
dabei die Bevölkerung „vor Gefährdungen [...] sowie vor 
vermeidbaren Umweltbelastungen durch eine entspre-
chende Standortplanung bei dauergenutzten Einrichtun-
gen zu schützen.“ (ibid. Z 4). Dabei ist die Siedlungsstruktur 
so zu entwicklen, dass die verschiedenen Landnutzungen 
bestmöglich abgestimmt sind und gegenseitige Beein-
trächtigungen weitestgehend vermieden werden. (vgl. 
ibid. Z 7). Zudem sind die „Verkehrsbedürfnisse der 
Bevölkerung und der Wirtschaft [...] unter Beachtung der 
bestehenden Strukturen und unter Berücksichtigung der 
Umwelt, der Gesundheit der Bevölkerung und des Land-
schaftsschutzes zu decken.“ (ibid. Z 11) 

Niederösterreich

In Niederösterreich ist der Lärmschutz schon in der 
Begriffsdefinition für die Raumordnung enthalten. So 
heißt es in § 1 Abs 1 Z 1 NÖ ROG: „Raumordnung: die 
vorausschauende Gestaltung eines Gebietes zur Gewähr-
leistung der bestmöglichen Nutzung und Sicherung des 
Lebensraumes unter Bedachtnahme auf die natürlichen 
Gegebenheiten, [...], die Sicherung der lebensbedingten 
Erfordernisse, insbesondere zur Erhaltung der [...] Gesund-
heit der Bevölkerung, vor allem Schutz vor Lärm, Erschüt-
terungen, Verunreinigungen der Luft, des Wassers und des 
Bodens, sowie vor Verkehrsunfallsgefahren;“

Als Leitziele (§ 1 Abs 2) werden neben schonender und 
nachhaltiger Verwendung natürlicher Ressourcen, der 
Reduktion von Treibhausgasen (vgl. Abs 2, Z 1 lit b), der 
Bedachtnahme auf möglichst geringes Gesamtverkehr-
saufkommen und Verlagerung des Verkehrs auf jene Ver-
kehrsträger mit den vergleichsweise geringsten negativen 
Auswirkungen (ibid. Z 1 lit e) auch der Gesundheitsschutz 
der Bevölkerung und der Schutz vor Gefährdungen durch 
Lärm und andere Immissionen (vgl. ibid. Z 1 lit i) genannt.

Oberösterreich

In Oberösterreich findet der Lärmschutz im Speziellen 
und der Schutz der Bevölkerung vor Immissionen im All-
gemeinen bei den Zielen der Raumordnung keine explizite 

Erwähnung. Dennoch wird ein „[... umfassender, d. Verf.] 
Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen sowie die 
Sicherung oder Wiederherstellung eines ausgewogenen 
Naturhaushaltes; [...]“ (§ 2 Abs 1 Z 1 OÖ ROG) als obers-
tes Raumordnungsziel festgeschrieben. Die Sicherung und 
Verbesserung der Siedlungsstruktur und die Stärkung des 
ländlichen Raums (vgl. ibid. Z 3), aber auch die Leistungs-
fähigkeit der Wirtschaft und der Landwirtschaft (vgl. ibid. 
Z 4 und Z 5) sind in den Zielbestimmungen weit vorne 
gereiht. Dabei soll aber auch für alle Nutzungen auf spar-
same Grundinanspruchnahme und bestmögliche Abstim-
mung der Widmungen (vgl. ibid. Z 6) geachtet werden und 
Zersiedelung vermieden werden (vgl. ibid. Z 7). Die Orts- 
und Stadtentwicklung soll unter „besonderer Berücksich-
tigung der Stärkung der Stadt- und Ortskerne“ betrieben 
werden (vgl. ibid. Z 10).

Salzburg

Auch im Salzburger ROG ist zum Schutz der Bevölkerung 
vor Lärm keine explizite Zielbestimmung enthalten. Aller-
dings ist unmittelbar nach Schutzzielen für Boden, Pflan-
zen- und Tierwelt, sowie Luft und Wasser, des Klimas und 
des Landschaftsbildes (vgl. § 2 Abs 1 Z 2 und Z 3 Sbg ROG) 
festgelegt, dass die Bevölkerung neben Naturgefahren 
auch „vor Umweltschäden, -gefährdungen und -belas-
tungen durch richtige Standortwahl dauergenutzter Ein-
richtungen und durch Schutzmaßnahmen bestmöglich zu 
schützen [ist, d. Verf]“ (ibid. Z 4).

Der geordneten Siedlungsentwicklung und dem haushäl-
terischen Umgang mit Grund und Boden kommt jedoch 
in den Raumordnungsgrundsätzen (§ 2 Abs 2) eine hohe 
Bedeutung zu. So wird etwa der Vorrang der Siedlungsent-
wicklung nach innen (vgl. § 2 Abs 2 Z 2), die Vermeidung 
von Zersiedelung (ibid. Z 3) aber auch die „Orientierung 
der Siedlungsentwicklung an den Einrichtungen des öffent-
lichen Verkehrs [...]“ (ibid. Z 7) konkret aufgelistet. 

Steiermark

In der Steiermark sind die Raumordnungsziele nach den 
Raumordnungsgrundsätzen, im Wesentlichen dem Erhalt 
bzw. der Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen, 
dem sparsamen Umgang mit Ressourcen und Flächen, etc. 
(vgl. §3 Abs 1 Stmk ROG) abzuwägen. Nach dem Ziel der 
Entwicklung der Wirtschaft- und Sozialstruktur des Lan-
des (ibid. Abs 2 Z 1) ist das Ziel der Entwicklung der Sied-
lungsstruktur (ibid. Z 2) weit vorne gereiht. Explizit wird 
die Entwicklung nach dem Prinzip der gestreuten Schwer-
punktbildung (dezentrale Konzentration), von innen nach 
außen, aber auch durch die Passagen „f) Ausrichtung an 
der Infrastruktur, g) im Einzugsbereich öffentlicher Ver-
kehrsmittel“ (ibid. Abs 2 Z 2) weiter präzisiert.

Zu den weiteren Zielen zählen etwa Z 4: „Gestaltung und 
Erhaltung der Landschaft sowie Schutz vor Beeinträchti-
gungen [...]“ oder Z 5: „Schutz erhaltenswerter Kulturgü-
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ter, Stadt- und Ortsgebiete.“ Der Schutz der Bevölkerung 
vor Lärm und anderen Immissionen ist bei den Raumord-
nungszielen explizit nicht aufgeführt. In den Allgemeinen 
Bestimmungen des Gesetzes (§1 Abs 2) heißt es jedoch: 
„Raumordnung [...] ist die planmäßige, vorausschauende 
Gestaltung eines Gebietes, um die nachhaltige und best-
mögliche Nutzung und Sicherung des Lebensraumes im 
Interesse des Gemeinwohles zu gewährleisten. Dabei ist [... 
auch, d. Verf.] auf die Erfordernisse des Umweltschutzes 
[...] Bedacht zu nehmen.“

Tirol

Tirol trennt die Ziele der überörtlichen Raumplanung 
von denen der örtlichen. So sind zunächst die Ziele der 
überörtlichen Raumordnung definiert: Neben der spar-
samen und zweckmäßigen Nutzung des Bodens (vgl. § 1 
Abs 2 lit a) stehen „der Schutz und die Pflege der Umwelt, 
insbesondere [...] die Vermeidung oder Verringerung der 
schädlichen Auswirkungen von Lärm,“ (§ 1 Abs 2 lit b) an 
oberster Stelle. 

Unter den Zielen der örtlichen Raumordnung finden sich 
unter anderem: Die Entwicklung des Siedlungsraumes und 
die Verhinderung der Zersiedelung, die verkehrsmäßige 
Erschließung, insbesondere auch mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, die weitest mögliche Vermeidung von Nut-
zungskonflikten und wechselseitigen Beeinträchtigungen, 
eine bodensparende Bebauung unter Berücksichtigung 
der Möglichkeiten verdichteter Bauweisen- und Baufor-
men einschließlich der nachträglichen Verdichtung beste-
hender Bauformen, ebenso wie eine bodensparende ver-
kehrsmäßige Erschließung, uvam. (vgl. § 27 Abs 2).

Vorarlberg 

Die Regelungen in Vorarlberg vermitteln den Eindruck, 
dass der Schwerpunkt auf der geordneten und flächenspa-
renden Siedlungsentwicklung liegt. So heißt es in § 2 Abs 1 
Vbg RPG: „Die Raumplanung hat eine dem allgemeinen 
Besten dienende Gesamtgestaltung des Landesgebiets 
anzustreben.“ Genauer werden diese Ziele im Abs 2 defi-
niert, wo in lit a die „nachhaltige Sicherung der räumlichen 
Existenzgrundlagen der Menschen, besonders für Wohnen 
und Arbeiten“ als erstes genannt werden. Für die Planung 
werden in Abs 3 weitere Ziele genannt: „a) Mit Grund und 
Boden ist haushälterisch umzugehen, insbesondere sind 
Bauflächen bodensparend zu nutzen. [...]“. Vielmehr noch 
wird in lit h und lit j expliziter festgelegt: „h) Die äußeren 
Siedlungsränder sollen nicht weiter ausgedehnt werden.“ 
und „j) Räumlichen Strukturen, die zu unnötigem moto-
risierten Individualverkehr führen, ist entgegenzuwirken.“ 
Lärmschutz wird erst in Abs 3 lit i implizit als Ziel formu-
liert: „Gebiete [...] für Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Einkauf 
und sonstige Nutzungen sind einander so zuzuordnen, 
dass Belästigungen möglichst vermieden werden.“

Wien

Die Stadt Wien formuliert als Ziele ihrer Raumplanung 
neben der Vorsorge für Flächen für den erforderlichen 
Wohnraum, für Arbeits- und Produktionsstätten für 
Dienstleistungs- Gewerbe- und Industriebetriebe und 
einer angemessenen Vielfalt und Ausgewogenheit der 
Nutzungen (vgl. § 1 Abs 2 Z 1-3 BO für Wien) auch die 
„Erhaltung, [...] Herbeiführung von Umweltbedingungen, 
die gesunde Lebensgrundlagen [...] sichern, und Schaffung 
von Voraussetzungen für einen möglichst sparsamen und 
ökologisch verträglichen Umgang mit den natürlichen 
Lebensgrundlagen sowie dem Grund und Boden;“. (ibid. 
Z 4) Weiters heißt es dann explizit, dass auf „größtmög-
liche[n, d. Verf.] Schutz vor Belästigungen, insbesondere 
durch Lärm, Staub und Gerüche;“ (§ 1 Abs 2 Z 5 BO für 
Wien) Bedacht zu nehmen ist.

4.2 Fazit zu den Regelungen in den 
Ländern

Da Eisenbahnen nicht in die Kompetenzen der Länder fal-
len, gibt es in keinem ROG/RPG explizite Hinweise auf den 
Umgang mit der Situation Schiene vs. Siedlung. In einigen 
Bundesländern wird jedoch die Siedlungsentwicklung ent-
lang der Achsen des Öffentlichen Verkehrs als Grundsatz 
(Salzburg, Steiermark, Tirol) erwähnt, ebenso wie die Ver-
meidung von unnötigem motorisierten Individualverkehr 
(Vorarlberg), was in der Abwägung öffentlicher Interessen 
eine (Siedlungs-)entwicklungs-möglichkeit hin zur Schiene 
eröffnen würde.

Niederösterreich formuliert einerseits das Ziel eines mög-
lichst geringen Gesamtverkehrsaufkommens, gleichzeitig 
aber wiederholt die Zielsetzung die Bevölkerung vor Lärm 
und anderen Immissionen zu schützen. In Oberösterreich 
ist der wirtschaftsfördernde Schwerpunkt im ROG deut-
lich ablesbar, Lärmschutz findet sich nur im Hinblick auf 
Betriebsstandorte im ROG und es gibt keine Einschrän-
kung der Baulandeignung aufgrund von Lärmaspekten. 
In den westlichen Bundesländern (Vorarlberg, Tirol, Salz-
burg) aber auch in der Steiermark sind in den Zielformu-
lierungen viele, teilweise detaillierte Aussagen über eine 
kompakte, bodensparende Siedlungsentwicklung enthal-
ten. Die älteren Gesetze im Burgenland und in Kärnten 
sind diesbezüglich unspezifischer formuliert.

Wesentlichen Einfluss haben auch die Baugesetze/Bau-
ordnungen der Länder, von denen die Zulässigkeit von 
Bauführungen maßgeblich abhängt. Viele weitere Rege-
lungen sind zudem in Richtlinien und Leitfäden der Behör-
den versteckt. Insgesamt ist es schwer die tatsächlichen 
Wirkungen anhand der Zielformulierungen dieser Regel-
werke in der Praxis abzuschätzen, da nicht nur raumplane-
risch-fachliche Aspekte, sondern immer auch gesellschaft-
liche und politische Einflüsse die Planungen beeinflussen.
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5 Lärmschutzpläne und -maßnah-
men in Österreich

Nach Darstellung der rechtlichen Rahmenbedingungen 
erfolgt nun ein Blick auf die Umsetzung des Lärmschutzes 
in Österreich. Ein wesentlicher Akteur in der Lärmbekämp-
fung in Österreich ist der Österreichischer Arbeitsring für 
Lärmbekämpfung (ÖAL). Der ÖAL ist seit 1992 ein Verein 
dem unter anderem alle Bundesländer, die Landeshaupt-
städte Graz und Linz, die Wirtschaftskammer Österreich, 
das Umweltbundesamt aber z. B. auch die ASFINAG ange-
hören. Die interdisziplinären Arbeitsgruppen beschäftigen 
sich unter anderem auch mit Lärm am Arbeitsplatz, Lär-
marmem Baubetrieb oder Alltagslärm. Die Arbeitsergeb-
nisse werden in Form der ÖAL-Richtlinien dokumentiert. 
Diese enthalten unter anderem auch „Good-Practice“-Bei-
spiele und Arbeitshilfen. (vgl. ÖAL 2017)

Wesentliche Richtlinien für die Raumplanung sind z. B. die 
ÖAL-Richtlinie Nr. 36 Blatt 1-5 zur „Erstellung von Schallim-
missionskarten und Konfliktzonenplänen und Planung von 
Lärmminderungsmaßnahmen“ für die örtliche und über-
örtliche Raumplanung (Blatt 1) oder zu den Anforderun-
gen im Anwendungsbereich der UmgebungslärmRL (Blatt 
2), aber auch die ÖAL-RL 40 „Der Einsatz von kooperativen 
Verfahren zur Lärmminderung in städtischen Gebieten“.

5.1 Lärmsanierung

Lärmsanierung durch den Bund (Schiene)

Mit der SchIV wurden bereits 1993 Regelungen für die 
Lärmschutzmaßnahmen entlang von Neu- und Aus-
baustrecken festgelegt. Die 2001 erarbeiteten Durch-
führungsbestimmungen zur Schienenverkehrslärm-Im-
missionsschutzverordnung (DB-SchIV) sollen eine 
österreichweit einheitliche Anwendung der SchIV erleich-
tern. Seit 1994 gibt es entlang der bestehenden Eisen-
bahnstrecken Immissionskataster für alle Bundesländer, 
welche die auftretenden Lärmbelastungen darstellen. 
Unter Berücksichtigung von Objekts- und Personenstand-
serhebungen wurden für die lärmbelästigten Zonen Priori-
tätenreihungen vorgenommen und mit den Ländern Über-
einkommen über die Planung, Durchführung, Erhaltung 
und Finanzierung der Lärmschutzmaßnahmen getroffen. 
Um eine österreichweit einheitliche Umsetzung des Sanie-
rungsprogramms zu erreichen, wurde gemeinsam mit 
den Ländern 1996 die „Richtlinie für die schalltechnische 
Sanierung der Eisenbahn-Bestandsstrecken der Österrei-
chischen Bundesbahnen“ (siehe BMVIT, 2006) erarbeitet, 
welche seither mehrmals angepasst wurde Die Richtlinie 
soll sicherstellen, dass unabhängig ob es sich um einen 
Neu- oder Ausbau oder um eine Bestandssanierung han-
delt, die gleichen Kriterien bei Planung und Realisierung 
der Lärmschutzmaßnahmen gelten (vgl. BMVIT 2013: 27).

Minderung der Schallerzeugung

Die Schienenfahrzeug - Lärmzulässigkeitsverordnung 
(SchLV - BGBl. Nr. 414/1993) legt Grenzwerte für die von 
Schienenfahrzeugen verursachten Schallemissionen fest. 
Damit soll erreicht werden, dass trotz steigender Verkehrs-
leistungen die Lärmemissionen reduziert bzw. zumindest 
nicht erhöht werden. Die Problematik bei den Maßnah-
men am Emissionsort (Fahrzeug) liegt am hohen interna-
tionalen Austausch des Wagenmaterials und der langen 
Lebensdauer des Fuhrparks von Schienenfahrzeugen (bis 
zu 40 Jahre), was den Austausch auf lärmarme Fahrzeuge 
mit Scheibenbremsen bzw. lärmarmer Bremsklötze verzö-
gert. Erst wenn über 90% der alten Güterwagen ersetzt 
sind, würde die Reduktion auch immissionsseitig stärker 
wirksam (vgl. Gratt et al. 2007: 68). Als Anreizsystem gibt 
es für Eisenbahnunternehmen seit 2017 einen Bonus für 
die Verwendung leiser Güterwaggons und somit ein lärm-
abhängiges Infrastrukturbenützungsentgelt (vgl. Lärminfo 
2018).

Minderung der Schallausbreitung

Seit Umsetzung des Sanierungsprogrammes wurden hun-
derte km Lärmschutzwände, zahlreiche Einhausungen 
gebaut und andere Maßnahmen entlang von Eisenbahn-
strecken in Österreich durchgeführt (siehe BMVIT 2013).

Schutz am Immissionsort

Auch objektseitige Sanierungen durch Förderung von 
Schallschutzfenstern und -türen, sowie Schalldämmlüftern 
und deren Aus- und Einbau sind über diese Richtlinie gere-
gelt. Um die Förderung in Anspruch nehmen zu können, 
müssen die Eigentümer_innen allerdings eine Erklärung 
abgeben, in der diese und ihre allfälligen Rechtsnachfol-
ger_innen auf jegliche Forderungen gegenüber den ÖBB 
bzw. dem Bund aus dem Titel der schalltechnischen Sanie-
rung verzichten (vgl. BMVIT 2006).

Lärmsanierung Raumordnung Steiermark

Das Bundesland Steiermark ist das einzige Bundesland in 
Österreich, das sich im Rahmen der Raumordnung, kon-
kret der Flächenwidmung um die Lärmsanierung beste-
hender Flächen kümmert. Es hat neben den gesetzlichen 
Regelungen (vgl. § 29 Abs 4, Stmk ROG) dazu einen Leitfa-
den für die Raumplanung mit dem Titel „Lärmschutz und 
Lärmsanierung“ erstellt (vgl. Stmk LReg 200X).
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5.2 Lärmvorsorge

Lärmvorsorge ist eigentlich nur bei Neuplanungen bzw. bei 
großflächigen Entwicklungsgebieten möglich. Die Möglich-
keiten durch die Raumplanung sind dabei unter anderem: 

 » Die (Erstellung und) Berücksichtigung von Lärmkar-
ten, Konfliktkarten und Maßnahmen bei Neuaus-
weisung von Bauland

 » die Abstufung von Widmungen,
 » die Bündelung von Verkehrsträgern,
 » die Bündelung von Betrieben, 
 » die Erstellung von Bebauungsplänen und Bebau-

ungsvorschriften, 
 » die Ausweisung von Aufschließungsgebieten in den 

Entwicklungskonzepten und Flächenwidmungsplä-
nen um die Widmung durch Lärmschutzmaßnah-
men abzusichern,...

 
Leitfäden/Richtlinien

Neben dem „Handbuch Umgebungslärm“ (Gratt et al. 
2007) sind von verschiedensten Bundes- und Landesbe-
hörden zahlreiche Leitfäden zum Umgang der Raumpla-
nung mit Umgebungslärm entstanden. Hervorzuheben ist 
etwa die Systematik der Handlungsstufen bei der Neuaus-
weisung von Bauland in Salzburg, wo in der Landesricht-
linie ein konkretes Instrumentarium inkl. Aufschließungs-
maßnahmen erarbeitet wurde (vgl. Land Salzburg 2003). 
Exemplarisch können weitere Leitfäden angeführt werden:

 » Umweltbundesamt: Leitfaden „Lärmtechnische 
Prüfung der Wohneignung von Grundstücken in 
Widmungsfragen“ (vgl. Forum Schall 2015)

 » Steiermark: Leitfaden „Lärmschutz und Lärmsanie-
rung“ (Stmk LReg, 200X)

 
Sie bieten Entscheidungshilfen, teilweise sogar schritt-
weise Handlungsanleitungen zur Standortwahl und Stand-
ortnutzung und illustrieren Möglichkeiten zur Lärmminde-
rung/-vermeidung schon in der Planung.

5.3 Umsetzung UmgebungslärmRL

Im Zuge der Umsetzung mussten in 2 Stufen (2007 und 
2012) Lärmkartierungen entlang der Lärmquellen vor-
genommen werden. Diese Kartierungsergebnisse sind 
unter www.laerminfo.at einsehbar. Weiters hat die EU die 
Ergebnisse der ersten beiden Lärmkartierungen aus den 
Mitgliedsstaaten im Bericht „Noise in Europe“ zusammen-
gefasst (vgl. EEA 2014).

Auf Basis der Lärmerhebungen wurden bisher bundesweit 
2008, 2013 und 2018 Aktionspläne  erstellt. Aktionspläne 
müssen nach dem Bundes-LärmG einer strategischen 
Umweltprüfung unterzogen werden, wenn sie

 » „1. einen Rahmen für die künftige Genehmigung 
von Vorhaben, die im Anhang 1 UVP-G 2000 ange-
führt sind, festlegen,

 » 2. voraussichtlich Auswirkungen auf Natu-
ra-2000-Gebiete haben oder

 » 3. einen Rahmen für sonstige Projekte festlegen 
und die Umsetzung voraussichtlich erhebliche 
Umweltauswirkungen haben wird.“ (§8 Abs 1, Bun-
des-LärmG)

 
Da in Österreich bereits vor den Aktionsplänen (gemäß 
der UmgebungslärmRL) im Bereich Schiene die Lärmsa-
nierung geplant und umgesetzt wurde, lassen sich die 
Auswirkungen der RL nicht eindeutig zuordnen. Insgesamt 
wurden im Zuge der Lärmsanierung an Eisenbahnstrecken 
seit 1993 Lärmschutzmaßnahmen über eine Investitions-
summe von € 493 Mio errichtet. Die jährlichen Investiti-
onssummen für 2017 und 2018 betragen jeweils ca. € 17,5 
Mio (Stand 2012, vgl. BMVIT 2013: 36). 

5.4 Fazit zur Umsetzung von Lärm-
schutzplänen und -maßnahmen

Starke Kritik gibt es daran, dass es je nach Lärmverursa-
cher unterschiedliche Rechtsansprüche auf Lärmschutz 
für Anrainer_innen gibt. So haben Anrainer von betrieb-
lichen Lärmquellen stärkere Rechte  als Anrainer von 
bestehenden Verkehrswegen, da die Regelungen dazu fast 
ausschließlich in internen Richtlinien  der Infrastrukturbe-
treiber zu finden sind. Zudem können etwa aus der SchIV 
keine subjektiv-öffentlichen Rechte begründet werden. 
(vgl. § 5 Abs 7 SchIV)

Kritikwürdig ist auch das Fördersystem für den objektseiti-
gen Schutz vor Verkehrslärm, das nur einmalig in Anspruch 
genommen werden kann (siehe Fußnote 5). Darüber 
hinaus gilt die Verpflichtung zum Lärmschutz durch den 
Infrastrukturbetreiber nur soweit, „als dies mit einem im 
Hinblick auf den erzielbaren Zweck wirtschaftlich vertret-
baren Aufwand erreicht werden kann“ (§ 5 Abs 1 SchIV). 
(vgl. Hochreiter 2008: 54ff)

Ebenso lässt sich im Hinblick auf die Qualität der berech-
neten Lärmkarten Kritik an den Vorgaben durch die Umge-
bungslärmRL üben, da die Daten für die Planung nicht 
unbedingt verlässliche Auskünfte liefern. So wird auf die 
Einschränkungen der Benutzbarkeit sogar in der Metho-
denbeschreibung des BMLUFW hingewiesen:

„[...] Strategische Lärmkarten werden rechnerisch ermit-
telt, [...]. Die Pegelwerte stellen die Lärmimmission in einer 
Höhe von 4m über dem Boden dar und sind daher sowohl 
für den Schutz des Freiraumes als auch hinsichtlich von 
Aussagen für hohe Gebäude nur bedingt geeignet und nur 
bedingt anwendbar.
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Weiters ist zu berücksichtigen, dass die Berech-
nung der Lärmausbreitung vereinfacht erfolgt [...]. 
Die ausgewiesenen Immissionswerte können daher - ins-
besondere natürlich auch bei Vorliegen lokaler Lärmquel-
len, welche nicht in den Bearbeitungsumfang der Umge-
bungslärmgesetzgebung fallen - von der tatsächlichen 
Lärmbelastung abweichen.“ (BMLFUW 2016-2)

Zudem existiert eine umfassendere Lärmkartierung nur 
für die Ballungsräume (gem. Bundes-LärmV) und entlang 
von hochrangigen Straßen bzw. Schienenwegen, wobei 
dabei auch keine Gesamtlärmermittlung erfolgt. Ebenso 
werden die eingeschränkten Möglichkeiten zur Öffent-
lichkeitsbeteiligung bei der Erstellung von Lärmkarten und 
Aktionsplänen kritisiert, was mittlerweile zwar verbessert 
wurde, aber immer noch nicht zufriedenstellend sei (vgl. 
Bundesarbeiterkammer 2013: 7f).

6 Schlussfolgerungen: Relevanz 
für die Raumplanung

An Lärmschutz wird von vielen Beteiligten erst im Zusam-
menhang mit bautechnischen Maßnahmen, wie Lärm-
schutzwänden oder Schallschutzfenstern gedacht. Dabei 
hätte die Raumplanung durchaus Möglichkeiten einen 
effektiven Lärmschutz zu erreichen. Dazu zählen das 
gesamte raumplanerische Instrumentarium von Flächen-
widmungs- und Bebauungsplänen bis hin zu vertraglichen 
Lösungen, der Bewusstseinsbildung und die intelligente 
Kombination der Instrumente.

Die Länderregelungen sind bzgl. Lärmschutz und Sied-
lungsentwicklung unterschiedlich streng und unter-
schiedlich explizit. Niederösterreich, Steiermark und Tirol 
erscheinen bzgl. der Baulandeignung die strengsten Rege-
lungen aufzuweisen. Abgesehen von der Steiermark sind 
Bestandssanierungen nicht Teil der ROG/RPG. Eine Har-
monisierung der Regelungen (ROG/RPG/Eisenbahn) hin 
zu einer gesamtheitlichen Lärmbeurteilung (unabhängig 
von der Emmittentengruppe) ist erstrebenswert, um den 
Anrainerschutz bei Verkehrslärm zu verbessern. Damit 
könnten die Infrastrukturbetreiber_innen mehr in die 
Verantwortung genommen werden, um die gesellschaft-
liche Akzeptanz gegenüber der Bahn zu steigern. Dies 
kann etwa durch eine Überarbeitung der Regelungen zum 
Objektschutz oder durch eine Angleichung der Immissi-
onsgrenzen der SchIV an die ÖNORM S 5021 bewerkstel-
ligt werden.

Die Möglichkeiten der örtlichen Raumplanung bei der Nut-
zungsplanung (Flächenwidmung) reichen von der Planung 
der Erschließung über die Anordnung und Abstufung von 
Nutzungen und dadurch resultierende Mindestabstände, 
die Ausweisung von Aufschließungsgebieten hin bis zur 
Definition der Aufschließungskriterien, um nur einige zu 

nennen. Die Bebauungsplanung ist durch die Verordnung 
von Baulinien, Bauhöhen, Bauweisen und Bauformen und 
bautechnische Vorgaben zur Gestaltung der Außenteile 
wohl das effektivste Instrument um die Lärmbelastung zu 
mindern oder gar zu verhindern. Die Erstellung von Lärm-
karten, Konfliktkarten und Maßnahmenpläne auf Gemein-
deebene bieten dazu transparente Entscheidungsgrundla-
gen. Die ÖAL-RL 36 Blatt 1 bietet hier eine, auch in der 
recherchierten Literatur akzeptierte Ausgangsbasis. Das 
Umgebungslärm-Regime der EU scheint hingegen für eine 
Gesamtlärmbewertung und für Planungsentscheidungen 
auf Gemeindeebene abseits der definierten Ballungs-
räume nur eingeschränkt tauglich zu sein. Die einheitli-
chen Farbcodes und die einheitliche Plandarstellung sind 
aber auf alle Fälle sinnvoll.

Die Zielkonflikte der Raumordnung manifestieren sich an 
konkreten Beispielen, die ROG/RPG bieten hinsichtlich der 
Zielsetzungen jedoch einen beträchtlichen Ermessens-
spielraum im Sinne einer flexiblen Interessensabwägung, 
sodass die praktische Umsetzung sehr stark von den han-
delnden Personen in den Gemeinden und Planungsbüros 
und von der planerischen Kultur im Bundesland/in den 
Gemeinden abhängen wird.  In der Literatur gibt es dazu 
zahlreiche Empfehlungen wie die Raumordnung mit Lärm 
umgehen soll (siehe Abschnitt „5.2. Lärmvorsorge“). Wird 
der Schallschutz bei den Planungen frühzeitig mitgedacht, 
kann die akustische Qualität bei niedrigem Aufwand 
stark verbessert werden (siehe dazu u.a. Österreichische 
Gesellschaft für Raumplanung 2007: 40-68 oder Gratt et 
al. 2007) .

Wesentliche Handlungsgrundsätze sind dabei:

 » Verkehr bündeln statt trennen
 » Betriebe bündeln statt trennen
 » Widmungsabstufungen nutzen (Schutzabstände, 

Pufferzonen)
 » Akustische Verdeckung ausnützen
 » Schließung von Baulücken
 » Selbstabschirmung von Wohngebäuden (durch 

Bebauungsvorschriften)
 
Auch durch Nutzungsmischung von emissionsarmen Nut-
zungen (z. B. Büronutzung und Wohnnutzung) kann die 
Wohnnutzung vor Lärm geschützt werden. In geschlos-
senen Ortskernen und städtischem Umfeld kann eine 
geschlossene Bebauung zu abgeschirmten privaten Frei-
räumen führen. In ländlichen Bereichen kann auch das 
Abrücken von der Straße (Schutzabstände) um wenige 
Meter zu einer deutlichen Minderung der Immissionen an 
der Häuserfassade führen und bei Einzelhausverbauung 
kann ein Flankenschutz durch Nebengebäude den Garten 
abschirmen. Neben technischen Maßnahmen kann auch 
durch die Grundrissgestaltung (z. B. Schlafräume nur an 
der lärmabgewandten Seite) eine Minderung der Lärmbe-
lastung erreicht werden. (vgl. Österreichische Gesellschaft 
für Raumplanung 2007: 51).
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In der Vertragsraumordnung bieten Verwendungs- und 
Aufschließungsverträge zahlreiche Möglichkeiten die 
gebaute Umsetzung der Flächenwidmungs- und Bebau-
ungsplanung zusätzlich abzusichern. So können durch  
Aufschließungsverträge schallschutztechnische Maßnah-
men vereinbart werden: In Niederösterreich sind bei-
spielsweise Regelungen über Lärmschutzmaßnahmen 
in Raumordnungsverträgen zwischen Gemeinden und 
Grundeigentümer_innen im Zuge von Baulandwidmun-
gen zulässig (vgl. § 17 Abs 2 NÖ ROG). 

Die Möglichkeiten der Raumplanung beim Lärmschutz 
sind dadurch sehr vielfältig. Wesentlich ist es jedenfalls 

,im gesamten Planungsprozess durch Kombination der 
zu Verfügung stehenden Instrumente die Lärmbelastung 
möglichst gering zu halten. Wesentlich erscheint auch 
die Aufklärung und Bewusstseinsbildung von Entschei-
dungsträger_innen aus Politik und der Projektentwick-
lung. Ebenso sinnvoll ist es Beteiligte, vom Emittenten bis 
zum Betroffenen, möglichst frühzeitig und transparent 
in die Planungen einzubeziehen. Trotz der unterschiedli-
chen Regelungen sind Planungen, die Lärmschutzanlie-
gen adäquat berücksichtigen in allen Planungsregimen  
möglich.
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Umweltschutz in der örtlichen 
Raumplanung in Österreich   
Ein Bundesländerüberblick

Johannes Prieler

Der Umweltschutz in Österreich liegt grundsätzlich nicht im Kompetenzbereich der örtlichen Raumpla-
nung. In der Vergangenheit wurden jedoch einzelne Bereiche des Umweltschutzes von den Bundes-
ländern an die Gemeinden übertragen. Die vorliegende Auseinandersetzung verschafft einen Überblick 
über Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes in den Landesgesetzen und diskutiert den Beitrag der 
Instrumente der örtlichen Raumplanung für den Umweltschutz. In einer ausführlichen Zusammenschau 
der relevanten Kompetenzen werden auch Sonderbestimmungen und Handlungsmöglichkeiten aufge-
zeigt, die der örtlichen Raumplanung ergänzend zur Verfügung stehen, um einen wirksamen Umwelt-
schutz in die Ortsplanung zu integrieren.

1 Einleitung 

Die Rechtslandschaft Österreichs ist aufgrund Art 15 Abs 
1 des Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG) auf die Zustän-
digkeit des Bundes und der Bundesländer aufgeteilt. Alle 
Zuständigkeiten, die nicht ausdrücklich dem Bund zuge-
schrieben sind, fallen in die Kompetenz der Bundesländer 
(vgl. Art 15 Abs 1 B-VG). Eine weitere Zuständigkeitsebene 
kommt nach dem B-VG den Gemeinden zu, wo der vom 
Bund bzw. von den Ländern übertragene eigene Wir-
kungsbereich festgelegt ist (vgl. Art 118 Abs 1 B-VG). Die 
örtliche Raumplanung, auf welche die Arbeit fokussiert, 
ist demnach Bestandteil des eigenen Wirkungsbereichs 
der Gemeinde (vgl. Art 118 Abs 3 Z 9 B-VG). Aufgrund 
der unterschiedlichen Zuständigkeiten wird die Raumpla-
nung in Österreich als sogenannte Querschnittsmaterie 
bezeichnet (vgl. Leitl 2006: 106).

Den Kommunen stehen im eigenen Wirkungsbereich das 
Örtliche Entwicklungskonzept, der Flächenwidmungsplan 
und der Bebauungsplan als raumplanerische Instrumente 
zur Verfügung (vgl. Leitl 2006: 112). Zieht man die Mate-
rie des Umweltschutzes hinzu, begibt man sich in andere 
Kompetenzbereiche. Die Frage wie nun die örtliche Raum-
planung zum Umweltschutz beitragen kann musste somit  

 
 
 
über deren verfügbaren Instrumente, sowie über Zusam-
menhänge mit den verschiedenen Kompetenzebenen, mit 
den Materiengesetzen und Sonderregelungen herausge-
funden werden. Wie der Gesetzgeber den Gemeinden 
Kompetenzen im Bereich des Umweltschutzes verschafft, 
umreißt Trauner (2006: 211) wie folgt:

„Der Schutz der Natur ist ein Anliegen von allgemeinem 
staatlichen Interesse, er liegt daher idR [in der Regel, d. 
Verf.] nicht im örtlichen Interesse der Gemeinden. [...] Ein-
zelne Naturphänomene treten [jedoch, d. Verf.] nur auf 
örtlicher Ebene in Erscheinung, haben keine allgemeine 
ökologische Schutzfunktion und damit kein daran geknüpf-
tes staatliches Interesse. Dies veranlasste manche Landes-
gesetzgeber, Vollzugsbereiche im Naturschutz in den eige-
nen Wirkungsbereich der Gemeinde zu verweisen.”

Mit der Arbeit sollen folgende zentrale Forschungsfragen 
beantwortet werden:

 » 1. Welche Möglichkeiten und Regelungen stehen 
der örtliche Raumplanung zum Umweltschutz zur 
Verfügung?
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 » 2. In welchem Maß kann im eigenen Wirkungs-
bereich der Gemeinden, mit den gegebenen Ins-
trumenten, auf den Schutz der Umwelt Einfluss 
genommen werden? 

 
Grundlage der Arbeit bilden primär die Literatur- und 
Rechtstextrecherche. Dazu werden die Raumordnungsge-
setze und Fachkonzepte/-programme der Bundesländer, 
sowie facheinschlägige Literatur durchleuchtet. Als Aus-
gangspunkt der Recherche dient das Dokument „Rechts-
grundlagen der Raumordnung in Österreich“ (vgl. Kano-
nier/Schindelegger 2017).

2 Thematische und räumliche 
Abgrenzung der Arbeit

Nach dem Bundesverfassungsgesetz über die Nachhal-
tigkeit, den Tierschutz, den umfassenden Umweltschutz, 
die Sicherstellung der Wasser- und Lebensmittelversor-
gung und die Forschung bekennt sich die Republik Öster-
reich (Bund, Länder und Gemeinden) zum umfassenden 
Umweltschutz (vgl. § 3 Abs 1 BVG 2013). „[Als, d. Verf.] 
umfassender Umweltschutz ist die Bewahrung der natür-
lichen Umwelt als Lebensgrundlage des Menschen vor 
schädlichen Einwirkungen [zu verstehen und, d. Verf.] […] 
besteht insbesondere in Maßnahmen zur Reinhaltung der 
Luft, des Wassers und des Bodens sowie zur Vermeidung 
von Störungen durch Lärm“ (§ 3 Abs 2 BVG 2013). „[Beson-
deres Augenmerk liegt auch auf dem, d. Verf.] […] Prinzip 
der Nachhaltigkeit bei der Nutzung der natürlichen Res-
sourcen […]“ (§ 1 BVG 2013). Als Teil des Umweltschutzes 
gelten weiters der Naturschutz und der Landschaftsschutz 
(vgl. Trauner 2006: 205).

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf dem nachhaltigen 
Umgang mit dem Gut Boden, dem Schutz der Umwelt und 
der Landschaft. Genauer auf dem ökologischen „Prinzip, 
nachdem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils 
nachwachsen, sich regenerieren, künftig wieder bereitge-
stellt werden kann.“ (Duden-Nachhaltigkeit 2017). Bezug-
nehmend auf weitere Quellen kann der Begriff Umwelt-
schutz, wie er in dieser Forschungsarbeit verstanden wird, 
weiter präzisiert werden:

 » 1) Schutz und Erhalt schützenswerter Natur- und 
Landschaftsräume (vgl. Trauner 2006: 206).

 » 2) Schutz der Ressource Boden und Vermeidung 
des übermäßigen Verbrauchs durch Siedlungstätig-
keit (vgl. ÖROK 2017: 14).

 
Die Arbeit schließt alle österreichischen Bundesländer, 
bis auf die Stadt Wien, welche zugleich Bundesland ist, 
mit ein. Aufgrund der Tatsache, dass Wien demzufolge 
zugleich örtliche und überörtliche Kompetenzen besitzt 
und somit in Bezug auf den Umweltschutz auch ähnliche 

Rechte und Pflichten wie die übrigen Bundesländer auf-
weist, wird die Rechtslage zum Umweltschutz in der ört-
lichen Raumplanung, als nicht für diese Arbeit relevant 
erachtet.

In den folgenden Kapiteln wird nun ein Überblick zu den 
Zielen und Grundsätzen der Umweltschutzbestimmun-
gen in den Landesgesetzen gegeben. Zudem werden die 
raumplanerischen Zuständigkeiten der Gemeinden im 
eigenen Wirkungsbereich erläutert und die Effektivität der 
Instrumente der örtlichen Raumplanung zum Umwelt-
schutzbeitrag hinterfragt. Der Hauptteil teilt sich in die 
Erläuterung und Diskussion der von den Ländern an die 
örtliche Raumplanung übertragenen Kompetenzen des 
Umweltschutzes, die Vermittlung sonstiger relevanter 
Bestimmungen der österreichischen Rechtslandschaft für 
den Umweltschutzbeitrag der örtlichen Raumplanung, 
sowie die tabellarische Veranschaulichung der erarbei-
teten Ergebnisse. Eine abschließende Zusammenfassung 
der Arbeit folgt schließlich im Conclusio.

3   Umweltschutz in den Landes-
gesetzen - Überblick über Ziele 
und Grundsätze

Die Zielsetzungen und Grundsätze der herangezogenen 
Gesetze, welche den Schutz der Natur und der Landschaft 
regeln, ähneln sich weitgehend. Jedoch sind bei deren 
Gegenüberstellung auch Unterschiede und Besonderhei-
ten auffallend.

Im Grunde wird mit den Gesetzen das Ziel verfolgt, die 
Natur in ihren Erscheinungsformen zu schützen und zu 
pflegen. Im Burgenland, in Oberösterreich und in Vorarl-
berg wird mit dem Begriff „Natur” die „Landschaft” gleich-
gesetzt und in Salzburg sowie in der Steiermark ist die 
„vom Menschen gestaltete Kulturlandschaft” in die Ziel-
formulierung mit einbezogen1. Vereinzelt werden neben 
dem Schutz und der Pflege der Natur weiters die Gestal-
tung und die Wiederherstellung dieser angeführt2. Die 
Zielformulierungen von Kärnten und Tirol unterscheiden 
sich insofern von jenen der anderen Gesetze, als dass hier 
der Schutz bzw. der Erhalt und die Pflege der „Natur als 
Lebensgrundlage des Menschen” verankert wurde. Das 
Vorarlberger Gesetz umfasst neben der zuvor angeführten 
Gleichsetzung von „Natur“ und „Landschaft“ auch diese 
Zielformulierungen von Kärnten und Tirol.3 

1 vgl. § 1 Abs 1 Bgld. NG 1990; § 1 Abs 1 NÖ NSchG 2000; § 1 Abs 1 
Oö. NSchG 2001; § 1 Sbg. NSchG 1999; § 1 Abs 1 StNSchG 2017; § 
2 Abs 1 Vbg. NSchG 1997

2 vgl. § 1 Abs 1 NÖ NSchG 2000; § 1 Abs 1 Oö. NSchG 2001; § 2 Abs 1 
Vbg. NSchG 1997

3 vgl. § 1 Abs 1 K-UPG 2004; § 1 Abs 1 TNSchg 2005; § 2 Abs 1 Vbg. 
NSchG 1997
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Im Sinne der Zielsetzungen sollen1) die Vielfalt und Schön-
heit (Bgld., Ktn., OÖ, Sbg., Stmk., T, Vbg.),

 » 2) die Eigenart (Bgld., Ktn., NÖ, OÖ, Sbg., Stmk., T, 
Vbg.),

 » 3) der Erholungswert (Bgld., OÖ, Sbg., T),
 » 4) die ökologische Funktionstüchtigkeit (Bgld., Ktn., 

NÖ, OÖ, Sbg., Stmk., T, Vbg.),
 » 5) der Artenschutz (Bgld., Ktn., NÖ, OÖ, Sbg., Stmk., 

T, Vbg.),
 » 6) und der Biotopschutz (Bgld., Ktn., NÖ, OÖ, T, 

Vbg.) berücksichtigt werden.4 
 
In den Gesetzen der Bundesländer finden sich aber auch 
„Eigenheiten“ wieder. So soll(en)

 » 7) die Entwicklungsfähigkeit der Natur (NÖ),
 » 8) ein sparsamer Umgang mit nicht erneuerbaren 

Ressourcen (Bgld., NÖ, Vbg.),
 » 9) natürliche Lebensräume für Menschen, Tiere 

und Pflanzen (Sbg., Stmk.),
 » 10) natürliche Lebensräume für Pilze (Stmk.),
 » 11) der Artenreichtum von Pilzen (OÖ, Stmk.),
 » 12) Mineralien und Fossilien (OÖ, Sbg.),
 » 13) sowie Naturhöhlen und deren Besucher (OÖ), 

geschützt bzw. verfolgt werden. 5

 
Unterschiede in den gesetzlichen Grundsätzen bestehen 
auch bei den formulierten Zuständigen, welche für die 
Verfolgung des Umweltschutzes im Sinne der Gesetze ver-
antwortlich sind. In allen untersuchten Landesgesetzen 
zum Umweltschutz werden mit Ausnahme jener von Nie-
derösterreich und Tirol das „Land” und die „Gemeinden” 
zur Rücksichtnahme auf die Natur, verpflichtet. Bis auf die 
Steiermark wird weiters ausgeführt, dass die erwähnten 
Gebietskörperschaften den Naturschutz auch unter ihrer 
Eigenschaft als Träger von Privatrechten zu fördern haben.

Weiters wird im Burgenland, in Kärnten, Oberösterreich 
und Salzburg „Jedermann” dazu angehalten, im Sinne die-
ser Gesetzesbestimmungen zu handeln. In Niederöster-
reich und Tirol, sowie ergänzend zu den bereits angeführ-
ten Regelungen in Oberösterreich und Vorarlberg, werden 
alle Behörden in die Pflicht zum Schutze der Umwelt 
genommen.6 

4 vgl. § 1 Abs 1 lit a-c Bgld. NG 1990; § 1 Abs 1 lit a-c K-UPG 2004; § 1 
Abs 1 Z 1-3, § 2 Abs 1 Z 1 und 3 NÖ NSchG 2000; § 1 Abs 2 Z 1-3 Oö. 
NSchG 2001; § 1 Sbg. NSchG 1999; § 2 Abs 2 StNSchG 2017; § 1 Abs 
1 lit a-d TNSchg 2005; § 2 Abs 1 lit a-d Vbg. NSchG 1997

5 vgl. § 1 Abs 2 Bgld. NG 1990; § 1 Abs 1 Z 1, § 2 Abs 1 Z 2 NÖ NSchG 
2000; § 1 Abs 2 Z 2, 4 und 5 Oö. NSchG 2001; § 1 Sbg. NSchG 1999; 
§ 2 Abs 2 StNSchG 2017; § 2 Abs 1 lit b Vbg. NSchG 1997

6 vgl. § 2 Bgld. NG 1990; § 2 Abs 1 und 2 K-UPG 2004; § 2 Abs 2 NÖ 
NSchG 2000; § 1 Abs 5-7 Oö. NSchG 2001; § 2 Abs 1 und 2 Sbg. 
NSchG 1999; § 2 Abs 3 StNSchG 2017; § 1 Abs 3 TNSchg 2005; § 3 
Abs 1 und 2 Vbg. NSchG 1997

4 Raumplanerische Zuständigkei-
ten der Gemeinde im eigenen 
Wirkungsbereich

Wie bereits in der Einleitung erläutert, fällt den Gemein-
den in Österreich die Aufgabe zu, ein Örtliches Entwick-
lungskonzept (ÖEK), einen Flächenwidmungsplan (FWP) 
und einen Bebauungsplan (BBP) zu erstellen (vgl. Leitl 
2006: 112). Die Regelungen über die Instrumente im eige-
nen Wirkungsbereich der Gemeinden sind in den unter-
suchten Bundesländern in den Raumordnungsgesetzen, 
im Burgenland und in Vorarlberg in den Raumplanungsge-
setzen, festgelegt. Im Folgenden werden Unterschiede der 
verwendeten Begriffe und die Besonderheiten der Instru-
mente aufgezeigt.

Da die Begriffe der grundlegenden Planungsinstrumente 
in den Österreichischen Bundesländern teilweise variie-
ren, werden zur besseren Vergleichbarkeit die geläufigs-
ten Bezeichnungen verwendet.

4.1 Örtliches Entwicklungskonzept 
(ÖEK)

Die Erstellung des Örtlichen Entwicklungskonzepts (ÖEK), 
in Salzburg und Vorarlberg als Räumliches Entwicklungs-
konzept (REK) und in Tirol als Örtliches Raumordnungs-
konzept (ÖRK) bezeichnet, ist in allen Bundesländern 
geregelt. Im Burgenland wurde erst mit dem Landesent-
wicklungsprogramm 2011 beschlossen, dass Änderungen 
des Flächenwidmungsplans, welche sich wesentlich auf 
die Veränderung der Ortsstruktur auswirken, nur mehr mit 
der Erstellung eines nachvollziehbaren Örtlichen Entwick-
lungskonzepts möglich sind. Das Entwicklungskonzept (EK) 
in Niederösterreich kann Bestandteil des Örtlichen Raum-
planungsprogramms sein (siehe dazu Punkt 4.2.) und in 
Oberösterreich ist das ÖEK mit einem „örtlichen Entwick-
lungskonzeptteil” Bestandteil des Flächenwidmungsplans 
(FWP).7 

4.2 Örtliches Raumordnungsprogramm 
(ÖRP)

Das niederösterreichische Raumordnungsgesetz sieht 
vor, dass jede Gemeinde ein Örtliches Raumordnungspro-
gramm (ÖRP) zu erstellen hat. Fixer Bestandteil des ÖRP ist 
der Flächenwidmungsplan (FWP). Das Entwicklungskon-
zept (EK) kann als Bestandteil des ÖRP, auch bezogen auf 
einzelne Teilbereiche der Gemeinde, verordnet werden. 
(vgl. § 13 NÖ ROG 2014) 

7 vgl. Bgld. LReg. 2012: 61; § 2 K-GplG 1995; § 13 Abs 2 NÖ ROG 2014; 
§ 18 Abs 1 Oö. ROG 1994; § 23 Sbg. ROG 2009; § 21 StROG 2010; § 
31 TROG 2016; § 11 Vbg. RPG 1996
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4.3 Flächenwidmungsplan (FWP) und 
Bebauungsplan (BBP)

Flächenwidmungspläne (FWP) und Bebauungspläne 
(BBP), im Burgenland auch als Teilbebauungspläne (Teil-
BBP) bezeichnet, sind in allen Ländergesetzen geregelt. 
Oberösterreich bindet als einziges Bundesland das ÖEK als 
„örtlichen Entwicklungskonzeptteil” in das FWP-Verfahren 
mit ein.8 

4.4 (Strategische) Umweltprüfung (SUP) 
bei ÖEK, ÖRP, FWP und BBP

Bei der Ausarbeitung und der Genehmigung von Plänen 
und Programmen werden zur Einbeziehung von Umwelt-
belangen Strategische Umweltprüfungen (SUP) durchge-
führt. Die Raumordnungsgesetze der Bundesländer regeln 
die Bestimmungen zur SUP und wann sie anzuwenden ist. 
Grundsätzlich ist im Zuge einer SUP eine Umweltprüfung 
vorzunehmen und ein Umweltbericht zu erarbeiten. (vgl. 
Neger/Schachinger 2013: 139)

In den Bundesländergesetzen wird anstatt der „Stra-
tegischen Umweltprüfung” meist lediglich der Begriff 
„Umweltprüfung” verwendet. Sollte hinsichtlich der 
gesetzlichen Regelungen keine verpflichtende SUP zu 
erstellen sein, ist eine „Umwelterheblichkeitsprüfung“ 
durchzuführen. Sie ist somit als Vorprüfung für eine SUP 
zu verstehen. (vgl. Leitl 2006: 123)

Unter unterschiedlichen Voraussetzungen haben nun die 
Gemeinden der jeweiligen Bundesländer das ÖEK, den 
FWP und den BBP einer SUP zu unterziehen:

 » 1) ÖEK (Ktn., Sbg., Stmk., T)
 » 2) FWP (Bgld., Ktn., OÖ, Sbg., Stmk., T, Vbg.)
 » 3) BBP (Bgld., Ktn., Vbg.)

 
Eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung 
besteht bei den ÖRP in Niederösterreich in jedem Ver-
fahren, da hier der „Umweltbericht über die strategische 
Umweltprüfung” Bestandteil des „Planungsberichts“ ist. 
Beim FWP in Oberösterreich ist (wie in den Punkten 4.1. 
und 4.3. bereits erwähnt) das ÖEK im „örtlichen Entwick-
lungskonzeptteil” enthalten.9 

Zudem kann in der örtlichen Raumplanung auch vor der 
Erlassung von Stadtentwicklungsplänen und weiterfüh-
renden Planungen, wie beispielsweise Verkehrsleitplänen, 
Ortsbild- und -gestaltungskonzepten etc. die verpflicht-

8 vgl. §§ 12 und 21 Bgld. RPG 1969; §§ 1 und 24 K-GplG 1995; §§ 
14 und 29 NÖ ROG 2014; §§ 18 und 31 Oö. ROG 1994; §§ 27 und 
50 Sbg. ROG 2009; §§ 25 und 40 StROG 2010; §§ 35 und 54 TROG 
2016; §§ 12 und 28 Vbg. RPG 1996

9 vgl. §§ 18b und 23a Bgld. RPG 1969; §§ 3, 4 und 7 K-UPG 1959; § 13 
Abs 5; § 33 Abs 7 und 8 Öo. ROG 1994; §§ 5 und 20 ROG 2009; § 4 
StROG 2010; § 65 TROG 2016; §§ 21a und 29a Vbg. RPG 1996

ende Erstellung einer SUP bestehen (vgl. Neger/Schachin-
ger 2013: 139).

4.5 (Befristete) Bausperre

Die (befristete) Bausperre ist in allen Bundesländern, 
Oberösterreich ausgenommen, geregelt. Im Grunde dient 
die Bausperre dazu, bei der Erstellung/Änderung eines 
FWP (in Niederösterreich eines ÖRP) oder BBP, das Verbot 
der Bauplatzerklärung oder der Baubewilligung für das 
Gemeindegebiet oder das betroffene Teilgebiet zu verord-
nen. Die (befristete) Bausperre verliert mit Inkrafttreten 
des FWP oder BBP oder spätestens nach Ablauf von zwei 
Jahren (in Salzburg nach drei Jahren) ihre Rechtskraft. In 
der Steiermark, in Salzburg und in Tirol kann die Bausperre 
auch bei der Erstellung/Änderung eines örtlichen Entwick-
lungskonzeptes (in Kärnten nach Erstellung/Änderung des 
örtlichen Entwicklungskonzeptes) eingesetzt werden.10 

Niederösterreich erklärt zudem, dass der Gemeinderat 
eine Bausperre zu erlassen hat, wenn eine als Bauland 
gewidmete und unbebaute Fläche von Gefährdungen wie 
100-jährige Hochwässer, ungenügender Tragfähigkeit des 
Untergrundes, durch Rutschungen, Steinschlag, Wildbä-
che oder Lawinen bedroht ist oder von Altlasten betroffen 
sein könnte (gemäß § 15 Abs. 3 Z 1 bis 4 NÖ ROG 2014). 
Bausperren, welche aufgrund dieser Gefahren verordnet 
werden, sind unbefristet und vom Gemeinderat aufzuhe-
ben, wenn keine Gefahr mehr besteht (vgl. § 26 Abs 2 und 
3 NÖ ROG 2014).

5 Beitrag der Instrumente der 
örtlichen Raumplanung zum 
Umweltschutz?

Die Instrumente der örtlichen Raumplanung, welche den 
Gemeinden zur Verfügung stehen, haben auf den ersten 
Blick nur mäßige Relevanz für den Umweltschutzbeitrag. 
Damit die Gemeindeentwicklung vorangetrieben werden 
kann und um Bauland für die nachfolgenden Generatio-
nen zu schaffen, werden nach und nach neue Baulandflä-
chen gewidmet. Das Örtliche Entwicklungskonzept hilft 
der Gemeinde dabei, eine geregelte Siedlungsentwicklung 
zu verfolgen. Diese Vorgangsweise scheint zwar nachvoll-
ziehbar, jedoch steht der tägliche Bodenverbrauch meist 
nicht in Relation mit der benötigten Fläche. 

Im Beitrag des Umweltbundesamtes wird das Ausmaß des 
täglich fortschreitenden Bodenverbrauchs und seine nega-
tiven Folgen für zukünftige Generationen beschrieben. 

10 vgl. § 26 Bgld. RPG 1969; § 23 K-GplG 1995; §§ 26 und 35 NÖ ROG 
2014; §§ 21 und 22 Sbg. ROG 2009; § 9 StROG 2010; § 74 TROG 
2016; §§ 25 und 37 Vbg. RPG 1996
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Trotz einem geringen Rückgang des Bodenverbrauchs seit 
2015 ist man jedoch vom Ziel der österreichischen Nach-
haltigkeitsstrategie, der maximalen täglichen Versiegelung 
von 2,5 ha, weit entfernt. Das Ziel soll durch eine „boden-
schonende Raum- und Verkehrsplanung“ erreicht werden. 
(vgl. Umweltbundesamt 2017)

Neben dem aktuellen Bodenverbrauch tragen auch Bau-
landflächen, die in der Vergangenheit leichtfertig gewid-
met worden sind, negativ zum Schutz der Umwelt bei. 
Einerseits befinden sich gewidmete Flächen in ungünsti-
gen Lagen, andererseits bleiben große gewidmete Flächen 
und Baulücken aufgrund fehlender baulandmobilisieren-
der Maßnahmen bis heute unbebaut. Die Folgen daraus 
sind Neuwidmungen an den Siedlungsrändern und die 
damit verbundene Bedrohung der Agrarflächen, sowie der 
Natur und Landschaft.

Das ÖEK, der FWP und der BBP sollten aufgrund der dar-
gestellten Problemen mehr als Regelungsinstrumente 
für einen verminderten Bodenverbrauch und gezielten 
Umweltschutz verstanden werden, anstatt nur als Inst-
rumente der „geregelten Expansionshilfe” für die Sied-
lungsentwicklung. Gezieltes Nicht-Widmen, wenn die 
Gemeinde über genügend unbebautes Bauland verfügt, 
könnte als erste Zielsetzung verfolgt werden. Gemeinsam 
mit aufklärenden Maßnahmen über die negativen Folgen 
des Bodenverbrauchs, die Notwendigkeit des Umwelt-
schutzes und die Nutzung der Baulandreserven kann die 
Bevölkerung mit dem Vorhaben der Gemeindevertre-
tung konfrontiert werden. Zudem kann der Gemeinderat 
Selbstbindungen beschließen um einer weiteren Bauland-
ausweisung entgegenzuwirken: Beispielsweise in einem 
„Umwidmungs-Moratorium”, wonach die Gemeinde erst 
neue Flächen in Bauland umwidmet, wenn die letzte 
bereits erschlossene Baulandparzelle verbaut ist (vgl. 
Weber 2013).

Neu gewidmete und seit vielen Jahren gewidmete Bau-
landflächen scheinen in Stein gemeißelt und unwiderruf-
lich zu sein. Die Gemeinde hat jedoch nicht nur die Kom-
petenz neue Baulandflächen zu widmen, sondern auch 
diese wieder in Grünland rückzuwidmen, wenn diese nicht 
der vorgesehenen Nutzung zugeführt werden. Meist sind 
diese Unterfangen jedoch nicht entschädigungsfrei für die 
Gemeinden, da der Wertverlust der Rückwidmung den 
betroffenen Grundstückseigentümerinnen und Grund-
stückseigentümern rückzuerstatten ist. Zudem sind Rück-
widmungen oft politisch schwer argumentierbar.

Beispielsweise hat das Bundesland Salzburg diesbezüg-
lich mit der Novelle im Jahr 2017 nun folgende Neureg-
lungen festgelegt: „Flächen, die nicht innerhalb der Frist 
der Nutzungserklärung gemäß verbaut worden sind, sol-
len in Grünland rückgewidmet werden.” (§ 29 Abs 3 Sbg. 
ROG 2009) Entschädigungen für rückgewidmete Bauland-
flächen sind von der Gemeinde nur zu entrichten, wenn 
die Rückwidmung innerhalb der zehnjährigen Frist erfolgt. 

Flächen, welche in hochwasser-, lawinen-, muren-, stein-
schlaggefährdeten Gebieten udgl. liegen und Waldflächen 
(gemäß dem Forstgesetzes 1975) können auch innerhalb 
der Zehn-Jahres-Frist entschädigungslos rückgewidmet 
werden (vgl. § 49 Abs 1 Sbg. ROG 2009).

Schon die potentielle entschädigungslose Rückwidmung 
nicht benötigter Baulandflächen könnte dadurch einen 
neuen Stellenwert in der Gemeindeplanung einnehmen.

Um die Gemeindevertretungen nun dazu zu bringen, die 
Raumplanungsinstrumente in ihrem Wirkungsbereich 
im Sinne des verringerten Bodenverbrauchs und des 
Umweltschutzes neu zu verstehen und zu gebrauchen, 
muss ihnen dieses Selbstverständnis zuerst selbst bewusst 
werden oder von einer übergeordneten Behörde ange-
ordnet werden.

6 Sonderbestimmungen der Län-
der für den Umweltschutzbei-
trag der örtlichen Raumplanung

Neben den Instrumenten im eigenen Wirkungsbereich der 
Gemeinde, mit welchen der Umweltschutz bei entspre-
chender Anwendung verfolgt werden kann, sind in den 
Bundesländern auch weitere Sonderbestimmungen für 
den Umweltschutzbeitrag verankert. Im Folgenden wer-
den diese kurz dargestellt.

6.1 Besondere Parteistellung

Der Schutz der Natur ist ein "allgemeines und staatliches 
Interesse". Deshalb ist in den Gesetzen der Bundeslän-
der in naturschutzrechtlichen Belangen generell keine 
Parteistellung Dritter vorgesehen. (vgl. Trauner 2006: 239) 
Trotzdem räumen einige Bundesländer Österreichs den 
Gemeinden nach den gegebenen Gesetzen eine „beson-
dere“ Parteistellung ein.

Mit der besonderen Parteistellung wird es der Gemeinden 
aber nicht nur ermöglicht positiv zum Umweltschutz bei-
zutragen. Problematisch wird diese Kompetenz, wenn die 
Gemeinde mit einer Beschwerde gegen Umweltschutz-
vorhaben des Landes vorgeht und dadurch negativen Ein-
fluss auf den Umweltschutz ausübt.

Im Burgenland kommt in Bewilligungsverfahren von bewil-
ligungspflichtigen Vorhaben zum Schutze der freien Natur 
und Landschaft (gemäß § 5 lit. a bis i Bgld. NG 1990) und 
bei der Naturverträglichkeitsprüfung (gemäß § 22e Bgld. 
NG 1990), sowie in Verfahren über bewilligungspflichtige 
Vorhaben nach den Landschaftsschutzgebietsverordnun-
gen (gemäß § 23 Bgld. NG 1990), jenen Gemeinden die 
Stellung von Parteien (gemäß § 8 AVG 1991) zu, in deren 
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Gebiet sich das Vorhaben befindet. Die Gemeinde kann 
zum Schutz der angeführten öffentlichen Interessen 
(gemäß § 1 Bgld. NG 1990) gegen Bescheide Beschwerde 
an das Landesverwaltungsgericht und Revision an den Ver-
waltungsgerichtshof erheben. (vgl. § 52 Bgld. NG 1990). 

Ähnliches gilt in Kärnten, wobei auf bestimmte Verfahren 
bewilligungspflichtiger Maßnahmen (gemäß §§ 4, 5 Abs 
1 und 6 Abs 1 K-NSG 2002) verwiesen wird. Werden das 
Landschaftsbild, Naturlandschaft oder Landschaftsraum 
(gemäß § 9 K-NSG 2002) nachteilig beeinflusst, kann gegen 
Bewilligungsbescheide Beschwerde beim Landesverwal-
tungsgericht eingebracht werden (vgl. § 53 K-NSG 2002).

In naturschutzrechtlichen Verwaltungsverfahren haben 
betroffenen Gemeinden in Niederösterreich Parteistel-
lung (gemäß § 8 AVG 1991). Sie können zur Wahrung ihrer 
Interessen des Fremdenverkehrs, der örtlichen Gefahren-
polizei, des Orts- und Landschaftsbildes und der örtlichen 
Raumordnung Beschwerde erheben (vgl. § 27 NÖ ROG 
2014). Zudem besteht im Fall der Errichtung von Bauwer-
ken auf dem Gebiet mehrere Gemeinden (gemäß § 2 Abs 2 
NÖ BO 2014) und bei Bauverfahren auf Ebene der Bezirks-
verwaltungsbehörde Parteistellung für die Gemeinde (vgl. 
§ 6 Abs 4 NÖ BO 2014). „[…] Sie ist berechtigt, die Ein-
haltung der von ihr wahrzunehmenden öffentlichen Inte-
ressen hinsichtlich der Raumordnung (Flächenwidmungs-
plan, Bebauungsplan) und des Orts- und Landschaftsbildes 
im Verfahren geltend zu machen und Beschwerde an das 
Landesverwaltungsgericht sowie Revision an den Verwal-
tungsgerichtshof zu erheben.” (§ 6 Abs 4 NÖ BO 2014)

Dem gegenüber wird den Gemeinden in Tirol in allen 
Verfahren einer naturschutzrechtlichen Bewilligung, zur 
Wahrung ihrer Interessen im eigenen Wirkungsbereich, 
Parteistellung (gemäß § 8 AVG 1991) gewährt (vgl. (§ 43 
Abs 4 TNSchG 2005).

Vorarlberg schließt lediglich einzelne Verfahren zu Natur-
schutz und Landschaftsentwicklung für eine mögliche 
Parteistellung der Gemeinden aus. Dies betrifft beispiels-
weise den internationalen Artenschutz oder die Abwehr 
besonderer Gefahren (vgl. § 48 Abs 1 Vbg. NSchG).

Exkurs zu § 8 AVG 1991

Die Landesgesetze beziehen sich in diesem Punkt „6.1. 
Besondere Parteistellung“ einige Male auf § 8 des Allge-
meinen Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG 1991). 
Dieser Paragraph behandelt Beteiligte und deren Vertreter 
bzw. Beteiligte und Parteien wie folgt: „Personen, die eine 
Tätigkeit der Behörde in Anspruch nehmen oder auf die 
sich die Tätigkeit der Behörde bezieht, sind Beteiligte und, 
insoweit sie an der Sache vermöge eines Rechtsanspruches 
oder eines rechtlichen Interesses beteiligt sind, Parteien.” 
(vgl. § 8 AVG 1991) Landesgesetze, welche sich auf diesen 
Paragraphen beziehen, verleihen der Gemeinde (unter 
bestimmten Voraussetzung) Parteistellung.

6.2 Anhörungsrecht

Neben der besonderen Parteistellung haben Gemeinden 
in naturschutzrechtlichen Verfahren auch das Recht ange-
hört zu werden (vgl. Trauner 2006: 239). Meist sehr knapp 
formuliert, können kleinere und größere Unterschiede in 
den Naturschutzgesetzen identifiziert werden.

Wie bei der besonderen Parteistellung bereits erläutert 
wurde, ist auch beim Anhörungsrecht der positive Beitrag 
zum Umweltschutz nicht klar vorgegeben. Die Gemeinden 
können mit ihrer Stellungnahme sowohl positiven als auch 
negativen Einfluss auf den Schutz der Umwelt nehmen.

Die gesetzlichen Regelungen zum Anhörungsrecht der 
Gemeinden sind in Niederösterreich, Salzburg und Vorar-
lberg sehr allgemein formuliert. So legt das Naturschutz-
gesetz in Niederösterreich fest, dass betroffene Gemein-
den im Unterschutzstellungsverfahren (gemäß § 29 Abs 1 
NÖ NSchG 2000) vor Erlassung einer Verordnung angehört 
werden muss (vgl. § 29 Abs 3 NÖ NSchG 2000). Dem Ver-
gleichbar ist die Formulierung in Salzburg, wo die zustän-
dige Gemeinde in naturschutzbehördlichen Verfahren 
anzuhören ist (vgl. § 47 Abs 4 Sbg. NSchG 1999). Selbiges 
gilt in Vorarlberg, jedoch ist hier der Wortlaut des Geset-
zes etwas weiter gefasst: „Die Gemeinde ist vor Erlassung 
von sie in besonderer Weise betreffenden Verordnungen 
nach diesem Gesetz anzuhören.” (§ 48 Abs 1 Vbg. NSchG 
1997)

In Oberösterreich und Tirol ist das Anhörungsrecht für 
Gemeinden in den Naturschutzgesetzen detaillierter gere-
gelt:

In Oberösterreich ist das Anhörungsrecht im Zusammen-
hang mit

 »  dem Natur- und Landschaftsschutz im Bereich von 
Seen und übriger Gewässer (gemäß §§ 9 Abs 1 und 
10 Abs 2 Oö. NSchG 2001),

 »  Baubewilligungen bei Bauten im Grünland, Land-
schaftsschutzgebieten und geschtützen Land-
schaftsteilen Naturdenkmale (gemäß § 14 Abs 1 
Oö. NSchG 2001),

 » Naturdenkmalen (gemäß § 16 Abs. 1, 3, 4 und 7 
Oö. NSchG 2001),

 » dem allgemeinen Schutz von Naturhöhlen, sowie 
Schauhöhlen (gemäß §§ 18 Abs 1 und 20 Abs 1),

 » Europaschutzgebieten und Naturschutzgebieten 
(gemäß §§ 24 Abs 3 und 25 Abs 5) gegeben (vgl. § 
41 Oö. NSchG 2001). 

 
„Vor der Erlassung eines Bescheides […] hat die Behörde 
jener Gemeinde, in deren Gebiet das bewilligungspflichtige 
Vorhaben oder der Eingriff in das Landschaftsbild oder in 
den Naturhaushalt beabsichtigt ist bzw. sich das Naturge-
bilde befindet, Gelegenheit zu einer Äußerung zu geben. 
[...]” (§ 41 Oö. NSchG 2001)
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In Tirol haben Gemeinden das Recht der Anhörung bei der 
zuständigen Behörde, wenn eine Verordnung eines

 » Landschaftsschutzgebiets (gemäß § 10 TNSchG 
2005),

 » Ruhegebiets (gemäß § 11 TNSchG 2005),
 » Geschützte Landschaftsteile (gemäß § 13 TNSchG 

2005),
 » Naturschutzgebiets (gemäß § 21 TNSchG 2005) 

und,
 » Sonderschutzgebiets (gemäß § 22 TNSchG 2005)

erlassen werden soll und wenn sich das geplante Schutz-
gebiet in deren Gemeindegebiet befindet (vgl. § 30 Abs 2 
TNSchG 2005).

6.3 Naturschutzbeauftragte

Naturschutzbeauftragte können in burgenländischen 
Gemeinden eingesetzt werden. Dazu wird vom Gemein-
derat die Position der/des Naturschutzbeauftragten verge-
ben. Die Aufgaben umfassen die Vertretung der Interessen 
des Naturschutzes, die Kontaktpflege zu den Naturschut-
zorganen und die Beratung der Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürger in Angelegenheiten des Naturschut-
zes (vgl. § 60 Bgld. NG 1990). In den anderen Bundeslän-
dern konnte nach Abschluss der Recherche keine ähnliche 
Kompetenz auf örtlicher Ebene gefunden werden.

Naturschutzbeauftragte der Gemeinden können eine sinn-
volle Einrichtung darstellen. Mitunter kann sich aber die 
Suche nach einer geeigneten Person, die sich fachlich und 
mit Engagement für den Umweltschutz einsetzen möchte, 
als schwierig erweisen.

6.4  Vertragsnaturschutz

Ebenfalls nur in einem Bundesland zu finden ist der Ver-
tragsnaturschutz. Hierbei können die Gemeinden in Kärn-
ten neben dem Land privatrechtlich tätig werden (vgl. 
§ 2a K-NSG 2002). „[Sie, d. Verf.] können als Träger von 
Privatrechten Vereinbarungen mit Grundeigentümern 
oder sonstigen Nutzungsberechtigten über die Pflege von 
Natur und Landschaft oder über einen im Interesse des 
Naturschutzes und der Landschaftsentwicklung gelegenen 
Verzicht auf bisher ausgeübte Nutzungsformen abschlie-
ßen.” (§ 2a K-NSG 2002) Vor der Erlassung einer Verord-
nung eines Naturschutzgebietes (gemäß § 23 Abs 1 K-NSG 
2002) oder eines Landschaftsschutzgebietes (gemäß § 23 
Abs 1 K-NSG 2002) soll von der Landesregierung geprüft 
werden, ob der Zweck des Umweltschutzes auch über den 
Vertragsnaturschutz erreicht werden kann (vgl. § 2a Abs 2 
K-NSG 2002).

Der Vertragsnaturschutz wird in unterschiedlichen Fällen 
eine nützliche Kompetenz für die Gemeinde darstellen. 
Jedoch ist der „Ersatz” eines Vertrages zum Schutze der 

Natur anstatt einem verordneten Naturschutz- oder Land-
schaftsschutzgebietes nicht nachvollziehbar. Damit würde 
der Wert der Unterschutzstellung verringert und eine 
leichtere Aufhebung des Vertrags ermöglicht. 

6.5  Baumschutz und einzelne örtliche 
Naturdenkmale

Dieser Kompetenzbereich zeigt unterschiedliche Möglich-
keiten, welche punktuell verortbaren Unterschutzstellun-
gen in einzelnen Bundesländern vorgenommen werden 
können.

Niederösterreich berechtigt die Gemeinden über den 
Baumschutz, den auf öffentlichen oder privaten Grund 
befindlichen Baumbestand durch Verordnung des 
Gemeinderates unter Schutz zu stellen. (vgl. § 15 NÖ 
NSchG 2000). „Ziel des Baumschutzes in Gemeinden ist 
es, die heimische Artenvielfalt, das örtliche Kleinklima und 
eine gesunde Wohnumwelt für die Bevölkerung aufrecht 
zu erhalten und zu verbessern oder das typische Orts-, 
Straßen- und Landschaftsbild zu sichern. [...] Eine solche 
Verordnung kann für das gesamte Gemeindegebiet oder 
Teile hievon auch mit gebietsweise oder nach Baumarten 
unterschiedlichen Regelungen erlassen werden [...].” (§ 15 
NÖ NSchG 2000)

In Vorarlberg gibt es eine vergleichbare Regelung, die 
jedoch nicht nur auf den Schutz des Baumbestandes aus-
gerichtet ist. Es können von der Gemeindevertretung Ein-
zelschöpfungen per Verordnung als örtlich bedeutsame 
Naturdenkmale (gemäß § 28 Abs 1 Vbg. NSchG 1997) 
unter Schutz gestellt werden. Dies kann Einzelbäume, 
Baumgruppen, Hecken udgl. betreffen. Dabei wird kein 
Bezug zur Artenvielfalt, Wohnumfeld oder Orts-, Straßen- 
und Landschaftsbild hergestellt. Vor der Unterschutzstel-
lung ist die Landesregierung zu hören.  (vgl. § 29 Abs 2 
Vbg. NSchG 1997)

6.6 Örtliche Schutzgebiete und  
kleinflächige Naturgebilde

Im Gegensatz zu Punkt „6.5. Baumschutz und einzelne ört-
liche Naturdenkmale” bezieht sich dieser Abschnitt neben 
kleinflächigen Unterschutzstellungen auch auf die Mög-
lichkeit „größere” Gebiete innerhalb der Gemeinde unter 
Schutz zu stellen.

Kärnten und Vorarlberg können diese Kompetenz wahr-
nehmen, wenn den zu schützenden Gebilden oder Gebie-
ten „vor allem örtliche Bedeutung zukommt“11. Genauer 
betrachtet gibt es aber Unterschiede in den Gesetzen:

Naturgebilde und Kleinbiotope die als Naturdenkmale 

11 vgl. § 32a Abs 1 K-NSG 2002; § 29 Abs 1 Vbg. NSchG 1997
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(gemäß § 28 Abs 1 N-NSG 2002) verstanden werden, kön-
nen von den Gemeinden in Kärnten durch Bescheid zu 
örtlichen Naturdenkmalen erklärt werden. Dazu zählen 
Bäume, Baum- oder Gehölzgruppen, Oberflächengewäs-
ser, Wasserfälle, erdgeschichtliche Aufschlüsse oder Fels-
formationen. (vgl. § 32 a Abs 1 K-NSG 2002)

Vorarlberg berechtigt die Gemeinden dazu, für 
Gebiete und Bereiche die als Schutzgebiete (gemäß § 
26 Abs 1 Vbg. NSchG 1997) gelten durch Verordnung 
Schutzbestimmungen (gemäß § 26 Abs 3 Vbg. NSchG 
1997) zu erlassen (vgl. § 29 Abs 1 Vbg. NSchG 1997). 
Sowohl in Kärnten als auch in Vorarlberg ist vor Erlass des 
Bescheids bzw. der Verordnung die Landesregierung, zu 
hören.12 

In Salzburg ist die Unterschutzstellung „einzelner oder 
kleinräumiger Naturgebilde“ mit „nur örtliche Bedeutung“ 
enger gefasst: So muss der Bescheid der Gemeindevertre-
tung auch die orts- oder stadtbildprägende Wirkung der 
Naturgebilde erklären, ihre „besondere ästhetische Wir-
kung“ oder „besondere lokale historisch-kulturelle Bedeu-
tung“ nachweisen. (vgl. § 10 Sbg. NSchG 1999)

6.7  Interkommunale Raumentwick-
lungskonzepte

Gewiss beschränkt sich das interkommunale Raument-
wicklungsprogramm nicht nur auf den Bereich des 
Umweltschutzes. Es kann aber neben den anderen Pro-
gramminhalten beispielsweise mit einer abgestimmten 
Siedlungsentwicklung oder mit gemeindeübergreifen-
den Natur- und Landschaftsschutzzielen ein Beitrag zum 
Umweltschutz in den Gemeinden geleistet werden. 

Oberösterreich ermöglicht es den Gemeinden über frei-
willige Planungskooperationen interkommunale Raument-
wicklungskonzepte zu erarbeiten. Voraussetzungen sind 
die Nachbarlage der Gemeinden, deren räumlich funktio-
naler Zusammenhang und/oder vorhandene gemeinsame 
Voraussetzungen und Bedürfnisse. (vgl. § 6 Oö. ROG 1994)

6.8  Gemeinsames örtliches Entwick-
lungskonzept

Wie bei Punkt „6.7. Interkommunale Raumentwicklungs-
konzepte“ sind gemeinsame Entwicklungskonzepte nicht 
nur auf den Bereich des Umweltschutzes beschränkt. 
Jedoch kann auch damit ein Beitrag zum Schutz der 
Umwelt geleistet werden.

In der Steiermark soll die Erstellung gemeinsamer örtli-
cher Entwicklungskonzepte unter bestimmten Vorausset-
zungen verfolgt werden: „Gemeinden einer Kleinregion, 

12 vgl. § 32a Abs 2 K-NSG 2002; § 29 Abs 1 Vbg. NSchG 1997

die in einem räumlich funktionellen Zusammenhang ste-
hen, sollen ihre örtlichen Entwicklungskonzepte in Form 
eines einheitlichen Gesamtkonzeptes aufstellen und fort-
führen (gemeinsames örtliches Entwicklungskonzept). [...] 
Sie müssen sich in diesem Fall zu einem Gemeindeverband 
zusammenschließen.” (§ 23 StROG 2010)

7 Sonstige relevante Bestim-
mungen der österreichischen 
Rechtslandschaft für den Um-
weltschutzbeitrag der örtlichen 
Raumplanung

In den folgenden sonstigen relevanten Bestimmungen 
werden Regelungen behandelt, die Relevanz in der örtli-
chen Raumplanung im Bezug zum Umweltschutz haben, 
die aber aufgrund ihrer Komplexität hier nur teilweise und 
eingeschränkt behandelt werden.

7.1  Baulandmobilisierung

Die Baulandmobilisierung ist aufgrund der verschiedenen 
Instrumente und deren unterschiedlichen Regelungen 
in den Raumordnungs- bzw. Raumplanungsgesetzen der 
österreichischen Bundesländer ein sehr umfangreiches 
Thema. Da mit der Baulandmobilisierung nachhaltig zur 
Reduktion des Bodenverbrauchs beigetragen werden 
kann, scheint es sinnvoll, hier einen kurzen Überblick zu 
geben. Im Projektbericht „Mobilisierung von Bauland in 
der Arge Alp“ der Tiroler Landesregierung wird das Instru-
mentarium wie folgt beschrieben:

„Unter Baulandmobilisierung werden Instrumente, Ein-
zelmassnahmen [sic!] oder Strategien zusammengefasst, 
deren Ziel es ist, bebaubare Flächen auf den Bodenmarkt 
zu bringen, und diese auch tatsächlich einer baulichen 
Nutzung zuzuführen. Die Baulandmobilisierung betrifft 
sowohl diejenigen Flächen, die neu als Bauland ausgewie-
sen werden als auch solche, die bereits als Bauland gewid-
met worden sind. Geht es bei letzteren um die Mobilisie-
rung von bestehendem Bauland, steht bei neu gewidmeten 
Flächen vor allem die Sicherstellung der Verfügbarkeit im 
Vordergrund. In beiden Fällen zielt die Baulandmobilisie-
rung jedoch auf die Realisierung der planmässig [sic!] vor-
gesehenen Nutzung des Baulandes.” (Tir. LReg 2000: 4)

Aufgrund der umfangreichen Thematik wird die Bauland-
mobilisierung nicht weiter in dieser Arbeit behandelt. Um 
einen Überblick zum aktuellen Stand der Baulandmobili-
sierung in Österreich zu erhalten kann auf Gruber et al. 
2018: 117-122 verwiesen werden. 

Johannes Prieler



79Vol. 45(1) | 2019 | Der öffentliche Sektor – The Public Sector

7.2 Seveso III-Richtlinie

Aufgrund schwerer Unfälle der Vergangenheit (Seveso 
1976, Bhopal 1984, Mexiko 1984) wurde 1982 die Seveso 
I-Richtlinie durch die Europäische Wirtschaftsgemein-
schaft verordnet, welche 1996 von der Seveso II-Richtli-
nie abgelöst wurde. Mit der Richtlinie sollten einerseits 
schwere Unfälle im Zusammenhang mit gefährlichen Stof-
fen vermieden werden und andererseits im Falle eines 
Unfalls die Auswirkungen für Menschen und Umwelt 
abgemildert werden. (vgl. Donninger 2006: 463-467) Im 
Jahr 2012 wurde von der Europäischen Union die Seveso 
III-Richtlinie beschlossen, welche seit Juni 2015 in Öster-
reich in nationales Recht umgesetzt ist. Eine Änderung 
der Richtlinie wurde notwendig, da es zu Änderungen 
im EU-System zur Einstufung gefährlicher Stoffe gekom-
men ist. Zur Umsetzung der Seveso III-Richtlinie waren im 
österreichischen Bundesrecht, sowie in den Bereichen der 
Raumplanung in den Ländern Gesetzesanpassungen not-
wendig. (vgl. BMLFUW-SEVESO III-RL 2016)

Schon durch die Seveso II-Richtlinie wurden in den öster-
reichischen Bundesländern Regelungen bei der Flächen-
widmung vorgesehen, welche angemessene Abstände um 
Betriebe, die aus sicherheitstechnischen Gründen in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie fielen, vorsahen (vgl. 
Donninger 2006: 473). Die Veränderungen der Seveso 
II-Richtlinie zur Seveso III-Richtlinie hin werden in dieser 
Arbeit folgend nur oberflächlich weiter untersucht und 
eine Einschätzung dazu gegeben.

In den unverbindlichen „Empfehlungen Nr. 1” zu den 
„Grundlagen zur Ermittlung von angemessenen Sicher-
heitsabständen für die Zwecke der Raumordnung”, wel-
che vom „Österreichischen Bundesländer-Arbeitskreis 
Seveso” aufgrund der Seveso III-Richtlinie erstellt wurden 
wird angeführt, dass der „Artikel 13” der Richtlinie folgen-
des vorsieht: „[Zwischen in, d. Verf.] […] diese Richtlinie 
fallende Betriebe einerseits und Wohngebieten, öffentlich 
genutzten Gebäuden und Gebieten, Erholungsgebieten 
und - soweit möglich - Hauptverkehrswegen anderer-
seits, [soll, d. Verf.] ein angemessener Sicherheitsabstand 
gewahrt […] [bleiben, d. Verf.].“ (Arbeitskreis Seveso 2015: 
9) Da in diesem Dokument mit Ausnahme des Burgenlan-
des Vertreter aller Bundesländer mitgewirkt haben, kann 
davon ausgegangen werden, dass die Regelung zumindest 
zum Großteil in den Landesgesetzen verankert wurde.

7.3  Raumverträglichkeitsprüfung (RVP)

Die Raumverträglichkeitsprüfung (RVP) wird in den Län-
dergesetzen nur sehr oberflächlich behandelt. Wenn sie 
im Gesetz erwähnt wird, sind meist nur Definition oder die 
Ziele der RVP angeführt. Grundsätzlich kann auch ange-
nommen werden, dass die RVP nicht nur im Interesse der 
örtlichen Raumplanung durchgeführt wird.

In allen Raumordnungs- bzw. Raumplanungsgesetzen der 
behandelten Bundesländer, außer jenen von Tirol und 
Vorarlberg wird die RVP (zumindest als Begriff) erwähnt. 
Im Kärntner und im Niederösterreichischen Raumord-
nungsgesetz findet man dabei die „umfangreichsten” For-
mulierungen13. Zusätzlich befinden sich zum Teil auf den 
Webseiten der Landesregierungen und Landesorganisa-
tionen Informationen zur RVP, wann diese anzuwenden 
ist und wie dabei vorgegangen wird. Es erscheint jedoch 
sinnvoll, auch die RVP in einer separaten Arbeit genauer 
und anhand von Praxisbeispielen zu betrachten, worauf 
eine eventuelle „einheitliche“ Vorgehensweise für deren 
Durchführung und der Mehrwert für den Umweltschutz 
niedergeschrieben werden könnte.

8 Gegenüberstellung und Veran-
schaulichung der Ergebnisse

Um eine verbesserte Nachvollziehbarkeit und Übersicht 
der erarbeiteten Ergebnisse zu gewährleisten, wurden die 
bereits vorgebrachten Inhalte in Tabelle 1, sichtbar auf 
nachfolgender Seite, zusammengefasst.

9 Conclusio

Obwohl der Umweltschutz per se nicht in den Kompetenz-
bereich der Gemeinden fällt, zeigt die Auseinanderset-
zung mit der Thematik, dass die Handlungsmöglichkeiten 
der Gemeinden weitgehender sind, als ursprünglich ange-
nommen.

Wie im Kapitel „5. Beitrag der Instrumente der örtlichen 
Raumplanung zum Umweltschutz?“ bereits angedeutet 
wurde, kommt den „klassischen“ Instrumenten der ört-
lichen Raumplanung (ÖEK, FWP, BBP) mäßige Relevanz 
für den Umweltschutzbeitrag zu. Die effektive Anwen-
dung dieser Instrumente ist derzeit wenig gegeben. Dazu 
wurde im bereits angegebenen Kapitel diskutiert, dass 
ein Umdenken für den Einsatz der Instrumente gefragt 
ist. Ein Umdenken von einer „geregelten Expansionshilfe“ 
für die Siedlungsentwicklung hin zu einer Regelungshilfe 
für einen verminderten Bodenverbrauch und gezielten 
Umweltschutz. Ein Umdenken von „wie und wo widmet 
die Gemeinde um den Bedarf in Zukunft decken zu kön-
nen“ zu einem strategischeren Einsatz der Instrumente 
der örtlichen Raumplanung mit einer besseren Berück-
sichtigung des Umweltschutzes: Gezieltes Nicht-Widmen, 
Rückwidmen und Innenentwickeln, wodurch der Boden-
verbrauch zumindest nach außen hin reduziert und Natur- 
und Landschafträume geschützt werden können.

13 vgl. § 3c K-ROG 1969; § § 1 Abs 1 Z 13 und § 14 Abs 2 Z 14 NÖ ROG 
2014
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Abbildung 5: Grundlegende und besondere Kompetenzen zum Umweltschutzbetrag im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde
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§ 52 Bgld. NG 1990 § 53 K-NSG 2002 §§ 27 NÖ NSchG 
2000 und 6 Abs 4 

NÖ BO 2014  

   § 43 Abs 4 TNSchG 
2005 

§ 48 Abs 1 Vbg. 
NSchG 1997 

Anhörungsrecht   § 29 Abs 3 NÖ 
NSchG 2000 

§ 41 Oö NSchG 2001 § 47 Abs 4 Sbg. 
NSchG 1999 

 § 30 Abs 2 TNSchG 
2005 

§ 48 Abs 2 Vbg. 
NSchG 1997 

Naturschutzbeauftragte § 60 Bgld. NG 1990        

Vertragsnaturschutz  § 2a Abs 1 K-NSG 
2002 

      

Baumschutz, einzelne 
örtl. Naturdenkmale 
udgl. 

  § 15 NÖ NSchG 
2000 

    § 29 Abs 2 Vbg. 
NSchG 1997 

Örtliche Schutzgebiete, 
kleinflächige 
Naturgebilde 

 § 32a Abs 1 K-NSG 
2002 

  § 10 Sbg. NSchG 
1999 

  § 29 Abs 1 Vbg. 
NSchG 1997 

Interkommunale Raum- 
entwicklungskonzepte 

   § 6 Oö. ROG 1994     

Gemeinsames örtliches 
Entwicklungskonzept 

     § 23 StROG 2010   

 

     Quelle: Eigene Erhebung

Wenn man die besonderen/übertragenen Kompetenzen 
des Kapitels „6. Sonderbestimmungen der Länder für den 
Umweltschutz der örtlichen Raumplanung“ betrachtet, 
stellt sich die Frage, ob sich die Kommunen ihrer Hand-
lungsmöglichkeiten bewusst sind. Beispielsweise sind, 
abgesehen von der Steiermark, die besondere Parteistel-
lung oder das Anhörungsrecht oder beides in allen Bundes-
ländern verankert. Die Gemeinden dazu zu ermächtigen, 
in naturschutzrechtlichen Themen als Partei Beschwerde 
gegen Bescheide erheben zu können, ist ein Privileg, wel-
ches die Kontrolle zum Schutz der Umwelt erhöhen kann. 
Es ist jedoch anzumerken, dass die Kommunen mit die-
sen Rechten auch negativen Einfluss auf den Schutz der 
Umwelt nehmen können. Problematisch wird diese Rege-
lung dann, wenn die Gemeinde mit ihrer Beschwerde, 
über das Argument der Wahrung des örtlichen Interesses, 
gegen Umweltschutzvorhaben des Landes vorgeht und 
dadurch verhindert. 

Naturschutzbeauftragte im Burgenland sind eine interes-
sante Einrichtung, die als Informationsorgan auf umwelt-
schutztechnische Belange aufmerksam machen und die 
Bevölkerung darüber informieren können. Diese Stellen 
könnten auch gemeindeübergreifend durch kompetente 
Personen besetzt werden. Gerade in kleinen Gemein 

den dürfte es sich womöglich schwierig gestalten, eine 
engagierte Person für diese Funktion zu finden. Gemein-
sam mit den Naturschutzorganen kann hier sicherlich 
ein erhöhtes Bewusstsein zum Umweltschutz geschaffen 
werden. Sofern die Möglichkeit dazu besteht, könnten sie 
auch in die Gemeindeplanungen mit einbezogen werden 
und umweltschutztechnische Belange vertreten.

Vertragsnaturschutz und damit der Gemeinde das Recht 
zu geben, über Verträge den Verzicht der bisher ausge-
übten Nutzungsform zu erzielen und somit die Umwelt 
unter Schutz zu stellen, ist grundsätzlich eine hilfreiche 
übertragene Kompetenz. Jedoch ist die „Ablöse“ eines 
zu verordnenden Natur- oder Landschaftsschutzgebiets 
durch einen privatrechtlichen Vertrag kritisch zu sehen. 
Die Möglichkeit einen privatrechtlichen Vertrag an eine 
zeitliche Frist oder situationsabhängige Umstände zu bin-
den drückt seine Vergänglichkeit aus, wodurch gleichsam 
der Schutzfaktor eine geringere Beständigkeit gegenüber 
einem verordneten Natur- oder Landschaftsschutzgebiets 
hat.

Die Möglichkeit örtliche Naturdenkmale oder örtliche 
Schutzgebiete und kleinflächige Naturgebilde durch 
die Gemeinden in den aufgezeigten Bundesländern zu  
verordnen kann als fortschrittlich eingestuft werden. Die 
Eigenheit in Vorarlberg und Kärnten, wonach das Land vor 
der Unterschutzstellung eines schutzwürdigen Objektes 
oder eines Gebietes angehört werden muss, lässt Fragen 
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der Bestrebungen des Landes Vorarlberg aufkommen. 
Eine Unterschutzstellung könnte mit dem Anhörungsrecht 
allein nicht verhindert werden. Die ausführende Gemeinde 
könnte lediglich in ihrer Entscheidung beeinflusst werden.

Interkommunale Raumentwicklungskonzepte und gemein-
same örtliche Entwicklungskonzepte können als sehr sinn-
voll eingestuft werden, um eine koordinierte, gemeinde-
übergreifende, räumliche Entwicklung zu ermöglichen. 
Gerade in dichten Siedlungsgebieten, wo eine gemein-
same Entwicklungstendenz in siedlungstechnischen oder 
naturschutztechnischen Belangen angedacht werden 
kann. Aber auch in ländlichen Gebieten können durch 
derartige Konzepte gezielte Bündelungen von (Boden-)
Nutzungen verfolgt werden. In der Steiermark besteht 
jedoch zunächst die Schwelle, dass sich Gemeinden in 
einer Kleinregion befinden und sich zu einem Gemeinde-
verband zusammenschließen müssen. Wird eines der bei-
den übertragenen Kompetenzen in Oberösterreich oder 
der Steiermark vollzogen, ist jedoch auch hier nicht sicher, 
ob die Konzepte umgesetzt werden und nicht als „stille 
Konzepte“ verschwinden.

Beim alleinigen Anblick der in dieser Arbeit entstande-
nen Übersichtstabelle im Kapitel „8. Gegenüberstellung 
und Veranschaulichung der Ergebnisse“, vor allem des 
Bereichs „Besondere/Übertragene Kompetenzen“, ist es 
bemerkenswert und spannend, wie die Gemeinden den 
Umweltschutz beeinflussen können und welche Unter-
schiede diesbezüglich in den österreichischen Bundes-
ländern auftreten. Die Möglichkeiten der örtlichen Raum-
planung, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, sind 
vielfältiger, als es zunächst den Anschein hat. Der in der 

vorliegenden Studie aufbereitete Überblick wurde mit 
hoher Gewissenhaftigkeit erstellt. Dennoch kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass noch weitere Einzelheiten 
oder „versteckte“ Regelungen bestehen.

Abschließend ist festzuhalten, dass mit der Grundlagen-
recherche zu diesem Thema keine Aussagen über die 
Anwendung in der Praxis vorgenommen werden können 
und nicht festgehalten werden kann, welchen tatsächli-
chen Einfluss die gegebenen Instrumente auf den Schutz 
der Umwelt haben. Die besonderen/übertragenen Kom-
petenzen müssten näher betrachtet werden; welche fin-
den Anwendung und welche haben sich als effektiv erwie-
sen? Zudem besteht die Frage, inwiefern Gemeinden der 
Bundesländer über deren Kompetenzen im eigenen Wir-
kungsbereich in Kenntnis sind. 

Gezielte Information darüber und Empfehlungen an die 
Bundesländer könnten eine höhere Verantwortung im 
Bezug zum Umweltschutz auslösen. Über finanzielle 
Anreize könnten Umweltschutzmaßnahmen zusätzlich 
gefördert werden. Doch würde dies den Umweltschutz 
wirklich fördern oder wird der Umweltschutz als zu wenig 
relevant betrachtet?

Aufgrund der offenen Fragen ist die vorliegende Arbeit als 
Beitrag zu einem größeren Forschungskomplex zu sehen. 
Vertiefende Recherchen zum praktischen Einsatz und zur 
Wirksamkeit der dargestellten Möglichkeiten sind ebenso 
anzustellen, wie weitere Untersuchungen zur Frage, wie 
andere Fachmaterien im österreichischen Recht zum 
Umweltschutz beitragen können und tatsächlich beitra-
gen.
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Energienutzung der Mur 
Historisch, naturräumlich und institutionell 
bedingte Unterschiede zwischen Österreich 
und Slowenien

 
Julijan Kodric

Dieser Beitrag sucht nach Gründen dafür, wieso die Mur im slowenischen Teil, im Gegensatz zum österrei-
chischen Teil, bisher energetisch weitgehend ungenutzt geblieben ist. Zum einen wurde die Forschungs-
frage aus einer energiesystemspezifischen Perspektive betrachtet, die Antworten im Rahmen der Ent-
wicklung des gesamten Stromerzeugungssystems sucht, zum anderen standen die für den Fluss und 
dessen Umgebung spezifischen Eigenschaften im Mittelpunkt. Dabei wird sowohl die Wirtschaftsent-
wicklung auf den regionalen Ebenen gegenübergestellt, als auch die Entwicklung des Siedlungswesens 
und der Verkehrsinfrastruktur in der Umgebung des Flusses, die für die Genese der Energieerzeugungs-
struktur ebenfalls als bedeutsam angenommen wurde. Da heutzutage bei der Planung und Umsetzung 
von Wasserkraftwerken die Belange des Naturschutzes eine entscheidende Rolle spielen, wurden schlus-
sendlich die damit zusammenhängenden räumlichen Nutzungsbeschränkungen und Bestrebungen der 
Opponenten des Wasserkraftwerksausbaus untersucht.

1 Hintergrund

Die Mur stellt sowohl in Slowenien als auch in Österreich 
den Fluss mit dem viertgrößten energetischen Potenzial 
dar. Während derzeit (Stand 2018) in Österreich etwa die 
Hälfte des gesamten technisch-wirtschaftlichen-Potenzi-
als der Mur genutzt wird, bleibt die Mur der einzige der 
vier größten slowenischen Flüsse, der bislang für die Stro-
merzeugung nahezu völlig ungenutzt geblieben ist.

Seit mehreren Jahren ist die energetische Nutzung der Mur 
ein präsentes Thema in slowenischen Medien und Gegen-
stand von Kontroversen zwischen verschiedenartigen Inte-
ressen der staatlichen Behörden, Energieversorgungsun-
ternehmen, Umweltschützer_innen und –aktivist_innen, 
sowie der lokalen Bevölkerung. Wie in Slowenien wird 
auch in Österreich durch die geplanten Wasserkraftwerke  
 

 
 
 
an der Mur viel Staub aufgewirbelt – mit einem zumeist 
positiven Ausgang für die Wasserkraft, was nicht zuletzt 
durch das aktuell im Bau befindliche Murkraftwerk südlich 
von Graz bezeugt wird. Während die Wasserkraft in Öster-
reich weiterhin ausgebaut wird, bleiben die Genehmigung 
und Umsetzung der Energienutzung der Mur in Slowenien 
immer noch ungewiss. Bereits ein Blick auf die Satelliten-
karte offenbart, dass sich die naturräumlichen Ausprägun-
gen und vor allem die Intensität der menschlichen Inan-
spruchnahme des Flusses und seiner Umgebung mit dem 
Eintritt des Stromes nach Slowenien ändert. Im Folgenden 
werden einige dieser Unterschiede angesprochen und mit 
dem Forschungsgegenstand, der energetischen Ausnut-
zung der Mur, in Verbindung gebracht. 
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2 Wasserkraftwerke an der Mur 
in Österreich

In der Literatur findet man unterschiedliche Angaben über 
die Anzahl der Wasserkraftwerke an der Mur in Öster-
reich. Im Rahmen dieser Recherche wurden Daten von 31 
bestehenden Murkraftwerken (Stand 2017) gesammelt, 
von denen 13 eine Leistung von weniger als 10 MW aus-
weisen und damit als Kleinwasserkraftwerke bezeichnet 
werden können. Der überwiegende Anteil der Wasser-
kraftwerke mit den ebenso durchschnittlich größten Leis-
tungen befindet sich im mittleren und unteren steirischen 
Abschnitt (von Leoben bis Spielfeld). 

Die Mur liefert schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts 
Strom, als die Elektrifizierung der Steiermark mit dem 
Umbau der bereits vorhandenen Wasserkraftanlagen alter 
Mühlen oder Gewerbebetriebe zu Stromerzeugungsanla-
gen begann. Der Großteil der ersten Murkraftwerke wurde 
im obersteirischen Murverlauf errichtet (Niklasdorf, Bruck, 
Judenburg, Murau, Murdorf). Die energetische Bedeu-
tung der Mur nahm in der Zwischenkriegszeit weiter zu, 
als die neu errichteten Wasserkraftwerke in Pernegg und 
Laufnitzdorf zu den Hauptpfeilern der Stromversorgung 
der Steiermark wurden (Karner 1992: 527, „Laufkraftwerk 
Laufnitzdorf“ 2018). Der größte Ausbau an der Mur fand 
in den 1980er Jahren statt, als sieben Laufkraftwerke mit 
einer Leistung von insgesamt 100 MW errichtet wurden. 
Wasserkraftwerke sind dabei sowohl im oberen Abschnitt 
(Bodendorf, Unzmarkt, St. Georgen), mittleren (Weinzödl, 
Rabenstein) als auch im unteren Abschnitt (Mellach-Weis-
senegg, Lebring, Spielfeld) der Mur zu finden. Seit dem 
Jahr 2000 kam es zu einer umfangreichen Modernisie-
rung und Aufrüstung von mehreren bestehenden Anlagen 
sowie zu Neuerrichtungen, wobei der Schwerpunkt der 
Planungen und der Errichtung neuer Murkraftwerke vor 
allem im Großraum Graz liegt. Mit der Wiederinbetrieb-
nahme des WKW Pernegg und der Eröffnung der WKW 
Gössendorf und Kalsdorf wiesen die Jahre 2012 und 2013 
wiederum einen der höchsten Anstiege an Kapazitäten 
in der Geschichte des Ausbaus der Murkraftwerke aus. 
Von mehreren weiteren öffentlich vorgelegten Plänen 
für Murkraftwerke erhielten in 2012 WKW Gratkorn und 
Graz-Puntigam einen positiven Genehmigungsbescheid, 
wobei mit dem Bau des Letzteren 2017 begonnen wurde 
und die Fertigstellung für 2019 vorgesehen ist. 

3 Planungen für die Wasserkraft-
werke an der Mur in Slowenien

Das erste und einzige heute bestehende Wasserkraftwerk 
an der Mur in Slowenien, das Kleinwasserkraftwerk Ceršak, 
befindet sich am äußersten Rand des österreichisch-slo-

wenischen Grenzabschnitts. Es wurde bereits 1925 errich-
tet, um den Strombedarf der dazugehörigen Papierfabrik 
zu decken. Trotz der Rekonstruktion 1955 blieb seine Leis-
tung vergleichsweise gering (0,67 MW; durchschn. Jahres-
produktion 4,3 GWh),damit nutzt es nur einen Bruchteil 
des vorhandenen Kraftpotenzials (HSE Invest 2016: 6). 

Ein grundlegender Rahmen für die systematische Ausnut-
zung der Wasserkraft stammt aus dem Jahr 1963, als das 
Grundprojekt zur Energieausnutzung der Mur ausgearbei-
tet wurde. Das Interesse blieb in den folgenden Jahrzehn-
ten jedoch noch gering, da die Möglichkeit der Errichtung 
von Wasserkraftwerken an der Mur erst zu Beginn der 
1980er Jahre umfassend aufgegriffen wurde (DEM 2011: 
6). Das damalige Projekt, das die Errichtung von acht 
einheitlichen Wasserkraftwerken mit einer Leistung von 
insgesamt 176 MW und einer durchschnittlichen Jahres-
produktion von 746 GWh vorsah, wurde aus unterschied-
lichen Gründen, die später erläutert werden, jedoch nicht 
realisiert.

Erst seit dem Jahr 2000 wird an der Mur wieder intensiver 
geplant. Ende des Jahres 2005 verlieh die Regierung der-
Republik Slowenien dem Unternehmen Dravske elektrarne 
Maribor (DEM) eine Konzession für die Energienutzung 
auf den Teilbereichen des Flusses zwischen Sladki Vrh und 
Veržej. Die Konzessionsverordnung schätzt das Stromer-
zeugungspotenzial auf insgesamt 678 GWh/Jahr, was nach 
den Werten des technisch nutzbaren Potenzials der Studie 
von Kryžanowski und Rosina (2012) einer vollkommenen 
energetischen Ausnutzung der Mur entspricht. Aktuell 
ist vor allem wegen der beträchtlichen Einschränkungen 
infolge des Naturschutzes realistisch mit bis zu etwa 300 
GWh/Jahr zu rechnen; von in der Konzession zunächst 
acht festgelegten Standorten zur Wasserkraftnutzung sind 
aktuell nur noch drei Standorte vorgesehen (vgl. Abb. 1 
und Abb. 2 rechts) (DEM 2017a). 

4 Entwicklung der Elektrizitäts-
wirtschaft in Österreich und 
Slowenien

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Entwicklung 
der Stromerzeugung nach den wichtigsten Stromerzeu-
gungsquellen in den beiden Staaten. Erkenntnisgegen-
stand ist dabei die Bedeutung der Wasserkraft für das 
Stromerzeugungssystem der beiden Staaten und die 
Frage, inwieweit Entscheidungen über die Nutzung der 
unterschiedlichen Energiequellen Einfluss auf die Wasser-
kraftnutzung ausüben können.

Wasserkraft spielt in Österreich bereits seit den Anfän-
gen der Elektrifizierung eine entscheidende Rolle und 
machte in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg etwa 
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80% der gesamten Stromproduktion aus. Mit den stei-
genden Kapazitäten der thermischen Kraftwerke ging der 
Anteil der Wasserkraft in den folgenden Jahrzehnten leicht 
zurück und bewegte sich je nach den hydrologischen 
Bedingungen zwischen 75% und 60% der Gesamtstro-
merzeugung. Seit den 2000er Jahren beträgt der Anteil 
der Wasserkraftwerke an der Gesamtstromproduktion 

 
durchschnittlich 63%, wobei thermische Kraftwerke von 
einem Anteil von etwa 37% in den ersten Jahren des 
neuen Jahrtausends auf rund 27% in den letzten Jahren 
zurückfielen. Das scheint insbesondere mit der beschleu-
nigten Zunahme der Nutzung von anderen erneuerbaren 
Energiequellen, vor allem Windkraft und in kleinerem Aus-
maß auch Solarkraft, zusammenzuhängen, da deren Anteil 

Abbildung 1: Ehemals geplante Wasserkraftwerke an der Mur (1984)

Quelle: Kovačec 1984: 192. Eigene Darstellung

Abbildung 2: Aktuelle Planungen an der Mur (2017)

Quelle: DEM 2017a. Eigene Darstellung
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von 0,1% im Jahr 2000 auf 8,7% im Jahr 2016 anstieg. 

Wenngleich bei der Elektrifizierung Sloweniens thermi-
sche Kraftwerke von Anfang an eine nicht zu vernachlässi-
gende Rolle spielten, stieg bis zum Ende der 1950er Jahre 
durch den Ausbau der ersten größeren Anlagen an den drei 
ergiebigsten Flüssen - Drau, Save und Soča - vor allem der 
Anteil der Wasserkraftwerke. Dieser betrug im Jahr 1960 
drei Viertel der slowenischen Gesamtstromproduktion. 
Die energiepolitischen Entscheidungen über die Erweite-
rungen der Kohlebergwerke und thermischen Kraftwerke 
in den slowenischen Kohlerevieren Šaleška dolina und 
Zasavje brachten allerdings eine Richtungsänderung mit 
sich, wodurch thermische Kraftwerke durch den raschen 
Anstieg der Kapazitäten in den folgenden drei Jahrzehn-
ten die Rolle des Grundversorgers im System übernah-
men; sie wiesen Anfang der 1980er Jahre einen Anteil von 
etwa 60% auf. Mit der Inbetriebnahme des Kernkraftwerks 
Krško 1982 kam es zu einer substanziellen Änderung der 
Verhältnisse in der slowenischen Stromerzeugungsstruk-
tur. Durch die Anbindung des Kernkraftwerks mit seiner 

vollen Leistung an das Stromnetz stieg die verfügbare 
Strommenge um fast 40%, was den höchsten Anstieg in 
der gesamten Geschichte der Elektrifizierung Sloweni-
ens bedeutete. Durch den vergleichsweise kleinen und 
im Durchschnitt weitgehend gleichmäßigen Anstieg blie-
ben diese Verhältnisse in den 1990er und 2000er Jahren 
mehr oder weniger unverändert. Im letzten Jahrzehnt war 
bei konstanter Leistung des Kernkraftwerks ein gewisser 
Anstieg der Wasserkraft zu verzeichnen, was u. a. mit dem 
weiteren Wasserkraftausbau im Bereich der unteren Save 
zusammenhängt. 2016 trugen thermische Kraftwerke 
42%, Wasserkraftwerke 35% und das Kernkraftwerk 22% 
zur gesamten Stromproduktion Sloweniens bei.

Angesichts der Gegenüberstellung (siehe Abbildungen 3 
und 4) lässt sich feststellen, dass in Österreich im Lauf der 
gesamten historischen Entwicklung der weitaus größte Teil 
der heimischen Kraftwerksleistung durch Wasserkraftwerke 
erbracht wurde; dieser liegt bei der Stromerzeugung aus 
nicht-fossilen Energiequellen an der europäischen Spitze. 
Im Gegensatz zu Slowenien, wo thermische Kraftwerke

 Abbildung 4: Stromerzeugung nach Hauptkraftwerksarten in Slowenien - Überblick 1946-2016

Quelle: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti RS 1992: 161, Ministrstvo za gospodarstvo RS 2005: 10, Sestavljena organizacija 
elektrogospodarstva Slovenije 1987: 7, Statistični urad RS 2018a. Eigene Darstellung

Abbildung 3: Stromerzeugung nach Hauptkraftwerksarten in Österreich  - Überblick 1946-2016

Quelle: Energie-Control-Austria 2017b. Eigene Darstellung
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den Großteil der Erzeugung übernehmen, dienen jene in 
Österreich vorrangig zur Deckung der durch die jahreszeit-
lichen Schwankungen der Wasserkraft entstehenden Fehl-
mengen an elektrischer Energie (Bundesministerium für 
Verkehr und Elektrizitätswirtschaft 1962: 29). Ein weiterer 
wichtiger Unterschied der Stromerzeugungsstruktur zwi-
schen den zwei Staaten ist das völlige Fehlen der Kernkraft 
in Österreich. Während in Österreich die Inbetriebnahme 
des bereits errichteten Kernkraftwerks Zwentendorf durch 
eine Volksabstimmung verhindert wurde und sich die 
österreichische Energiepolitik seitdem von dieser Ener-
giequelle distanziert, führten jugoslawische Rüstungsin-
teressen im Rahmen des Atomprogramms, das Vorhan-
densein inländischer Uranlagerstätten und das Fehlen 
von politischem und gesellschaftlichem Widerstand dazu, 
dass die Kernkraft seit Beginn der 1980er Jahre eine wich-
tige Säule der Stromversorgung Sloweniens darstellt1.

5 Wirtschaftliche Entwicklung 
der Steiermark und Pomurjes

Stromerzeugung und -verbrauch sind unmittelbar mit der 
wirtschaftlichen Entwicklung und Struktur verbunden, da 
in den industrialisierten Ländern der sekundäre Sektor im 
20. Jahrhundert und im 21. Jahrhundert immer noch den 
größten Stromverbraucher darstellt. Mit einem zusam-
mengefassten Überblick über die wirtschaftliche Entwick-
lung der an die Mur angrenzenden Regionen (das Land 
Steiermark für Österreich und die Region Pomurje in Slo-
wenien) wird der wirtschaftliche Kontext dargestellt, der 
mittelbar auf die Energieproduktion und die Nutzung der 
Mur schließen lässt.

Die vergleichsweise frühe Inanspruchnahme des Ener-
giepotenzials der Mur lässt sich insbesondere auf die wirt-
schaftliche Entwicklung der Steiermark zurückführen. In 
der Habsburgermonarchie und bis zum Ende des Ersten 
Weltkrieges 1918 war das Herzogtum Steiermark ein öko-
nomisch bedeutendes Kronland, das vor allem im Groß-
raum Graz und in der Obersteiermark einen zunehmend 
industriellen Charakter aufwies. Das Kronland wurde als 
eine Industrielandschaft erstes Ranges in Mitteleuropa 
bezeichnet und ihr ökonomischer Beitrag zur Wirtschaft 
der Monarchie ging weit über ihren Bevölkerungs- und 
Flächenanteil hinaus. Somit wuchs mit der expandieren-
den Industrie auch der Energiebedarf, wobei die Steier-
mark mit den großen Flüssen Drau, Mur und Enns, aber 
auch mit den ergiebigsten Kohlevorkommen Österreichs 

1 Es muss jedoch angemerkt werden, dass dabei nur die innerstaat-
liche Stromproduktion einbezogen wurde, ohne Betrachtung der 
Importe und Exporte, die somit nicht gleich dem staatlichen Strom-
verbrauch entspricht. Da Österreich über das gemeinsame Strom-
netz einen Teil der verbrauchten Strommenge aus anderen Länder 
importiert, die ihren Strom teilweise aus der Kernkraft gewinnen, 
ist Österreich trotzdem effektiv auf die Kernenergie angewiesen.

über die entsprechenden Voraussetzungen für dessen 
Deckung verfügte (Karner 1992: 527).

Durch die Angliederung der Untersteiermark an das König-
reich Serbien, Kroatien und Slowenien 1918 verlor die Stei-
ermark die energetisch bedeutsamen Drauwasserkräfte 
(Karner 1992: 528) und die untersteirischen Kohlegruben 
und wurde mit einer massiven Versorgungskrise konfron-
tiert (ibid.). Es lässt sich vermuten, dass dieser Umstand 
die Verlagerung des Schwerpunkts der Energieausnutzung 
auf die Mur verstärkte, da die Mur und die Enns die übrig-
gebliebenen bedeutenden Wasserkraftreserven der Stei-
ermark darstellten. 

Wegen der starken Stellung in der Eisen- und Stahlin-
dustrie war das Land, besonders die Obersteiermark, im 
Laufe der beiden Weltkriege ein bedeutsames Rüstungs-
produktionszentrum. Die Schwerindustrie erreichte in 
den 1970er Jahren ihre Höchstleistungen, erlebte dann 
aber einen Niedergang (Karner 2014: 21; 1992: 544 ff.). 
Erst gegen Ende der 1980er Jahre gelang eine stärkere 
Verlagerung von der Grundstoffproduktion zur moderni-
sierten, technologisch fortschrittlichen Finalproduktion. 
Dabei ist anzumerken, dass  die Industrie 1989 mit einer 
etwa gleich großen Beschäftigtenzahl (und Anteil an den 
Wirtschaftssektoren von rund 40%) wie im Jahr 1955 
noch immer der größte Arbeitgeber im Land war. Mit dem 
Fall des Eisernen Vorhangs öffneten sich neue Chancen 
und die einstige österreichische Konjunkturlokomotive 
verzeichnete wieder starke Wirtschaftswachstumsraten 
(Karner 2014: 22 f.). Von den großen Investitionen und 
hochtechnologischen Umstrukturierungen profitierte vor 
allem die Umgebung von Graz, die in den letzten zwei 
Jahrzehnten sowohl das höchste Einkommen als auch die 
größten Bevölkerungszuwächse des Landes Steiermark 
aufwies.

Im Vergleich dazu blieb in der Zeit der Monarchie das 
Gebiet von Pomurje schwach entwickelt und stark land-
wirtschaftlich geprägt. Obwohl die Angliederung von Prek-
murje an den Staat der Serben, Kroaten und Slowenen 
1918 in gewissem Maße die Entwicklung des Unterneh-
mertums beschleunigte, erreichte die Industrialisierung 
die Region in der Zwischenkriegszeit immer noch nicht. 
Lokale Akteure traten sogar explizit gegen die Industria-
lisierung auf und überdies verfügte Prekmurje über keine 
entsprechenden Verkehrs- und Energieverbindungen; 
bis zum Zweiten Weltkrieg wurden nur Murska Sobota, 
Lendava und einige weitere Dörfer elektrifiziert. Der 
bescheidene Sekundärsektor basierte auf der Leichtindus-
trie und alten Manufakturarten (Škaper 2016: 24-30).

Die Randlage zwischen den im Rahmen der geänderten 
politischen Situation schwer überschreitbaren österrei-
chischen und ungarischen Grenzen erschwerte nach dem 
Zweiten Weltkrieg weiterhin den Ausbruch von Pomurje 
aus der Unterentwicklung. Im Jahr 1953 war noch immer 
71% der erwerbstätigen Bevölkerung von Pomurje in der 
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Landwirtschaft tätig, was deutlich über dem slowenischen 
Durschnitt von 41% lag. Die Industrie beschäftigte lediglich 
10% der arbeitenden Bevölkerung. Das Pro-Kopf-Einkom-
men betrug in Pomurje nur 36% des slowenischen und 
hinkte mit 66% sogar hinter dem gesamtjugoslawischen 
Durchschnitt weit hinterher (Škaper 2016: 39 ff.). Erst in 
den 1960er Jahren kam es zu einer verzögerten Deag-
rarisierung und einem vergleichsweise beträchtlichen 
Aufschwung der Industrie. In den 1970er Jahren begann 
Slowenien mit einem Programm zur Beschleunigung der 
Entwicklung rückständiger Regionen, wobei es trotz der 
relativen Wirksamkeit des Programms noch immer nicht 
gelang, das massive Entwicklungsgefälle von Pomurje 
gegenüber den anderen Regionen zu überkommen (Ška-
per 2016: 46-52).

Die Übergangszeit der 1991 gegründeten Republik Slowe-
nien brachte grundlegende politische, soziale und wirt-
schaftliche Veränderungen mit sich. Während der Staat 
aus gesamtwirtschaftlicher Sicht die Übergangskrise rela-
tiv schnell überwand, war Pomurje eine jener Regionen, 
die dabei mehr Schwierigkeiten hatten und die Unter-
schiede der regionalen Entwicklung nahmen erneut zu 
(Škaper 2016: 56 ff.). Auch im neuen Jahrtausend bleibt 
Pomurje, trotz der Zielsetzungen und Investitionen der 
nationalen Regionalpolitik, eine der wirtschaftlich am 
wenigsten entwickelten Regionen Sloweniens und rangiert 
nach statistischen Indikatoren wie dem Bruttoregionalpro-
dukt pro Kopf, dem durchschnittlichen Monatsgehalt und 
dem Anteil an tertiär gebildeter Bevölkerung am untersten 
Ende der statistisch erfassten Regionen. 

6 Entwicklung des Siedlungs-
wesens und der Verkehrsinfra-
struktur entlang der Mur

Die starke Konzentration der Bevölkerung entlang der 
Mur ist besonders in der Steiermark ein weiterer Beweis 
dafür, welche große Bedeutung diesem Fluss für das Land 
zukommt. Entlang der Mur entwickelten sich einige der 
bevölkerungsreichsten Ortschaften der Steiermark wie 
Judenburg, Leoben, Bruck an der Mur, Leibnitz sowie die 
steirische Hauptstadt und zweitgrößte Stadt Österreichs, 
Graz. Neben dem westlichen Abschnitt des oberen Murtals 
weisen vor allem Graz und seine Umgebung die höchste 
Bevölkerungsdichte der Steiermark auf. Bei der Betrach-
tung der Bevölkerungszahlen in einem Streifen von 10 km 
entlang beider Murufer kommt man zur Erkenntnis, dass 
in der Steiermark in der mittelbaren Umgebung der Mur 
etwa 656.000 Menschen wohnen, was 53% der Landesbe-
völkerung entspricht (Population Explorer 2016).

Die Mur bildete in der Steiermark bereits seit der Alts-
teinzeit einen zentralen räumlichen Faktor für die Besie-
delung. Bedingt durch die topologischen Gegebenheiten 

lässt sich jedoch entlang des Murverlaufs eine gewisse 
graduelle Änderung der Verteilung der Bewirtschaftungs-, 
Siedlungs- und Verkehrsflächen erkennen. Im oberen und 
mittleren Murtal sind die relativ knapp bemessenen Tale-
benen weitgehend als landwirtschaftliche Flächen oder 
Siedlungsraum genutzt; ausgiebig bewaldet wurden die 
umgebenden Hügel und Berge belassen. Die im Mittelal-
ter an der Mur gegründeten Stadtkerne der wichtigsten 
Ortschaften wuchsen in den folgenden Jahrhunderten 
über die Grenzen ihrer Befestigungen hinaus und nahmen 
weitere Flächen entlang der Mur in Anspruch. 

Mit dem Eintritt in das Grazer Becken nimmt die Mur 
durch die sinkenden Gefälle zunehmend den Charakter 
eines Tieflandflusses an. Vor den systematischen Regulie-
rungsarbeiten, die ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts mehrmals durchgeführt wurden, war im Abschnitt 
südlich von Graz das gesamte Flusssystem mit Mäandern, 
Nebenarmen und Inseln bis zu etwa 1,2 km breit und über-
schwemmte oft die weitere Umgebung, was mit der verän-
derten Charakteristik der Siedlungsstruktur in Verbindung 
gebracht werden kann (Hornich 2004: 106 ff., Brilly 2012: 
36 f.). Obwohl die Mur auch im südlichen Bereich für die 
Besiedelung immer noch eine wichtige Rolle spielte, lässt 
sich erkennen, dass die meisten Siedlungskerne in ent-
sprechender Entfernung zur Mur oder auf entsprechend 
höher gelegenen Terrassen (z.B. Wildon, Lebring) gelegen 
sind. Bis zum Ende des Grenzabschnitts der Mur zwischen 
Österreich und Slowenien liegen die Siedlungen nach den 
Regulierungen und somit nach Verringerung der Über-
schwemmungsgefahr näher an den Ufern, wobei dort oft 
industrielle und gewerbliche Nutzungen ihren Platz fin-
den.

Während die Murufer im Grazer Becken und Leibnizer 
Feld bereits größere bewaldete Flächen aufweisen, wird 
der wilde Charakter des Flusses mit dem Eintritt nach Slo-
wenien besonders auffällig. Im Gegensatz zum steirischen 
Teil wurden im Grenzbereich und in Slowenien der Fluss 
und die dazugehörigen Auwälder nach den Regulierungen 
von extensiven Nutzungen weitgehend freigehalten. So 
behielten die Ortschaften eine gewisse Entfernung zum 
Fluss und Ackerflächen kommen nur in einigen Bereichen 
bis zu den Flussufern, die sonst ausgiebig und nahezu 
durchgehend mit Wäldern bewachsen sind. Das regio-
nale Zentrum von Pomurje, Murska Sobota, ist 7 km von 
der Mur entfernt, die Subzentren Lendava und Ljutomer 
jeweils 4,5 km. Die Siedlungsentwicklung ging Hand in 
Hand mit der Infrastrukturentwicklung, die im heutigen 
österreichischen und slowenischen Teil ziemlich unter-
schiedlich verlief. 

Die Mur stellte in der Steiermark im Lauf der Geschichte 
eine der zentralen Verkehrsstrecken des Landes dar. Die 
Römerbrücke bei St. Dionysen bezeugt, dass die Mur 
bereits in der Römerzeit überbrückt wurde, und mittelal-
terliche Urkunden erwähnen mehrere weitere Holzbrü-
cken, die im Bereich der wichtigsten Murstädte errichtet 
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wurden (Habsburg-Lothringen 2016). Mit der Fertigstel-
lung der Südbahnstrecke Mürzzuschlag–Graz 1844 wur-
den das mittlere Murtal und Graz mit der Hauptstadt 
der Monarchie, Wien, verbunden. So wurde die Südbahn 
bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts zu einer Schlaga-
der der Steiermark, da die wichtigsten Industrien des 
Landes in ihrem Einzugsbereich lagen (Karner 2005: 183). 
Darüber hinaus befinden sich entlang der steirischen Mur 
weitere (über)regional bedeutsame Bahnstrecken und 
Straßenverbindungen.

Im Gegensatz dazu stellte die Mur im Bereich des heutigen 
slowenischen Abschnitts (zwischen Radenci und Razkrižje) 
ein Jahrtausend lang den Grenzfluss zwischen den öster-
reichischen Erblanden und Ungarn und ein ausgeprägtes 
räumliches Hindernis dar. Das Gebiet von Pomurje war 
somit durch die Mur zwischen der Untersteiermark und 
der historischen Region Prekmurje (dt. Übermurgebiet, 
ung. Muravidék), die zum Königreich Ungarn gehörte, auf-
geteilt. Die Kontakte zwischen den beiden Teilen waren 
sehr schwach, was die Tatsache veranschaulicht, dass es 
in diesem Abschnitt bis zum Ersten Weltkrieg keine einzige 
Brücke gab, die den ungarischen und den untersteirischen 
Teil verband (Škaper 20 16: 25 f.). Die Eisenbahn kam mit 
einer gewissen Verspätung in die Region; zur ersten Bahn-
verbindung zwischen den beiden Murufern kam es 1924 
(Ormož/Friedau-Ljutomer-Murska Sobota). Die erste Stra-
ßenbrücke über die Mur wurde 1922 bei Veržej gebaut, 
eine weitere folgte 1940 bei Petanjci. Von großer Bedeu-
tung für die Region war der Ausbau der Autobahn A5 zwi-
schen den Jahren 2000 und 2008, die schlussendlich eine 
schnelle und leistungsfähige Anbindung der Region an die 
Zentren Sloweniens sowie an Südwestungarn ermöglichte 
(Škaper 2016: 27-32).

Diese Gegenüberstellung scheint den hypothetisch 
angenommenen kausalen Zusammenhang zwischen der 
Inanspruchnahme des Flusses und seiner Umgebung für 
Zwecke des Siedlungswesens und Verkehrsinfrastruktur 
einerseits und der energetischen Nutzung des Flusses 
andererseits, zu bestätigen. Im Vergleich zum steirischen 
Abschnitt, aber auch zu den anderen slowenischen Flüs-
sen (zB. die Drau), stellte die slowenische Mur eine weni-
ger bedeutsame Entwicklungsachse dar. Deshalb konzen-
trierte sich auch der Ausbau der Versorgungsinfrastruktur 
wie Wasserkraftwerke vornehmlich auf die nähere Umge-
bung jener Gebiete, in denen der größte Stromversor-
gungsbedarf herrschte. 

7 Naturschutz

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Wasserkraft ist es 
unverzichtbar, den Bereich des Naturschutzes einzubezie-
hen, da in den letzten Jahrzehnten durch diesbezügliche 
rechtliche Rahmenbedingungen die Nutzung der Wasser-
kraft zunehmend beschränkt und die Planungsprozesse 

durch Überprüfungsverfahren verlängert und verschärft 
wurden. 

7.1 Frühe Proteste gegen den Ausbau 
der Wasserkraft an der Mur

Einen wichtigen Wendepunkt stellten die Proteste im 
Hainburger Auwald 1984 gegen das dort geplante Donau-
kraftwerk dar. Sie führten zu einer österreichweiten 
Sensibilisierung bezüglich Umweltthemen und zu einer 
Richtungsänderung im Umgang mit Fließgewässern. Vor 
dem Hintergrund der steigenden Bedeutung von Umwelt-
schutzanliegen wurde somit seit der zweiten Hälfte der 
1980er Jahre auch der Ausbau der Wasserkraft an der 
Mur mit immer stärker werdenden Umweltbedenken 
konfrontiert. So kam es zu beträchtlichem Widerstand 
von Anrainer_innen und Denkmalschützer_innen gegen 
den Kraftwerksbau in Rabenstein (Planungszeitraum 
1981-1984), demzufolge der ursprünglich direkt am Fel-
sen der Burg Rabenstein vorgesehene Standort für das 
neue Wasserkraftwerk flussaufwärts verschoben wurde. 
Ein zweites Beispiel ist das Kraftwerk Fisching, bei dem es 
einen Monat nach Baubeginn im November 1989 zu einer 
Besetzung des Areals durch Umweltaktivist_innen kam. 
Die Arbeiten mussten eingestellt werden, wobei erst die 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung und 
eine vollständige Umplanung des Kraftwerksgebäudes die 
Widerstände entschärften, sodass 1991 erneut mit dem 
Bau begonnen wurde („Unsere Kraftwerke“ 2018, „Lauf-
kraftwerk Freisach“ 2018).

In dieser Hinsicht kann behauptet werden, dass das 
erste Projekt des Ausbaus der Wasserkraftwerkskette an 
der slowenischen Mur zu einer ungünstigen Zeit geplant 
wurde. Stojan Habjanič (2018), der Koordinator der „Save 
the Mura“ Kampagne, die aktuell gegen die Errichtung der 
Wasserkraftwerke an der Mur agiert, trat bereits in den 
1980er Jahren gegen das damalige Vorhaben auf. Zwei 
Faktoren haben aus seiner Sicht zur Aufgabe der Pläne 
in den 1980er Jahren geführt (ibid.): Der erste ist, dass 
Naturschutzbestimmungen erlassen wurden, die ent-
sprechende Eingriffe in das Gebiet der Mur de jure nicht 
erlaubten. Zur Ablehnung trug zusätzlich der laute Protest 
eines Teils der Zivilgesellschaft bei, die das Vorhaben als 
einen unerwünschten Eingriff in das Leben der Region 
verstand. Diese Situation deckte sich mit dem generellen 
Widerstand der Slowenen gegen die Politik Jugoslawiens, 
sodass zu den Protestkundgebungen an einem der Stand-
orte der geplanten Wasserkraftwerke (Mota) auch zahl-
reiche Regimekritiker_innen kamen. 1985 fand in Murska 
Sobota der größte Protest statt, bei dem 500 bis 600 Per-
sonen ihren Widerstand kundtaten. 
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7.2 Schutzgebiete entlang der Mur 

In der Steiermark ist auffallend, dass seit 2014 der 
gesamte obere Teil der Mur in der Steiermark zwischen 
Predlitz (Eintritt in die Steiermark) und Leoben, was etwa 
140 km Flusslänge entspricht, als Natura 2000-Gebiet 
geschützt ist. Dagegen gehört der sog. mittlere Murab-
schnitt zwischen Leoben und Graz unmittelbar zu keinen 
Schutzgebieten. Beginnend im südlichen Stadtbereich 
von Graz bis nach Werndorf wurde die etwa 16 km lange 
Strecke der Mur mit den dazugehörigen Waldflächen und 
landwirtschaftlichen Nutzflächen als Landschaftsschutz-
gebiet Graz-Werndorf ausgewiesen. Während eines der 
Schutzziele die „Erhaltung als letzte repräsentative freie 
Fließstrecke zwischen einer größeren Anzahl von vorhan-
denen Murkraftwerken nördlich und südlich des Schutz-
gebietes“ umfasst, wurden im Schutzgebiet dennoch das 
WKW Gössendorf und das WKW Kalsdorf geplant und 
nach dem positiven UVP-Bescheid 2008 genehmigt. Die 
Berufungen mehrerer Parteien (u. a. Greenpeace CEE, 
Naturschutzbund Steiermark, Umweltanwältin des Landes 
Steiermark) gegen den Bescheid wurden bereits im selben 
Jahr zurückgewiesen (Bescheid US 8A/2008/15-54, 2008).

Im Bereich südlich von Lebring gehört die etwa 55 km 
lange Fließstrecke der Mur bis zum Eintritt nach Slowenien 
fast ununterbrochen zu mehreren Schutzgebieten. Der 
Grenzabschnitt der Mur ist sowohl durch die Natura 2000 
(Steirische Grenzmur mit Gamlitzbach und Gnasbach, seit 
2005) als auch als Landschaftsschutzgebiet (Murauen 

Mureck-Radkersburg-Klöch) geschützt.

Auch auf der anderen Seite der Grenze wird die Bedeu-
tung der außergewöhnlichen Artenvielfalt der Mur stark 
betont. Aus diesem Grund sind die Murufer in Slowenien 
durchgehend in mehreren Naturschutzgebieten erfasst: 
Natürliche Werte-Gebiete (slow. naravne vrednote), Öko-
logisch bedeutsames Gebiet (slow. ekološko pomembno 
območje) und Natura 2000-Gebiete (Abbildung 5). Dabei 
ist besonders die Kategorie Natura 2000-Gebiet von 
Bedeutung, da hier im Rahmen der Planung von Vorhaben 
eine umfassende Bewertung der Akzeptanz von Plänen, 
Programmen und Eingriffen in die Natur durchgeführt 
werden muss. 

Sowohl in Österreich als auch in Slowenien unterliegt 
die Planung in den Natura 2000-Gebieten ähnlichen Ein-
schränkungen. Wenn die Errichtung eines Wasserkraft-
werks von der zuständigen Behörde als prüfungspflichti-
ges Vorhaben eingestuft wird, ist die Durchführung z.B. 
einer Strategischen Umweltprüfung SUP oder Umweltver-
träglichkeitsprüfung UVP erforderlich. Obwohl der Schutz-
status strenge Beschränkungen und die Beachtung diver-
ser Vorgaben erfordert, schließen sich Naturschutzgebiete 
und die Errichtung von Wasserkraftwerken nicht vollkom-
men aus. Der Umweltdachverband (2017) stellte bei-
spielsweise in einer Studie fest, dass österreichweit eine 
beträchtliche Anzahl an Kraftwerksplanungen in geschütz-
ten oder schützenswerten Gebieten stattfindet. 2017 
befanden sich 76 von 359 bzw. ein Fünftel der erhobenen 

Abbildung 5: Ausgewiesene Schutzgebiete im Bereich des österreichisch-slowenischen Grenzabschnitts und des slowenischen 
Abschnitts der Mur

Quelle: Digitaler Atlas Steiermark, 2018; Naravovarstveni atlas, 2013. Eigene Darstellung
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Wasserkraftwerke (erfasst wurden geplante, bewilligte, in 
Bau befindliche und in den letzten drei Jahren in Betrieb 
gegangene Kraftwerke) in ausgewiesenen Schutzgebieten. 

In Slowenien ist das WKW Hrastje-Mota eines der im Pla-
nungsprozess am weitest fortgeschrittenen Wasserkraft-
werke. Infolge der Umweltverträglichkeitsprüfung 2016 
wurden jedoch die Auswirkungen dieses Projektes auf 
die Umwelt mit der Bewertung D beurteilt, was bedeutet, 
dass der Eingriff erhebliche Auswirkungen auf die Natur 
hätte, die durch die vorbereiteten Minderungsmaßnah-
men nicht entsprechend verringert werden könnten. Die 
Durchführbarkeit der Ausgleichsmaßnahmen kann den-
noch in einem weiteren Verfahren behandelt werden, das 
zwischen dem öffentlichen Nutzen der Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energiequellen einerseits und dem 
öffentlichen Nutzen des guten Wasserzustandes (Was-
serrahmenrichtlinie 4.7) und dem öffentlichen Nutzen 
des Naturschutzes (Habitat-Richtlinie 6.4) andererseits 
abwägt. Nun ist das Ministerium für die Infrastruktur als 
Initiator an der Reihe, dieses Verfahren einzuleiten – je 
nach dessen Entscheidung bleibt das Projekt weiterhin 
auf der Tagesordnung oder nicht. Falls bewiesen würde, 
dass der Nutzen des Wasserkraftwerks für die Öffentlich-
keit größer ist als die Schäden, die der Umwelt dadurch 
entstehen würden, kann der Prozess über die Akzeptanz 
im Natura 2000-Gebiet fortgesetzt werden (DEM 2017a; 
2018).

7.3 Gegenwärtige Proteste und Wider-
stand gegen Wasserkraftausbau

Auch im neuen Jahrtausend spielen die Öffentlichkeit bzw. 
Teile davon, wie zivile Initiativen und Interessengruppen 
aus dem Bereich des Umweltschutzes, eine wichtige Rolle 
bei der Umsetzung von Projekten. Sowohl in Österreich 
als auch in Slowenien waren bzw. sind Vorhaben für neue 
Wasserkraftwerke oft von Protesten und Rufen dagegen 
aus Teilen der Gesellschaft begleitet.

Zeitungsartikel, die über das Geschehen rund um die Pla-
nung der steirischen Murkraftwerke in den letzten zehn 
Jahren berichten, zeigen, dass diesbezügliche Vorhaben 
vielerorts mit intensiven Debatten um den Naturschutz 
einhergingen2.

2 DiePresse berichtet in einem älteren Artikel (Höfler 2009) über den 
Widerstand von Umweltschutzer_innen und Organisation eines 
Protestcamps gegen die Vorhaben zum Wasserkraftausbau in Gös-
sendorf und Kalsdorf; ORF Steiermark wies im Artikel „Neues Mur-
kraftwerk in St. Michael geplant“ (2011) darauf hin, dass dieses Vor-
haben mit heftiger Kritik der Naturschutzbundes begleitet wurde.  
Laut Kleine Zeitung (Preis 2017) wurden auch im Fall des geplan-
ten Kraftwerks Gratkorn mögliche negative Auswirkungen auf die 
Umwelt intensiv diskutiert. Die mit Abstand größte Aufmerksamkeit 
wurde jedoch in den Medien dem WKW Graz-Puntingam gewid-
met, bei dem die Kraftwerksgegner den größten Widerstand ausüb-
ten (Murkraftwerk: Proteste vor UVP-Verhandlung 2012, Schmidt 
2017, Pilch 2017).

Der Planungsprozess des Murkraftwerks in Graz wurde 
beispielsweise jahrelang von Protesten der Umwelt-
schutzaktivist_innen begleitet; ihre Aktionen reichten von 
der Verbreitung von Informationen durch öffentliche Auf-
tritte und Internetplattformen, Versammlungen vor dem 
Verhandlungssaal zu Beginn des UVP-Verfahrens 2012, 
mehreren Protesten in der Innenstadt bis hin zu einer 
Uferbesetzung, als 2017 mit Rodungen begonnen wurde.

Trotz des starken Widerstands der Naturschutzvereine und 
einer organisierten Kampagne gegen das Wasserkraftwerk 
Graz-Puntigam, befindet sich dieses gerade im Bau. Versu-
che der Gegner, den Baubeginn über den Rechtsweg und 
durch das Sammeln von über 10.000 Unterschriften zu 
verhindern, sind gescheitert. Vor und während des Baus 
wurden regelmäßig Protestmärsche organisiert, wobei die 
größte Demonstration mit über 4.000 Teilnehmer_innen 
am Tag vor der Grazer Gemeinderatswahl 2017 stattfand. 
Der Wahltag brachte allerdings die größten Gewinne für 
die Pro-Murkraftwerk-Parteien, vor allem die ÖVP und 
FPÖ. Die Umweltschützer_innen und Aktivist_innen orga-
nisieren weiterhin Podiumsdiskussionen, rufen zum zivi-
len Ungehorsam auf und hoffen immer noch einen finalen 
Baustopp zu erwirken, wobei seitens der Aktivist_innen 
sogar die Rede von Graz als neuem Hainburg ist (Wörget-
ter 2012, Brugger 2017).

Auch in Slowenien sind die Aufrufe gegen den Bau der 
Wasserkraftwerke an der Mur in den Medien sehr prä-
sent. Laut der Berichterstattung auf der Internetplattform 
und den sozialen Medien der Kampagne ‚Save the Mura‘ 
fanden in Slowenien seit 2016 zahlreiche Veranstaltungen 
und Aktionen statt, die einerseits der Bewusstseinsbildung 
über die Bedeutung der naturnahen Erhaltung der Mur 
gewidmet waren, andererseits aber auch Zeichen dafür 
setzten, dass ein beträchtlicher Teil der lokalen Bevölke-
rung und der Sachverständigen die Errichtung von Was-
serkraftwerken ablehnt. Da sich ebenso mehrere promi-
nente slowenische Politiker (u. a. Europaabgeordneter 
Igor Šoltes, der ehemalige EU-Kommissar Janez Potočnik, 
der aktuelle Landwirtschaftsminister und Präsident der 
zweitgrößten Regierungspartei, Dejan Židan) gegen die 
Wasserkraftwerkserrichtung aussprachen bzw. Premier-
minister Miro Cerar diesbezüglich öffentlich ansprachen, 
bekam dieses Thema auch eine gewisse politische Konno-
tation von nationaler Bedeutung.

Das für die Errichtung von Wasserkraftwerken an der Mur 
konzessionierte Unternehmen DEM (2017b) gibt an, dass 
für die endgültige Entscheidung die politischen Risiken 
bzw. der politische Wille von zunehmend ausschlagge-
bender Bedeutung sind. Wie im vorherigen Kapitel bereits 
erwähnt, liegt die Entscheidung, ob nach dem negativ 
bewerteten Umweltbericht das WKW Hrastje Mota in 
den Prozess betreffend den überwiegenden öffentlichen 
Nutzen einbezogen wird, in den Händen des Ministeri-
ums für die Infrastruktur (Initiator) und des Umweltmi-
nisteriums (Entscheidungsträger). Die Kampagne ‚Rešimo 
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Muro‘ initiierte 2017 eine internationale Petition, die an 
die gegenwärtige Umweltministerin der Republik Slowe-
nien gerichtet ist und dazu auffordert, die Zerstörung des 
Flusses durch die Errichtung geplanter Wasserkraftwerke 
nicht zuzulassen.

Von beiden Seiten wurden die Jahre 2018 und 2019 für 
das künftige Geschehen und die Nutzungsausrichtung der 
Mur als ausschlaggebend bezeichnet. In der ersten Hälfte 
des Jahres 2018 fand in Slowenien eine Parlamentswahl 
statt, wobei es zu einem Machtwechsel zwischen den füh-
renden Parteien kam. Daneben wurden im März 2018 die 
öffentliche Debatte und die Frist für die Einreichung der 
Bedenken zum Entwurf des Energiekonzepts Sloweniens 
sowie für die Beschwerde gegen die positive Entscheidung 
des Umweltministeriums zur Ergänzung des Aktionsplans 
für Erneuerbare Energiequellen beendet. Obwohl die 
früheren Versionen des Aktionsplans und die Lösung des 
Energiekonzepts die Energienutzung der Mur vorsahen, 
besteht immer noch die Möglichkeit, dass die Proteste der 
Umweltschutzorganisationen akzeptiert werden und die 
Mur als Energiequelle aus den Plänen gestrichen wird („Za 
reko Muro se bori vse več Slovencev“ 2018, DEM 2017a). 
Die beschlossene strategische Ausrichtung kann somit für 
den weiteren Verlauf der Planungen und die juristischen 
Prozesse von maßgebender Bedeutung sein

8 Schlussfolgerungen

Im Zuge des Vergleichs der Entwicklung der Stromer-
zeugungsstruktur von Slowenien und Österreich traten 
beträchtliche Unterschiede hervor, auf Grund derer sich 
der insgesamt unterschiedliche Nutzungsgrad der Fließge-
wässer und mittelbar des Flusses Mur in beiden Ländern 
erklären lässt.

Eindeutig feststellbar ist, dass Wasserkraft den über-
wiegenden Teil der Entwicklungsgeschichte der öster-
reichischen Elektrizitätswirtschaft hindurch (besonders 
seit dem Zerfall der Monarchie) die weitaus wichtigste 
Energiequelle darstellte, weswegen Österreich heutzu-
tage auch im europäischen Maßstab einen der höchsten 
Anteile der durch Wasserkraft erzeugten Energie aufweist. 
Ähnlich wurde auch die Elektrifizierung in Slowenien in 
den ersten Nachkriegsjahrzehnten von Wasserkraft getrie-
ben. Danach übernahmen thermische Kraftwerke den Pri-
mat im Stromversorgungssystem. Als Folge verschiedener 
politischer Entscheidungen und Überlegungen differen-
zierte sich die Stromerzeugungsstruktur der beiden Län-
der weiterhin im Bereich der Nutzung der Kernkraft aus, 
die seit Beginn der 1980er Jahre eine wichtige Säule der 
Stromversorgung Sloweniens darstellt. Die Kernkraftnut-
zung bewertet die vorliegende Analyse als einen weiteren 
wichtigen Faktor für den unterschiedlichen Ausbau der 
Wasserkraft in den beiden Ländern, da das Kernkraftwerk 
Krško zur Deckung eines beträchtlichen Anteils des Strom-

verbrauchs beiträgt und somit den Bedarf des Ausbaus 
anderer emissionsarmer Anlagen verringert.

Der diskutierten Entwicklung der Stromerzeugungsstruk-
tur zufolge fand der Ausbau der Wasserkraftwerke an den 
slowenischen Flüssen generell langsamer bzw. weniger 
intensiv als in Österreich statt. Als einen weiteren ent-
scheidenden Faktor für die verhältnismäßig geringe Aus-
nutzung der Mur in Slowenien betont die vorliegende 
Analyse dabei den räumlichen Kontext bzw. die Lage im 
Rahmen der ehemaligen und aktuellen Staaten hervor. 
Im Fall der Mur wurde ein möglicher Zusammenhang zwi-
schen der Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung, der 
damit verbundenen Inanspruchnahme des Flusses und 
seiner Umgebung einerseits und der energetischen Nut-
zung des Flusses andererseits herausgearbeitet.

Das Gebiet, das die Mur auf dem Territorium des heutigen 
Slowenien durchfließt (Region Pomurje), wurde bereits 
Jahrhunderte vor der Elektrifizierung von einer wirtschaft-
lich-politischen Randlage geprägt. Pomurje wies sowohl 
im Lauf des 19. als auch des 20. Jahrhunderts eine relative 
Abgelegenheit und eine nachteilige Wirtschaftslage auf 
und war von einer späten Industrialisierung, einem über-
durchschnittlich ausgeprägten Agrarsektor und schwa-
chen Verkehrsanbindungen gekennzeichnet. Die energe-
tisch am meisten genutzten slowenischen Flüsse, Save 
und Drau, durchfließen dagegen einige der wirtschaftlich 
bedeutendsten slowenischen Regionen und Siedlungen. 
Das Gleiche gilt für die betrachtete steirische Mur, die eine 
der wichtigsten Wirtschafts- und Bevölkerungsachsen der 
Steiermark darstellt. Die Mur-Mürz-Furche in der Ober-
steiermark war bereits im 19. Jahrhundert eines der füh-
renden Industriegebiete der Habsburgermonarchie und 
behielt ihren industrialisierten Charakter auch im Lauf des 
folgenden Jahrhunderts; ebenso ist der Großraum Graz 
österreichweit ein bedeutsamer Wirtschaftsstandort, der 
durch eine hohe Bevölkerungsdichte gekennzeichnet ist. 
Damit lässt sich erklären, warum an der steirischen Mur 
bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit der Errich-
tung von Wasserkraftwerken begonnen wurde und in Slo-
wenien zuerst die geeignetsten Standorte an zentraleren 
Flüssen ausgebaut wurden, bevor die Mur in Betracht 
kam. Diese zeitliche Komponente spielt in der weiteren 
Betrachtung eine entscheidende Rolle.

In den 1980er Jahren, als die Idee der energetischen Nut-
zung der slowenischen Mur erstmals intensiv aufgegriffen 
wurde, wurden Natur- und Umweltschutz zu einem neuen 
Faktor von maßgeblicher Relevanz für die Wasserkraft. Die 
Erlassung von einschränkenden Naturschutzbestimmun-
gen und ein beträchtlicher Widerstand gegen die geplan-
ten Eingriffe trugen zur Aufgabe der damaligen Vorhaben 
an der Mur bei. Parallel dazu markierten zahlreiche Wider-
stände gegen die geplanten Wasserkraftwerke in Öster-
reich einen Wendepunkt, der durch die Sensibilisierung 
für Umweltthemen und die Einbeziehung ökologischer 
Aspekte in den Planungsprozess eine Erschwerung des 
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Wasserkraftausbaus mit sich brachte. In beiden Ländern 
wurden rechtliche Rahmen mit mehrstufigen Genehmi-
gungssystemen aufgestellt, die u. a. eine Kompatibilität 
mit wasser- und naturschutzrechtlichen Bestimmungen 
voraussetzten. Wenngleich die geplanten Wasserkraft-
werke an der steirischen Mur oft mit Widerständen der 
lokalen Bevölkerung und Umweltschützer_innen konfron-
tiert waren, fanden Ende der 1980er Jahren und seit dem 
Jahr 2010 die größten Anstiege in Kraftwerkskapazitäten 
statt, wobei zwei Anlagen in einem ausgewiesenen Land-
schaftsschutzgebiet errichtet wurden. Anders als in Öster-
reich, wo nur einige Flussabschnitte geschützt sind, gehört 
die Mur mit ihren Auwäldern in Slowenien durchgehend 
zu mehreren Schutzgebieten verschiedener Kategorien, 
darunter auch Natura 2000-Gebiete. Seit 2005 sind Pla-
nungen für die Energienutzung der slowenischen Mur 
wieder im Gange, wobei die Anzahl der vorgesehenen 
Kraftwerke wegen der strengen Umwelt- und Naturschut-
zauflagen von anfänglich acht auf drei reduziert wurde. 

Angesichts des schwer vorhersehbaren Ausgangs der 
Genehmigungsverfahren und der Verhandlungen sowie 
des großen Engagements der Umweltaktivist_innen und 
Naturschutzvereine, die massiv gegen Aufstauungen des 
Flusses auftreten, bleibt es durchaus ungewiss, ob an 
der slowenischen Mur in der näheren Zukunft überhaupt 
ein neues Wasserkraftwerk errichtet wird. Der Interes-
senskonflikt zwischen den Bereichen des Klimaschutzes 
und der kohlenstoffarmen Energieversorgung einerseits 
und des Erhalts der Natur- und der damit verbundenen 
Artenvielfalt im Rahmen der freigehaltenen Fließstrecke 
andererseits stellt somit den zentralen Betrachtungsge-
genstand der folgenden Abwägungsprozesse dar, wobei 
die Prioritäten entweder in den fertiggestellten Strategie-
dokumenten festgelegt oder je nach Projekt weiterhin im 
Einzelnen entschieden werden.

Der vorliegende Artikel gibt eine Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte der gleichnamigen Bachelorarbeit des 
Autors wieder.
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